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Beschlußempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Wirtschaft (9. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksache 12/3319 — 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Ausführung des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR -Ausführungsgesetz) 

A. Problem 

Durch das Mantelgesetz sollen Vorschriften des Bundes geän-
dert werden, um sie den Erfordernissen des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) vom 
2. Mai 1992 anzupassen. Dies ist — neben der Verabschiedung 
des Vertragsgesetzes, der Änderung von Vorschriften der Län-
der und der Zustimmung der Länder zum EWR-Abkommen ge-
mäß Lindauer Abkommen — eine Voraussetzung für die Hin-
terlegung der Ratifikationsurkunde durch die Bundesrepublik 
Deutschland. 

B. Lösung 

Annahme des Gesetzentwurfs. 

Einstimmigkeit im Ausschuß 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Durch die Ausführung dieses Gesetzes entstehen den öffentli-
chen Haushalten zusätzliche Kosten in Höhe von rund 5 Millio-
nen DM pro Jahr. 



Friedhelm Ost 
Vorsitzender 

Dr. Fritz Gautier 
Berichterstatter 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf der Bundesregierung — Drucksache 
12/3319 — in der anliegenden Fassung anzunehmen. 

Bonn, den 11. November 1992 

Der Ausschuß für Wirtschaft 
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Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Abkommens vom 2. Mai 1992 
aber den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Ausführungsgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Gesetzes über das 
Apothekenwesen 

Das Gesetz über das Apothekenwesen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1980 
(BGBl. I S. 1993), zuletzt geändert durch Anlage I Ka-
pitel X Sachgebiet D Abschnitt II Nr. 21 a des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung 
mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 
(BGBl. 1990 II S. 885, 1082), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden nach den Wörtern 
„eines der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften" die Wör-
ter „oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt 

bb) In Nummer 4 a werden nach den Wörtern 
„in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

cc) In Nummer 8 werden nach den Wörtern 
„in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
,eines der übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

c) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. In § 3 Nr. 5 werden nach den Wörtern „in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

Artikel 2 

Änderung der Bundes-Apothekerordnung 

Die Bundes-Apothekerordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1478, 
1842), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 23. März 1992 (BGBl. I S. 719), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 werden nach den Wör-
tern „eines der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

b) Absatz 1 a wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „in ei-
nem der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt und die Wörter 
„betreffenden Mitgliedstaates" durch die 
Wörter „betreffenden Staates" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Die von den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften den Staatsangehörigen von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften" durch die Wörter „Die von 
einem der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften oder von einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Staatsangehörigen eines dieser Staaten" 
ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden nach den Wörtern „in ei-
nem Mitgliedstaat" die Wörter „oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

dd) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 
„Gleichwertig den in Satz 1 genannten Di-
plomen, Prüfungszeugnissen und sonsti-
gen Befähigungsnachweisen sind von ei-
nem der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Gemeinschaften oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ausgestellte Hochschuldiplome und -prü-
fungszeugnisse" sowie Hochschul- oder 
gleichwertige Befähigungsnachweise des 
Apothekers, die den in der Anlage zu 
Satz 1 für den betreffenden Staat aufge- 
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führten Bezeichnungen nicht entspre-
chen, aber mit einer Bescheinigung dieses 
Staates darüber vorgelegt werden, daß sie 
eine Ausbildung abschließen, die den An-
forderungen des Artikels 2 der Richtlinie 
85/432/EWG des Rates vom 16. September 
1985 (ΑΒl. EG Nr. L 253 S. 34) entspricht, 
und daß sie den für diesen Staat in der An-
lage zu Satz 1 aufgeführten Nachweisen 
gleichstehen." 

2. In § 5 Abs. 2 werden nach den Wörtern „eines der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften" die Wörter „oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. In § 11 Abs. 3 Nr. 4 werden nach den Wörtern „ei-
nes der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. Die Anlage zu § 4 Abs. 1 a Satz 1 der Bundes-
Apothekerordnung erhält folgende Fassung: 

,Anlage 

(zu § 4 Abs. 1 a Satz 1 der Bundes-Apothekerord-
nung und zu § 2 Abs. 2 des Gesetzes über das Apo-
thekenwesen) 

Pharmazeutische Diplome, Prüfungszeugnisse 
oder sonstige Befähigungsnachweise der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten und der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

a) In Belgien 

Das von den medizinischen und pharmazeu-
tischen Fakultäten der Universitäten, vom Haupt-
prüfungsausschuß oder von den staatlichen 
Prüfungsausschüssen für die Hochschulen ausge-
stellte „diplôme légal de pharmacien"/..wettelijk 
diploma van apoteker" (gesetzliches Diplom eines 
Apothekers). 

b) In Dänemark 

Bevis for beståéet farmaceutisk kandidateksamen 

(Die Bescheinigung über die erfolgreich abgeleg-
te Prüfung eines Apotheker-Kandidaten). 

c) In Finnland 

„todistus proviisorin tutkinnosta/bevis οm provi-
sorexamen" (Magistergrad in Pharmazie), ausge-
stellt von einer. Universität. 

d) In Frankreich 

Das von den Universitäten ausgestellte «diplôme 
d'Etat de pharmacien" (Staatsdiplom eines Apo-
thekers) oder das von den Universitäten ausge-
stellte „Diplôme d'Etat de Docteur en ρharmacie" 
(Staatsdiplom eines Doktors der Pharmazeutik). 

e) In Griechenland 

πιοτοποιητκό  των αρµοδίων αρχών ικανόοτητς  
άσκησς φαρµακευτής, χορηγούµενο µετά  κρατική  
εξέτασή  

(Das auf Grund einer staatlichen Prüfung von den 
zuständigen Stellen ausgestellte Zeugnis über die 
Befähigung zur Ausübung der pharmazeutischen 
Tätigkeit). 

f) In Irland 

Das Zeugnis eines „Registered Pharmaceutical 
Chemist". 

g) In Island 

•.ρrόf frέ  Ηάskόla islands i lyfjafrædie" (Diplom in 
Pharmazie der Universität Islands). 

h) In Italien 

Das auf Grund einer staatlichen Prüfung erworbe-
ne Diplom oder Zeugnis über die Befähigung zur 
Ausübung des Apothekerberufs. 

i) In Liechtenstein 

Die in einem anderen Staat, für den die Richtlinie 
Nr. 85/432/EWG gilt, ausgestellten und in dieser 
Anlage aufgeführten Diplome, Prüfungszeugnisse 
und sonstigen Befähigungsnachweise, zusammen 
mit einer Bescheinigung über den Abschluß einer 
praktischen Ausbildung, ausgestellt von den zu-
ständigen Behörden. 

j) In Luxemburg 

Das vom staatlichen Prüfungsausschuß ausge-
stellte und vom Minister für Erziehungswesen be-
glaubigte staatliche Apothekerdiplom. 

k) In den Niederlanden 

Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
apothekers-examen (das Diplom über die erfolg-
reiche Ablegung des Apothekerexamens). 

1) In Norwegen 

„beeis for bestått cand. pharm. eksamen" (Diplom 
über den Grad cand. pharm.), ausgestellt von der 
Fakultät einer Universität. 

m) In Österreich 

„Staatliches Apothekerdiplom", ausgestellt von 
den zuständigen Behörden. 

n) In Portugal 

Carta de curso de licenciatura em Ciências Far-
macéuticas (Prüfungszeugnis über die Lizenz in 
pharmazeutischen Wissenschaften), das von den 
Universitäten ausgestellt wird. 

o) In Schweden 

„apotekarexamen" (Magistergrad in Pharmazie), 
ausgestellt von der Universität Uppsala. 

ρ) In der Schweiz 

..eidgenössisch diplomierter Apotheker/titulaire 
du diplôme fédéral de pharmacien/titolare di di-
ploma federale di farmacista", ausgestellt vom 
Eidgenössischen Departement des Innern. 

q) In Spanien 

Titulo de licenciado en farmacia (Diplom des Li- 
zenziats in der Pharmazie), das vom Ministerium 
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für Ausbildung und Wissenschaft oder von den 
Universitäten ausgestellt wird. 

r) Im Vereinigten Königreich 

Das Zeugnis eines „Registered Pharmaceutical 
Chemist".' 

Artikel 3  

Änderung der Approbationsordnung  für 
Apotheker  

Die Approbationsordnung für Apotheker vom 
19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), zuletzt geändert durch 
Verordnung νοώ  19. Juni 1991 (BGBl. I S. 1343), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 2 Satz 3 werden nach den Wörtern „in 
einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 5 werden nach den Wörtern 
„eines Mitgliedstaates der Europäischen Ge-
meinschaften" die Wörter „oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„der übrigen Mitgliedstaaten der Europä-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

d) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„eines der übrigen Mitgl ίedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

Artikel 4  

Änderung des Arzneimittelgesetzes  

Das Arzneimittelgesetz vom 24. August 1976 
(BGBl. I S. 2445, 2448), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. April 1990 (BGBl. I S. 717), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 9 Abs. 2 wird das Wort „oder" durch ein Kom-
ma ersetzt und werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" e ίngefügt. 

2. In § 15 Abs. 4 wird nach den Wörtern „Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften" die 
Textstelle „, einen anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

3. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5a werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 5 c wird das Wort „oder" durch ein 
Komma ersetzt und werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder ein anderer Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. In § 72 Satz 1 werden nach den Wörtern „Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaften" die 
Wörter „oder andere Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

5. In § 72a Satz 1 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder andere Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

6. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt.  

bb) In Nummer 2 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder ein anderer 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

b) In Absatz 2 Nr. 6 a werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

c) In Absatz 5 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaates der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

7. In § 96 Nr. 4 werden nach den Wörtern „Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaften" die 
Wörter „oder andere Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

8. In § 97 Abs. 2 Nr. 3 wird das Wort „oder" durch ein 
Komma ersetzt und nach den Wörtern „Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften" die Wör- 
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ter „oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

Artikel 5 

Änderung der Arzneimittelfarbstoffverordnung 

In § 1 Abs. 1 Satz 1 der Arzneimittelfarbstoffver-
ordnung vom 25. August 1982 (BGBl. I S.  1237),  zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. Februar 1983 
(BGBl. I S. 219), werden nach den Wörtern „Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

Artikel 6 

Änderung der Betriebsverordnung für 
pharmazeutische Unternehmer 

§ 13 der Betriebsverordnung für pharmazeutische 
Unternehmer vom 8. März 1985 (BGBl. I S. 546), die 
zuletzt durch Anlage I Kapitel X Sachgebiet D Ab-
schnitt II Nr.  27  des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Ge-
setzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 889) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften" die 
Wörter „oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" und nach den Wörtern „in dem Mitglied-
staat" die Wörter „oder in dem anderen Vertrags-
staat" eingefügt. 

2. In Absatz 3 werden nach den Wörtern ,.Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften" die Wör-
ter „oder in ein anderer Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

Artikel  7 

 Änderung des Gentechnikgesetzes 

Das Gentechnikgesetz vom 20. Juni 1990 (BGBl. I 
S. 1080), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel X 
Sachgebiet D Abschnitt II Nr. 33 des Einigungsver-
trages vom 31. August 1990 und Artikel 5 Nr. 6 Buch-
stabe c der Vereinbarung vom 18. September 1990 in 
Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Sep-
tember 1990 (BGBl. 1990 II S. 885,  1007,  1244), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 14 Abs. 5 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten" die Wörter „oder andere Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

2. In § 16 Abs. 6 werden jeweils nach den Wörtern 
„der Mitgliedstaaten" die Wörter „der Europäi-
schen Gemeinschaften und der anderen Vertrags

-

staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 8 

Änderung der Bundesärzteordnung 

Die Bundesärzteordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. April  1987  (BGBl. I S. 1218), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. März 1992 (BGBl. I S.  719),  wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 2 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „Ärzte, die 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft sind," ersetzt 
durch „Ärzte, die Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sind,". 

2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Abs. 1 werden nach den Wörtern „ei-
nes der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
«oder eines anderen 
kommeń  über den Europäischen Wirt d  Wirtschafts

-

raum" eingefügt. 

b) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„Eine in einem der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum abgeschlossene ärztliche Ausbildung 
gilt als Ausbildung im Sinne der Nummern 4 
und 5, wenn sie durch Vorlage eines nach dem 
20. Dezember  1976  ausgestellten, in der Anlage 
zu diesem Gesetz aufgeführten ärztlichen Di-
ploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Be-
fähigungsnachweises eines der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder eines in der Anlage zu diesem 
Gesetz aufgeführten, nach dem 31. Dezember 
1992 ausgestellten ärztlichen Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder sonstigen Befähigungs-
nachweises eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nachgewiesen wird. Bei ärztli-
chen Diplomen, Prüfungszeugnissen und son-
stigen Befähigungsnachweisen von nach dem 
20. Dezember  1976  der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft beigetretenen Mitglied-
staaten gilt das Datum des Beitritts oder, bei 
abweichender Vereinbarung, das hiernach 
maßgebende Datum, bei ärztlichen Diplomen, 
Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähi-
gungsnachweisen eines anderen Vertragsstaa-
tes des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, mit dem eine besondere Ver-
einbarung zum Zeitpunkt der Geltung der 
Verpflichtungen aus den Richtlinien  75/362/ 

 EWG und 75/363/EWG des Rates vom 16. Juni 
1975  (ABl. EG Nr. L  167  S. 1 und S. 14) getroffen 
worden ist, das hiernach maßgebende Datum." 
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c) Satz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„Gleichwertig den in Satz 2 genannten ärztli-
chen Diplomen, Prüfungszeugnissen und son-
stigen Befähigungsnachweisen sind nach dem 
in Satz 2 oder 3 genannten Zeitpunkt von ei-
nem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellte 
ärztliche Diplome, Prüfungszeugnisse und 
sonstige Befähigungsnachweise, die den in der 
Anlage zu Satz 2 für den betreffenden Staat 
aufgeführten Bezeichnungen nicht entspre-
chen, aber mit einer Bescheinigung der zu-
ständigen Behörde oder Stelle dieses Staates 
darüber vorgelegt werden, daß sie eine Aus-
bildung abschließen, die den Mindestanforde-
rungen des Artikels 1 der Richtlinie 75/363/ 
EWG entspricht, und daß sie den für diesen 
Staat in der Anlage zu Satz 2 aufgeführten 
Nachweisen gleichstehen." 

3. In § 4 Abs. 6 werden nach den Wörtern „eines der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. In § 10 Abs. 5 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„Staatsangehörige eines der übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

5. § 10b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, die zur Ausübung des ärztlichen Berufs 
in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum auf 
Grund einer nach deutschen Rechtsvorschrif-
ten abgeschlossenen ärztlichen Ausbildung 
oder auf Grund eines in der Anlage zu § 3 
Abs. 1 Satz 2, in § 3 Abs. 1 Satz 5 oder in § 14 b 
genannten ärztlichen Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder sonstigen Befähigungsnachweises 
berechtigt sind, dürfen als Dienstleistungser-
bringer im Sinne des Artikels 60 des EWG-
Vertrages vorübergehend den ärztlichen Beruf 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Einem Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes den ärztlichen Beruf auf Grund einer 
Approbation als Arzt oder einer Erlaubnis zur 
vorübergehenden Ausübung des ärztlichen 

Berufs ausübt, sind auf Antrag für Zwecke der 
Dienstleistungserbringung in einem der übri-
gen Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum Bescheinigungen dar-
über auszustellen, daß er 

1. den ärztlichen Beruf im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes rechtmäßig ausübt und 

2. den erforderlichen Ausbildungsnachweis 
besitzt." 

6. § 14b Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Antragstellern, die die Voraussetzung des § 3 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erfüllen und eine Approbation 
als Arzt auf Grund der Vorlage eines vor dem 
nach § 3 Abs. 1 Satz 2 oder 3 für die Anerkennung 
jeweils maßgebenden Datum ausgestellten ärztli-
chen Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen 
Befähigungsnachweises eines der übrigen Mit-
gliedstaaten oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum beantragen, ist die Approbation als 
Arzt ebenfalls zu erteilen." 

7. Die Anlage zu § 3 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
faßt: 

,Anlage 
(zu § 3 Abs. 1 Satz 2) 

Ärztliche Diplome, Prüfungszeugnisse oder son-
stige Befähigungsnachweise der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum 

a) Belgien 

„diplôme legal de docteur en médecine, chirurgie 
et accouchements/het wettelijk diploma van doc-
tor in de genees-, heei- en verloskunde" (staat-
liches Diplom eines Doktors der Medizin, Chirur-
gie und Geburtshilfe), ausgestellt von der medizi-
nischen Fakultät einer Universität oder vom 
Hauptprüfungsausschuß oder von den staatlichen 
Prüfungsausschüssen der Hochschulen; 

b) Dänemark 

„beeis vor bestet lægevidenskabelig embedsek-
samen" (Zeugnis über das ärztliche Staatsexa-
men), ausgestellt von der medizinischen Fakultät 
einer Universität, sowie die „dokumentation for 
gennemfort praktisk uddannelse" (Bescheinigung 
über eine abgeschlossene praktische Ausbildung), 
ausgestellt von der Gesundheitsbehörde; 

c) Finnland 

„todistus Lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/ 
beeis am medicine licenciat examen" (Bescheini-
gung über den Grad des Lizentiats in Medizin), 
ausgestellt von der medizinischen Fakultät einer 
Hochschule, und Bescheinigung über die prakti-
sche Ausbildung, ausgestellt von den zuständigen 
Gesundheitsbehörden; 
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d) Frankreich 

„diplôme d'Etat de docteur en médecine" (staat-
liches Diplom eines Doktors der Medizin), ausge-
stellt von der medizinischen oder medizinisch-
pharmazeutischen Fakultät oder von einer Uni-
versität oder „diplôme d'université de docteur en 
médecine" (Universitätsdiplom eines Doktors der 
Medizin), soweit dieses den gleichen Ausbil-
dungsgang nachweist, wie er für das staatliche 
Diplom eines Doktors der Medizin vorgeschrie-
ben ist; 

e) Griechenland 

„ Πτuχ ίο Ιπτρ κή ς" (Hochschulabschluß in Medi-
zin), ausgestellt von 

— der medizinischen Fakultät einer Universität 
oder 

— von der Fakultät für Gesundheitswissenschaf-
ten, Bereich Medizin, einer Universität; 

f) Irland 

„primary qualification" (Bescheinigung über eine 
ärztliche Grundausbildung), die nach Ablegen 
einer Prüfung vor einem dafür zuständigen Prü-
fungsausschuß ausgestellt wird, und eine von 
dem genannten Prüfungsausschuß ausgestellte 
Bescheinigung über die praktische Erfahrung, die 
zur Eintragung als „fully registered medical prac-
titioner" (endgültig eingetragener Arzt) befähi-
gen; 

g) Island 

„ prôfi læknisfrædi frέ  læknadeild Háskόla Islands 
(Diplom der medizinischen Fakultät der Universi-
tät Islands) und eine Bescheinigung über die min-
destens zwölfmonatige praktische Ausbildung in 
einem Krankenhaus, ausgestellt vom Chefarzt; 

h) Italien 

,diploma di laurea in medicina e chirurgia" 
(Diplom über die Verleihung der Doktorwürde in 
Medizin und Chirurgie), ausgestellt von der Uni-
versität, dem das „diploma di abilitazione all'eser-
cizio della medicina e chirurgia" (Diplom über die 
Befähigung zur Ausübung der Medizin und Chir-
urgie), ausgestellt vom staatlichen Prüfungsaus-
schuß, beigefügt ist; 

i) Liechtenstein 

Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi-
gungsnachweise des Arztes, die in den Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und in den anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ausgestellt werden, zusammen mit einer Be-
scheinigung über eine abgeschlossene praktische 
Ausbildung, ausgestellt von den zuständigen Be-
hörden; 

j) Luxemburg 

„diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie 
et accouchements" (staatliches Diplom eines Dok-
tors der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe), 
ausgestellt und abgezeichnet vom Minister für 

Erziehungswesen und „certificat de stage" (Be-
scheinigung über eine abgeschlossene praktische 
Ausbildung), abgezeichnet vom Minister für Ge-
sundheitswesen oder die Diplome über die Erlan-
gung eines Hochschulgrades in Medizin, die in 
einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft ausge-
stellt worden sind und in diesem Land zum Antritt 
der praktischen Ausbildungszeit, nicht aber zur 
Aufnahme des Berufs berechtigen und die gemäß 
dem Gesetz vom 18. Juni 1969 über das Hoch-
schulwesen und die Anerkennung ausländischer 
Hochschultitel und -grade vom Minister für Er-
ziehungswesen anerkannt worden sind, zusam-
men mit der vom Minister für Gesundheitswesen 
abgezeichneten Bescheinigung über eine abge-
schlossene praktische Ausbildung; 

k) Niederlande 

„universitair getuigschrift van arts" (das Universi-
tätsabschlußzeugnis eines Doktors der Medizin), 
ausgestellt von einer Universität; 

1) Norwegen 

„beeis for bestatt medisinsk embetseksamen" 
(Diplom des Grades cans. med.), ausgestellt durch 
die medizinische Fakultät einer Hochschule, und 
eine Bescheinigung über praktische Ausbildung, 
ausgestellt von den zuständigen Gesundheitsbe-
hörden; 

m) Österreich 

„Doktor der gesamten Heilkunde", ausgestellt von 
der medizinischen Fakultät einer Hochschule, 
und „Bescheinigung über die Absolvierung der 
Tätigkeit als Arzt im Praktikum", ausgestellt von 
den zuständigen Behörden; 

n) Portugal 

„carta de curso de licenciatura em medicina" (Prü-
fungszeugnis für das Studium der Medizin), aus-
gestellt von einer Universität, sowie „Diploma 
comprovativo da conclusao do internato geral" 
(Zeugnis über die allgemeine Krankenhausarzt-
Ausbildung), ausgestellt von den zuständigen 
Stellen des Gesundheitsministeriums; 

o) Schweden 

„läkarexamen" (medizinischer Hochschulgrad), 
ausgestellt von der medizinischen Fakultät einer 
Hochschule, und eine Bescheinigung über prakti-
sche Ausbildung, ausgestellt von der nationalen 
Gesundheitsbehörde; 

p) Schweiz 

„Eidgenössisch diplomierter Arzt/titulaire du 
diplôme federale de médecin/tit οlare di diploma 
federale di medico", ausgestellt vom Eidgenössi-
schen Departement des Innern; 

q) Spanien 

„Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia" 
(Hochschulabschluß in Medizin und Chirurgie), 
ausgestellt vom Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft oder vom Rektor einer Universität; 
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r) Vereinigtes Königreich 

„primary qualification" (Bescheinigung über eine 
ärztliche Grundausbildung), die nach Ablegen ei-
ner Prüfung vor einem dafür zuständigen Prü-
fungsausschuß ausgestellt wird, und eine von 
dem genannten Prüfungsausschuß ausgestellte 
Bescheinigung über die praktische Erfahrung, die 
zur Eintragung als „fully registered medical prac-
titioner" (endgültig eingetragener praktischer 
Arzt) befähigen.' 

Artikel 9  

Änderung der Approbationsordnung fur Ärzte  

Die Approbationsordnung für Ärzte in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I 
3. 1593), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel X 
Sachgebiet D Abschnitt II Nr. 3 des Einigungsvertra-
ges vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II 
S. 885, 1077), wird wie folgt geändert: 

35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Soll eine Approbation nach § 3 Abs. 1 
Satz 2 bis 5, Abs. 2 oder 3 nach § 14b der Bundes-
ärzteordnung erteilt werden, so sind sofern die 
Ausbildung nicht nach den Vorschriften dieser 
Verordnung erfolgt ist, an Stelle der Nachweise 
nach Absatz 1 Nr. 7 und 8 Unterlagen über die 
abgeschlossene ärztliche Ausbildung des An-
tragstellers in Urschrift, in amtlich beglaubigter 
Abschrift oder amtlich beglaubigter Ablichtung 
vorzulegen. Soweit die Nachweise nicht in deut-
scher Sprache ausgestellt sind, sind sie zusätzlich 
in beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Die zu-
ständige Behörde kann die Vorlage weiterer 
Nachweise, insbesondere über eine bisherige Tä-
tigkeit, verlangen. Bei Antragstellern, die als 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum Befähigungs-
nachweise vorlegen, die nach der Bundesärz-
teordnung den Ausbildungsnachweisen nach § 3 
Abs. 1 Nr. 4 und 5 dieses Gesetzes gleichgestellt 
sind, können weitere Nachweise, insbesondere 
ein Tätigkeitsnachweis, nur verlangt werden, so-
weit die Bundesärzteordnung dies vorsieht oder 
besondere Gründe dies erfordern." 

b) In Absatz 3 Satz 1 und in Absatz 4 werden jeweils 
die Wörter „Staatsangehörige der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" ersetzt durch ..Staatsangehörige ei-
nes der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft öder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum". 

c) In Absatz 5 wird nach den Wörtern „eines Staats-
angehörigen eines der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" ein-
gefügt „oder eines anderen Vertragsstaates des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum". 

Artikel 10  

Änderung des Gesetzes über die Ausübung  
der Zahnheilkunde  

Das Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 
1987 (BGBl. I S. 1225), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 23. März 1992 (BGBl. I S. 719), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 2 werden nach den Wörtern „der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 1 werden nach den Wörtern „eines 
der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

b) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„Eine in einem der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum abgeschlossene zahnärztliche Ausbil-
dung gilt als Ausbildung im Sinne der Num-
mern 4 und 5, wenn sie durch Vorlage eines 
nach dem 27. Januar 1980 ausgestellten, in der 
Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten zahn-
ärztlichen Diploms, Prüfungszeugnisses oder 
sonstigen Befähigungsnachweises eines der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft oder eines in der An-
lage zu diesem Gesetz aufgeführten, nach dem 
31. Dezember 1992 ausgestellten zahnärztli-
chen Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonsti-
gen Befähigungsnachweises eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum nachgewiesen 
wird. Bei zahnärztlichen Diplomen, Prüfungs-
zeugnissen oder sonstigen Befähigungsnach-
weisen von nach dem 20. Dezember 1976 der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei-
getretenen Mitgliedstaaten gilt das Datum des 
Beitritts oder, bei abweichender Vereinba-
rung, das hiernach maßgebende Datum, bei 
zahnärztlichen Diplomen, Prüfungszeugnissen 
und sonstigen Befähigungsnachweisen eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, mit dem 
eine besondere Vereinbarung zum Zeitpunkt 
der Geltung der Verpflichtungen aus den 
Richtlinien 78/686/ΕWG und 78/687/ΕWG des 
Rates vom 25. Juli 1978 (ΑΒl. EG Nr. L 233 S. 1 
und S. 10) getroffen worden ist, das hiernach 
maßgebende Datum." 
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c) Satz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„Wurde die Ausbildung vor dem nach Satz 2 
oder 3 für die Anerkennung der zahnärztli-
chen Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonsti-
gen Befähigungsnachweise der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum jeweils maßgebenden Datum auf-
genommen und genügt sie nicht allen Min-
destanforderungen des Artikels 1 der Richt-
linie 78/687/EWG, so kann die zuständige Be-
hörde zusätzlich zu den in der Anlage zu Satz 2 
aufgeführten zahnärztlichen Diplomen, Prü-
fungszeugnissen oder sonstigen Befähigungs-
nachweisen die Vorlage einer Bescheinigung 
des Heimat- oder Herkunftsstaates verlangen, 
aus der sich ergibt, daß der Antragsteller wäh-
rend der letzten fünf Jahre vor der Antragstel-
lung mindestens drei Jahre den zahnärztli-
chen Beruf ununterbrochen und rechtmäßig 
ausgeübt hat." 

d) Satz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„Gleichwertig den in Satz 2 genannten zahn-
ärztlichen Diplomen, Prüfungszeugnissen und 
sonstigen Befähigungsnachweisen sind nach 
dem in Satz 2 oder 3 genannten Zeitpunkt von 
einem der übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestell-
te Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige 
Befähigungsnachweise des Zahnarztes, die 
den in der Anlage zu Satz 2 für den betreffen-
den Staat aufgeführten Bezeichnungen nicht 
entsprechen, aber mit einer Bescheinigung der 
zuständigen Behörde oder Stelle dieses Staa-
tes darüber vorgelegt werden, daß sie eine 
Ausbildung abschließen, die den Mindestan-
forderungen des Artikels 1 der Richtlinie 78/ 
687/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 ent-
spricht, und daß sie den für diesen Staat in der 
Anlage zu Satz 2 aufgeführten Nachweisen 
gleichstehen." 

3. In § 3 Abs. 2 werden nach den Wörtern „eines der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. In § 13 Abs. 4 Satz 5 werden nach den Wörtern 
„Staatsangehörige eines der übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

5. § 13a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, die zur Ausübung des zahnärztlichen 

Berufs in einem der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum auf Grund einer nach deutschen Rechts-
vorschriften abgeschlossenen zahnärztlichen 
Ausbildung oder auf Grund eines in der Anla-
ge zu § 2 Abs. 1 Satz 2, in § 2 Abs. 1 Satz 6 oder 
in § 20a genannten zahnärztlichen Diploms, 
Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähi-
gungsnachweises berechtigt sind, dürfen als 
Dienstleistungserbringer im Sinne des Arti-
kels 60 des EWG-Vertrages vorübergehend 
den zahnärztlichen Beruf im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ausüben." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Einem Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes den zahnärztlichen Beruf auf Grund 
einer Approbation als Zahnarzt oder einer Er-
laubnis zur vorübergehenden Ausübung der 
Zahnheilkunde ausübt, sind auf Antrag für 
Zwecke der Dienstleistungserbringung in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Bescheinigungen 
darüber auszustellen, daß er 

1. den zahnärztlichen Beruf im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes rechtmäßig ausübt 
und 

2. den erforderlichen Ausbildungsnachweis 
besitzt." 

6. § 20a wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Antragstellern, die die Voraussetzungen des 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 erfüllen und eine 
Approbation als Zahnarzt auf Grund der Vor-
lage eines vor dem nach § 2 Abs. 1 Satz 2 oder 3 
für die Anerkennung jeweils maßgebenden 
Datum ausgestellten zahnärztlichen Diploms, 
Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähi-
gungsnachweises eines der übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum beantragen, ist die Approbation 
als Zahnarzt ebenfalls zu erteilen." 

b) Nach Satz 2 sind folgende neue Sätze 3 bis 6 
anzufügen: 

„In Italien, in Spanien und in Österreich ausge-
stellte ärztliche Diplome, Prüfungszeugnisse 
und sonstige Befähigungsnachweise werden 
als Nachweis einer Ausbildung im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 anerkannt, wenn ihnen eine Be-
scheinigung der zuständigen Behörde des be-
treffenden Staates darüber beigefügt ist, daß 
sich der Antragsteller während der letzten fünf 
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Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung min-
destens drei Jahre lang ununterbrochen tat-
sächlich und rechtmäßig sowie hauptsächlich 
den in Artikel 5 der Richtlinie 78/687/EWG ge-
nannten Tätigkeiten gewidmet hat und daß er 
berechtigt ist, diese Tätigkeiten unter densel-
ben Bedingungen auszuüben wie die Inhaber 
eines von dem betreffenden Staat ausgestell-
ten und in der Anlage zu § 2 Abs. 1 Satz 2 auf-
geführten zahnärztlichen Diploms, Prüfungs-
zeugnisses oder sonstigen Befähigungsnach-
weises. Diese Regelung erfaßt jedoch nur ärzt-
liche Diplome, Prüfungszeugnisse und sonsti-
ge Befähigungsnachweise, die für ärztliche 
Ausbildungen ausgestellt worden sind, bei de-
nen das Universitätsstudium vor einem be-
stimmten Zeitpunkt aufgenommen worden ist, 
und zwar 
- in Italien vor dem 27. Januar 1980, 
- in Spanien vor dem 1. Januar 1986, 
- in Österreich vor dem 1. Januar 1993. 
Sie gilt für die in Österreich ausgestellten ärzt-
lichen Diplome, Prüfungszeugnisse und sonsti-
gen Befähigungsnachweise von dem Zeit-
punkt an, zu dem in Österreich die ersten 
zahnärztlichen Diplome, Prüfungszeugnisse 
oder sonstigen Befähigungsnachweise über ei-
ne in Österreich abgeschlossene, den Min-
destanforderungen des Artikels 1 der Richt-
linie 78/687/EWG entsprechende zahnärzt-
liche Ausbildung ausgestellt werden. Den 
Nachweis der in Satz 3 genannten dreijähri-
gen zahnheilkundlichen Tätigkeit brauchen 
Antragsteller nicht zu erbringen, die ein nach 
Erwerb des ärztlichen Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder sonstigen Befähigungsnachweises 
erfolgreich abgeleistetes Universitätsstudium 
nachweisen können, dessen Gleichwertigkeit 
mit einem Studium der Zahnmedizin nach Ar-
tikel 1 der Richtlinie 78/687/EWG von der zu-
ständigen Stelle bescheinigt ist." 

7. Die Anlage zu § 2 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt ge- 
faßt:  

,Anlage 
(zu § 2 Abs. 1 Satz 2) 

Zahnärztliche Diplome, Prüfungszeugnisse oder 
sonstige Befähigungsnachweise der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum 

a) Belgien 

„diplôme légal de licencié en science dentaire -  
wettelijk diploma van licantiaat in de tandheel-
kunde" (zahnärztliches Diplom), ausgestellt von 
den medizinischen Fakultäten einer Universität 
oder vom Hauptprüfungsausschuß oder von den 
staatlichen Prüfungsausschüssen für Hochschu-
len; 

b) Dänemark 

„beeis for tandlægeeksamen (kandidateksamen)" 
(Zeugnis über das zahnärztliche Examen), ausge

-

stellt von den Schulen für zahnärztliche Ausbil-
dung, in Verbindung mit der von dem „sundheds-
styreisen" (Staatliches Gesundheitsamt) ausge-
stellten Bescheinigung, daß der Betreffende eine 
Assistententätigkeit von vorgeschriebener Dauer 
ausgeübt hat; 

c) Finnland 

„todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkin-
nosta/bevis om odontologi licentiat examen" 
(Zeugnis über das zahnärztliche Examen), ausge-
stellt von der medizinischen Fakultät einer Hoch-
schule, sowie eine Bescheinigung über eine prak-
tische Ausbildung, ausgestellt von der nationalen 
Gesundheitsbehörde; 

d) Frankreich 

1. „diplôme d'État de chirurgien-dentiste" (staatli-
ches Diplom eines Zahnarztes), ausgestellt bis 
1973 von der medizinischen oder medizinisch-
pharmazeutischen Fakultät einer Universität; 

2. „diplôme d'État de docteur en  chirurgie  den-
taire" (staatliches Diplom eines Doktors der 
Dentalchirurgie), ausgestellt von einer Univer-
sität; 

e) Griechenland 

„πτυχ ίο ξδονππρικής Πανετισρηµίξυ";  

f) Irland 

Diplom eines 

— „Bachelor in Dental Science (B. Dent Sc.)" 

— „Bachelor of Dental Surgery (BDS)" 

oder 

— „Licentiate in Dental Surgery (LDS)", 

ausgestellt von einer Universität oder dem „Royal 
College of Surgeons in Ireland"; 

g) Island 

„ prόf frέ  tannlæknadeild Háskόla Islands" 
(Diplom der zahnmedizinischen Fakultät der Uni-
versität Islands); 

h) Italien 

„Diploma di laurea in odontoiatria e protesi den-
taria" (Diplom eines Doktors der Zahnheilkunde) 
in Verbindung mit dem „Diploma di abilitazione 
all'esercizio dell odontciatria e protesi dentaria" 
(Diplom über die Befähigung zur Ausübung der 
Zahnheilkunde und Zahnprothetik), ausgestellt 
von der staatlichen Prüfungskommission; 

i) Liechtenstein 

Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi-
gungsnachweise des Zahnarztes, die in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und in den anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ausgestellt werden, zusammen mit 
einer Bescheinigung über eine abgeschlossene 
praktische Ausbildung, ausgestellt von den zu-
ständigen Behörden; 
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j) Luxemburg 

„diplôme d'État de docteur en médicine dentaire" 
(staatliches Diplom eines Doktors der Zahnheil-
kunde), ausgestellt von dem staatlichen Prüfungs-
ausschuß; 

k) Niederlande 

„universitaire getuigschrift von een mot goed ge-
volg afgelegd tandartsexamen" (Universitäts-
zeugnis über die bestandene zahnärztliche Prü-
fung); 

1) Norwegen 

„beeis for bestatt odontologisk embetseksamen" 
(Diplom über die Verleihung des Grads cand. 
odont.), ausgestellt von der zahnmedizinischen 
Fakultät einer Universität; 

m) Österreich 

Diplom noch nicht vorhanden. Es wird innerhalb 
von sechs Jahren nach Inkrafttreten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
eingeführt (Artikel 30 i.V.m. Anhang 7 Nr. 10b des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum); 

n) Portugal 

„Carta de curso de licenciatura em medicina den-
taria" (Prüfungszeugnis für das Studium der Zahn-
medizin), ausgestellt von einer Fachhochschule; 

o) Schweden 

„tandläkarexamen" (Hochschulabschluß in Zahn-
heilkunde), ausgestellt von Zahnheilkundeinsti-
tuten, zusammen mit einer Bescheinigung über 
den Abschluß einer praktischen Ausbildung, aus-
gestellt von der nationalen Gesundheitsbehörde; 

p) Schweiz 

„Eidgenössisch diplomierter Zahnarzt/titulaire du 
diplôme fédéral de médecin-dentiste/titolare di 
diploma federale di medico-dentista", ausgestellt 
vom Eidgenössischen Departement des Inneren; 

q) Spanien 

Spanien teilt die Bezeichnung des Diploms noch 
mit. Es ist auf Grund der Beitrittsakte verpflichtet, 
eine zahnärztliche Ausbildung einzuführen, die es 
bisher dort nicht gibt; 

r) Vereinigtes Königreich 

Diplom eines 

— ,Bachelor of Dental Surgery (BDS oder BChD)" 

oder 

— „Licentiate in Dental Surgery (LDS) " 

ausgestellt von einer Universität oder einem 
„Royal College".' 

Artikel 11  

Änderung der Approbationsordnung  
für Zahnärzte  

Die Approbationsordnung für Zahnärzte in der 
im Bundesgesetzblatt Teil  III  Gliederungsnummer 
2123-1-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch die Verordnung vom 8. Januar 
1987 (BGBl. I S. 114), wird wie folgt geändert: 

§ 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Soil eine Approbation nach § 2 Abs. 1 
Satz 2 bis 6, Abs. 2 oder 3 oder § 20a des Gesetzes 
über die Ausübung der Zahnheilkunde erteilt 
werden, so sind, sofern die Ausbildung nicht nach 
den Vorschriften dieser Verordnung erfolgt ist, 
anstelle des Zeugnisses nach Absatz 1 Nr. 7 Un-
terlagen über die abgeschlossene zahnärztliche 
Ausbildung des Antragstellers in Urschrift, in 
amtlich beglaubigter Abschrift oder amtlich be-
glaubigter Ablichtung vorzulegen. Soweit die 
Nachweise nicht in deutscher Sprache ausge-
stellt sind, sind sie zusätzlich in beglaubigter 
Übersetzung vorzulegen. Die zuständige Behör-
de kann die Vorlage weiterer Nachweise, insbe-
sondere über eine bisherige Tätigkeit, verlangen. 
Bei Antragstellern, die als Staatsangehörige ei-
nes Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum Befähigungsnachweise 
vorlegen, die nach dem Gesetz über die Aus-
übung der Zahnheilkunde dem Zeugnis nach Ab-
satz 1 Nr. 7 gleichgestellt sind, können weitere 
Nachweise, insbesondere über eine bisherige Tä-
tigkeit, nur verlangt werden, soweit das Gesetz 
über die Ausübung der Zahnheilkunde dies vor-
sieht oder besondere Gründe dies erfordern." 

b) In Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 
Satz 1 werden jeweils nach den Wörtern „eines 
der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 12  

Änderung der Ausbildungs- und  
Prüfungsverordnung für Hebammen und  

Entbindungspfleger  

Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Hebammen und Entbindungspfleger in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. März 1987 (BGBl. I 
S. 929), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel X 
Sachgebiet D Abschnitt II Nr. 6 des Einigungsvertra-
ges vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 I Ι 
S. 885, 1079), wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift vor § 16 wird wie folgt gefaßt: 

„Sonderregelungen für Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Wirt- 
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schaftsgemeinschaft und für Staatsangehörige ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum". 

2. In § 16 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 
werden jeweils nach den Wörtern „eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 13  

Änderung des Hebammengesetzes  

Das Hebammengesetz vom 4. Juni 1985 (BGBl. I 
S. 902), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 23. März 1992 (BGBl. I S. 719), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 1 Abs. 2 werden nach den Wörtern „eines der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 gilt 
als erfüllt, wenn ein Antragsteller, der Staats-
angehöriger eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ist, in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum eine Ausbil-
dung als Hebamme abgeschlossen hat und 
dies durch Vorlage eines nach dem 22. Januar 
1986 ausgestellten, in der Anlage zu diesem 
Gesetz aufgeführten Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder sonstigen Befähigungsnachweises 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder eines nach dem 
31. Dezember 1992 ausgestellten, in der Anlage 
zu diesem Gesetz aufgeführten Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder sonstigen Befähigungs-
nachweises eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nachweist. Bei Diplomen, Prü-
fungszeugnissen oder sonstigen Befähigungs-
nachweisen von nach dem 22. Januar 1986 der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei-
getretenen Mitgliedstaaten gilt das Datum des 
Beitritts, bei abweichender Vereinbarung das 
hiernach maßgebende Datum, bei Diplomen, 
Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähi-
gungsnachweisen eines anderen Vertragsstaa-
tes des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, mit dem eine besondere Ver-
einbarung zum Zeitpunkt der Geltung der 
Verpflichtungen aus den Richtlinien 80/154/ 
EWG und 80/155/EWG des Rates vom 21. Janu-
ar 1980 (ΑΒl. EG Nr. L 33 S. 1 und S. 8) getroffen 
worden ist, das hiernach maßgebende Datum." 

b) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Gleichwertig den in Satz 1 genannten Diplo-
men, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befä-
higungsnachweisen der Hebamme sind nach 
dem in Satz 1 oder 2 genannten Zeitpunkt von 
einem der übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestell-
te Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige 
Befähigungsnachweise der Hebamme, die den 
in der Anlage zu Satz 1 für den betreffenden 
Staat aufgeführten Bezeichnungen nicht ent-
sprechen, aber mit einer Bescheinigung der 
zuständigen Behörde oder Stelle dieses Staa-
tes darüber vorgelegt werden, daß sie eine 
Ausbildung abschließen, die den Mindestan-
forderungen des Artikels 1 der Richtlinie 80/ 
155/EWG entspricht, und daß sie den für die-
sen Staat in der Anlage zu Satz 1 aufgeführten 
Nachweisen gleichstehen." 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

3. In § 10 Abs. 2 werden nach den Wörtern „Staatsan-
gehörige eines anderen Mitgliedstaates der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

4. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, die zur Ausübung des Berufs einer Heb-
amme in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum auf 
Grund einer nach deutschen Rechtsvorschrif-
ten abgeschlossenen Ausbildung oder auf 
Grund eines in der Anlage zu § 2 Abs. 2 Satz 1, 
in § 2 Abs. 2 Satz 4 oder in § 28 Abs. 1 oder 2 ge-
nannten Diploms, Prüfungszeugnisses oder 
sonstigen Befähigungsnachweises berechtigt 
sind, dürfen als Dienstleistungserbringer im 
Sinne des Artikels 60 des EWG-Vertrages vor-
übergehend den Beruf im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ausüben." 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Einem Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes den Beruf einer Hebamme oder eines 
Entbindungspflegers auf Grund einer Erlaub- 
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nis ausübt, sind auf Antrag für Zwecke der  

Dienstleistungserbringung in einem anderen  
Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen  
Wirtschaftsraum Bescheinigungen darüber  

auszustellen, daß er  
1. den Beruf der Hebamme oder des Entbin-

dungspflegers im Geltungsbereich dieses  
Gesetzes ausüben darf und  

2. den erforderlichen Ausbildungsnachweis  
besitzt."  

5. § 28 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Satrz 1 wird wie folgt gefaßt:  

„Antragstellern, die Staatsangehörige eines  
Mitgliedstaates der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sind und die Voraus-
setzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 erfüllen  
und die eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 auf  

Grund der Vorlage eines vor dem nach § 2  

Abs. 2 Satz 1 oder 2 jeweils für die Anerken-
nung maßgebenden Datum ausgestellten Di-
ploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Be-
fähigungsnachweises einer Hebamme eines  
anderen Mitgliedstaates der Europäischen  
Wirtschaftsgemeinschaft oder eines anderen  

Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum beantragen, ist  

die Erlaubnis zu erteilen.°'  

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt:  

„(2) Antragstellern, die Staatsangehörige  

eines Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder eines anderen  
Vertragsstaates des Abkommens über den  
Europäischen Wirtschaftsraum sind und die  
Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 er-
füllen und die eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1  
auf Grund der Vorlage eines vor dem 23. Ja-
nuar 1983 von einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft ausgestell-
ten Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonsti-
gen Befähigungsnachweises einer Hebamme  
oder eines vor dem 1. Januar 1993 von einem  
anderen Vertragsstaat des Abkommens über  
den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestell-
ten Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonsti-
gen Befähigungsnachweises einer Hebamme  
beantragen, die den Mindestanforderungen  
des Artikels 1 der Richtlinie 80/155/EWG ge-
nügen, denen jedoch nach Artikel 2 der Richt-
linie 80/154/ΕWG gleichzeitig eine der in Arti-
kel  4  der Richtlinie 80/154/ΕWG genannten  
Bescheinigungen der zuständigen Behörde  

des Heimat- oder Herkunftsstaates beizufügen  

ist, aus der sich ergibt, daß der Antragsteller  

nach Erhalt des Diploms, Prüfungszeugnisses  
oder sonstigen Befähigungsnachweises als  
Hebamme während einer berufspraktischen  

Tätigkeit in zufriedenstellender Weise alle mit  

dem Beruf einer Hebamme verbundenen Tä-
tigkeiten in einem Krankenhaus oder einer  

sonstigen zu diesem Zweck anerkannten Ein-
richtung des Gesundheitswesens ausgeübt  

hat, kann die Erlaubnis nur erteilt werden,  
wenn eine Bescheinigung des Heimat- oder  
Herkunftsstaates vorgelegt wird, aus der sich  

ergibt, daß der Antragsteller während der letz-
ten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheini-
gung mindestens zwei Jahre lang tatsächlich  
und gesetzmäßig den Beruf einer Hebamme  

ausgeübt hat."  

6. Die Anlage zu § 2 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
faßt:  

,Anlage  
(zu § 2 Abs. 2 Satz 1)  

Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähi-
gungsnachweise der übrigen Mitgliedstaaten der  

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der  

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über  
den Europäischen Wirtschaftsraum  

a) Belgien  

das von staatlichen oder staatlich anerkannten  

Schulen oder der Jury Central verliehene „diplô-
me d'accoucheuse/vroedvrouwdiploma";  

b) Dänemark  

der von der „Danemarks j οrdemoderskole" ausge-
stellte „beeis for bestået jordemodereksamen";  

c) Finnland  

„kätilö/bammorska" oder „erikoissairaanhoitaja,  

naistentaudit aitiyshu οltο/specialsjukskόtare,  
kvinnosjukdomar och môdravird" (Hebammendi-
plom), ausgestellt von einer Krankenpflegeschu-
le;  

d) Frankreich  

das vom Staat verliehene „diplôme de sagefem-
me";  

e) Griechenland  

— „Πτυχ ίο Μαίας ή  Μαιευτική", bescheinigt  
durch das Ministerium für Gesundheit, Vor-
sorge und soziale Sicherheit,  

— „Πτυχ ίο Ανωτέρας Eχξλή ς Eτελεχών Υγείας και  
Κοινωνικής Πρόνοιας, Τµήµατος Μαιευτικής",  
ausgestellt entweder von der Fakultät für Füh-
rungskräfte im Bereich Gesundheitswesen  
und soziale Sicherheit, Abteilung Geburtshil-
fe, der Zentren für die höhere fachtheoretische  

und berufspraktische Ausbildung oder von  
den Anstalten für fachtheoretische Ausbil-
dung des Ministeriums für Bildung und Kul-
tusfragen;  

f) Irland  

das vom „ An Bord Altranais" verliehene „Certifi-
cate in Midwifery";  

g) Island  

„prόf frέ  Lj όsmeedraskόla Islands" (Diplom der  
isländischen Hebammenschule);  
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h) Italien 

das von staatlich anerkannten Schulen ausgestell-
te „diploma d'ostetrica"; 

i) Liechtenstein 

die in einem der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft oder von einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Di-
plome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi-
gungsnachweise der Hebammen; 

j) Luxemburg 

das vom Minister für Gesundheitswesen auf 
Grund des Beschlusses des Prüfungsausschusses 
ausgestellte „diplôme de sage-femme"; 

k) Niederlande 

das von der staatlich eingesetzten Prüfungskom-
mission verliehene „diploma van verloskundige"; 

1) Norwegen 

„beeis for bestått jordmoreksamen" (Hebammen-
diplom), ausgestellt von einer Hebammenschule, 
zusammen mit einer Bescheinigung über eine 
praktische Ausbildung, ausgestellt von den zu-
ständigen Gesundheitsbehörden; 

m) Österreich 

„Hebammen-Diplom", ausgestellt von einer Heb-
ammenschule; 

n) Portugal 

das Diplom des „enfermeiro especialista em em-
fermagem de saúde materna e obstétrica"; 

o) Schweden 

„bammorska" 	(Hebammen-/Krankenpflegedi

-

plom), ausgestellt von einer Fachschule für Kran-
kenpflege; 

p) Schweiz 

„diplomierte Hebamme/sage-femme diplômée/ 
levatrice diplomata", ausgestellt von der zuständi-
gen Behörde; 

q) Spanien 

das Diplom „matrona" oder „asistente obstétrico 
(matrona)" oder „enfermeria obstétrica-ginecol ό--
gica", ausgestellt vom Ministerium für Unterricht 
und Wissenschaft; 

r) Vereinigtes Königreich 

ein „Statement of registration as a Midwife" in 
Teil 10 des Registers des „United Kingdom Cen-
tral Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting".' 

Artikel 14  

Änderung des Krankenpflegegesetzes  

Das Krankenpflegegesetz vom 4. Juni 1985 (BGBl. I  
S. 893), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 23. März 1992 (BGBl. I S. 719), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 1 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „ei-
nes der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 3 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 gilt 
als erfüllt, wenn ein Antragsteller, der Staats-
angehöriger eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ist, in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum eine Aus-
bildung als Krankenschwester oder Kranken-
pfleger, die für die allgemeine Pflege verant-
wortlich sind, abgeschlossen hat und dies 
durch Vorlage eines nach dem 28. Juni 1979 
ausgestellten, in der Anlage zu diesem Gesetz 
aufgeführten Diploms, Prüfungszeugnisses 
oder sonstigen Befähigungsnachweises eines 
der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft oder eines in der An-
lage zu Satz 1 aufgeführten, nach dem 31. De-
zember 1992 ausgestellten Diploms, Prüfungs-
zeugnisses oder sonstigen Befähigungsnach-
weises eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum nachgewiesen wird. Bei Diplomen, Prü 
fungszeugnissen und sonstigen Befähigungs-
nachweisen von nach dem 28. Juni 1979 der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei-
getretenen Mitgliedstaaten gilt das Datum des 
Beitritts, bei abweichender Vereinbarung das 
hiernach maßgebende Datum, bei Diplomen, 
Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähi-
gungsnachweisen eines anderen Vertragsstaa-
tes des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, mit dem eine besondere Ver-
einbarung zum Zeitpunkt der Geltung der 
Verpflichtungen aus den Richtlinien 77/452/ 
EWG und 77/453/ ΕWG des Rates vom 27. Juni 
1977 (ΑΒl. EG Nr. L 176 S. 1 und S. 8) getroffen 
worden ist, das hiernach maßgebende Datum." 

b) Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Gleichwertig den in Satz 1 genannten Diplo-
men, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befä-
higungsnachweisen sind nach dem in Satz 1 
oder 2 genannten Zeltpunkt von einem der üb-
rigen Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ausgestellte Diplome, 
Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungs-
nachweise der Krankenschwester und des 
Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege 
verantwortlich sind, die den in der Anlage zu 
Satz 1 für den betreffenden Staat aufgeführten 
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Bezeichnungen nicht entsprechen, aber mit 
einer Bescheinigung der zuständigen Behörde 
oder Stelle des Staates darüber vorgelegt wer-
den, daß sie eine Ausbildung abschließen, die 
den Mindestanforderungen des Artikels 1 der 
Richtlinie 77/453/EWG entspricht, und daß sie 
den für diesen Staat in der Anlage zu Satz 1 
genannten Nachweisen gleichstehen." 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

3. In § 11 Abs. 2 werden nach den Wörtern „Staatsan-
gehörige eines anderen Mitgliedstaates der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
.,oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

4. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, die zur Ausübung des Berufs der Kran-
kenschwester oder des Krankenpflegers, die 
für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum auf Grund 
einer nach deutschen Rechtsvorschriften ab-
geschlossenen Ausbildung oder auf Grund ei-
nes in der Anlage zu § 2 Abs. 3 Satz 1, in § 2 
Abs. 3 Satz 4 oder in § 30 genannten Diploms, 
Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähi-
gungsnachweises berechtigt sind, dürfen als 
Dienstleistungserbringer im Sinne des Arti-
kels 60 des EWG-Vertrages vorübergehend 
den Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
ausüben." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Einem Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes den Beruf einer Krankenschwester 
oder eines Krankenpflegers auf Grund einer 
Erlaubnis ausübt, sind auf Antrag für Zwecke 
der Dienstleistungserbringung in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Bescheinigungen 
darüber auzustellen, daß er 

1. den Beruf der Krankenschwester oder des 
Krankenpflegers, die für die allgemeine 
Pflege verantwortlich sind, im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes ausüben darf und 

2. den erforderlichen Ausbildungsnachweis 
besitzt." 

5. § 30 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Antragstellern, die Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sind und die Voraussetzungen des § 2 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 erfüllen und die eine Erlaubnis 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 auf Grund der Vorlage eines 
vor dem nach § 2 Abs. 3 Satz 2 oder 3 für die Aner-
kennung jeweils maßgebenden Datum von einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ausgestellten Diploms, 
Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungs-
nachweises der Krankenschwester oder des Kran-
kenpflegers, die für die allgemeine Pflege verant-
wortlich sind, beantragen, ist die Erlaubnis eben-
falls zu erteilen." 

6. Die Anlage zu § 2 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt ge-
faßt: 

,Anlage 
(zu § 2 Abs. 3 Satz 1) 

Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi-
gungsnachweise der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 

a) Belgien 

— „brevet d'hospitalier(ère)/verpleegassistent(e)" 
(Diplom eines Krankenhaushilfspflegers/einer 
Krankenhaushilfsschwester), ausgestellt vom 
Staat, von staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Schulen, 

— „brevet 	d'infirmier(ère) 	hospitalier(ère)/ 
ziekenhuisverpleger (-verpleegster)" (Diplom 
eines Krankenhauspflegers/einer Kranken-
hausschwester), ausgestellt vom Staat, von 
staatlichen oder staatlich anerkannten Schu-
len, 

— „diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) hospita-
lier(ère)/gegradueerd 	ziekenhuisverpleger 
(-verpleegster)" (Diplom eines akademisch ge-
prüften Krankenhauspflegers/einer akade-
misch geprüften Krankenhausschwester), aus-
gestellt vom Staat, von staatlichen oder staat-
lich anerkannten höheren Fachschulen; 

b) Dänemark 

„sygeplejerske"-Diplom, ausgestellt von den vom 
„Sundhedsstyreisen" (Staatliches Gesundheits-
amt) anerkannten Krankenpflegeschulen; 

c) Finnland 

Diplom „sairaanhoitaja/sjukskötare" oder „ter-
veyedenhoitaja/hälsovardåre", ausgestellt von ei-
ner Krankenpflegeschule; 
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d) Frankreich  

„diplôme d'Εtat d'Infirmier(ère)" (staatliches  

Diplom eines Krankenpflegers/einer Kranken-
schwester), ausgestellt vom Ministerium für Ge-
sundheitswesen;  

e) Griechenland  

- „Το δ ίπλωµα Αδελφής Νοσσκόµaς Ανωτέρας  
Σχολής Αδελφών Νοσσκόµων" (Krankenschwe-
ster-/Krankenpflegerdiplom für allgemeine  

Pflege der Höheren Fachschule für Kranken-
schwestern/Krankenpfleger, die für die allge-
meine Pflege verantwortlich sind), bescheinigt  
vom Ministerium für Soziale Dienste oder vom  
Ministerium für Gesundheit, Vorsorge und so-
ziale Sicherheit, oder  

- „Σο πτυχ ίο Νοσσκξµaτξς Αδελφών Νοσσκόµων  

Πa ρa ίaτρ κών Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας  
Τεχνικής και Eτaγγελµατική ς Eκπa ίδευξης"  
(Krankenschwestern-/Krankenpflegerab-
schluß der Krankenpflegeabteilung der para-
medizinischen Schulen der Einrichtungen für  
fachtheoretische und berufspraktische Ausbil-
dung), ausgestellt vom Ministerium für Bil-
dung und Kultusfragen, oder  

— „Το πτυχ ίο νοοηλεύτριας των Τεχνολογικών  
Eκaιδευaκών Ιδρυµάτων" (Τ.Ε.Ι.) (Kranken-
schwestern-/Krankenpflegerabschluß der An-
stalten für fachtheoretischen Unterricht) des  

Ministeriums für Bildung und Kultusfragen,  
oder  

- „Το πτυχ ίο της Ανωτάτης Νοοηλευaκή ς Σχολή ς  
Επαγγελµάτων Υγε ίας Τµήµα Νοοηλευτική ς του  
Πανεπιοτηµίξυ Αθηνών" (Krankenschwestern-/  
Krankenpflegerabschluß der Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften, Abteilung Kranken-
pflege der Universität Athen);  

f) Irland  

Zeugnis einer (eines) „Registered General Nurse",  

ausgestellt von „an Bord Altranais" (Nursing  

Board);  

g) Island  

„ prόf i hjúkrunarfrædum frá Ηáskόla Islands"  
(Diplom der Krankenpflegeabteilung der medizi-
nischen Fakultät der Universität Islands);  

h) Italien  

„diploma di infermiere professionale", ausgestellt  

von staatlich anerkannten Schulen;  

i) Liechtenstein  

Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi-
gungsnachweise der Krankenschwester oder des  

Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege  
verantwortlich sind, die in den Mitgliedstaaten  
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und in  
den anderen Vertragsstaaten des Abkommens  

über den Europäischen Wirtschaftsraum ausge-
stellt werden;  

j) Luxemburg  

— staatliches Diplom eines „infirmier" (Kranken-
pfleger/Krankenschwester),  

— staatliches Diplom eines „infirmier hospitalier  
gradué" (akademisch geprüfter Kranken-
hauspfleger/akademisch geprüfte Kranken-
schwester),  

ausgestellt vom Minister für Gesundheitswesen  

auf Grund des Beschlusses des Prüfungsausschus-
ses;  

k) Niederlande  

— die Diplome „verpleeger A", „verpleegster A",  
„verpleegkundige A",  

— das Diplom „verpleegkundige MBOV" (Mid- 
delbare Beroepsopleiding Verpleegkundige),  

— das Diplom „verpleegkundige HBVO" (Hogere  

Beroepsopleiding Verpleegkundige),  

ausgestellt von einer der von der öffentlichen  
Verwaltung ernannten Prüfungskommission;  

1) Norwegen  

„beeis for bestått sykepleiereksamen" (Diplom in  

allgemeiner Krankenpflege), ausgestellt von ei-
ner Krankenpflegeschule;  

m) Österreich  

„Diplom in der allgemeinen Krankenpflege", aus-
gestellt von staatlich anerkannten Krankenpfle-
geschulen;  

n) Portugal  

„Diploma do curso de enfermagem geral" (allge-
meines Krankenpflegediplom), ausgestellt von  
staatlich anerkannten Schulen und registriert von  

der zuständigen Behörde;  

o) Schweden  

Diplom „sjuksköterska" (Hochschulzeugnis in all-
gemeiner Krankenpflege), ausgestellt von einer  

Fachschule für Krankenpflege;  

p) Schweiz  

„Diplomierte Krankenschwester für allgemeine  

Krankenpflege/diplomierter Krankenpfleger für  

allgemeine Krankenpflege/infirmière diplômée  

en soins généreaux - infirmier diplômé en soins  
généraux/infermiera diplomata in cure generali -  

infermiere diplomato in cure generali", ausge-
stellt von der zuständigen Behörde;  

q) Spanien  

„Titulo de Diplomado en Enfermeria" (Universi-
tätsdiplom für Krankenpflege), ausgestellt vom  
Ministerium für Unterricht und Wissenschaft oder  

vom Rektor einer Universität;  

r) Vereinigtes Königreich  

„Statement of Registration as a Registered Gene-
ral Nurse" in Teil 1 des Registers, das vom „United  

Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery  

and Health Visiting" geführt wird.'  
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Artikel 15 

Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für die Berufe in der 

Krankenpflege 

Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die 
Berufe in der Krankenpflege vom 16. Oktober 1985 
(BGBl. I S.  1973),  geändert durch Anlage I Kapitel X 
Sachgebiet D Abschnitt II Nr. 7 des Einigungsvertra-
ges vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II 
S. 885, 1079), wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift vor § 21 wird wie folgt gefaßt: 

„Sonderregelungen für Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und für Staatsangehörige ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum". 

2. In § 21 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 
werden jeweils nach den Wörtern „eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 16 

Änderung der Verordnung über hygienische 
Anforderungen an Milch und Milcherzeugnisse 

bei der Einfuhr 

§  4a  Nr. 2 der Verordnung über hygienische An-
forderungen an Milch und Milcherzeugnisse bei der 
Einfuhr vom 23. Dezember 1969 (BGBl. I S. 2423), die 
zuletzt durch § 24 der Verordnung vom 23. Juni 1989 
(BGBl. I S. 1140) geändert worden ist, wird wie folgt 
neu gefaßt: 

„2. für das Verbringen von wärmebehandelter Milch 
aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, mit Ausnahme von Island, in das Inland." 

Artikel 17 

Kosmetik-Verordnung 

In § 5 Abs. 1 Nr. 1 der Kosmetik-Verordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1985 
(BGBl. I S. 1082), die zuletzt durch die Verordnung 
vom 18. März 1992 (BGBl. I S. 534) geändert worden 
ist, werden die Wörter „in der Gemeinschaft" durch 
die Wörter „in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaft oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" ersetzt. 

Artikel 18 

Änderung des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetzes 

Das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 
vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1945, 1946; BGBl. 1975 
I S. 2652), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom ... (BGBl. I  S.  . . .) *), wird wie folgt geändert: 

1. In § 40 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Auskünfte, Mitteilungen und Übermittlung 
von Urkunden und Schriftstücken über lebens-
mittelrechtliche Kontrollen nach den Absätzen 4 
bis 6 erfolgen, sofern sie andere Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum betreffen, an die Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaft." 

2. § 47 a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten 
oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum". 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Abweichend von § 47 Abs. 1 Satz 1 dürfen Er-
zeugnisse im Sinne dieses Gesetzes, die in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaft oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt und 
rechtmäßig in den Verkehr gebracht werden 
oder die aus einem Drittland stammen und 
sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaft oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum rechtmäßig im Verkehr be-
finden, in das Inland verbracht und hier in den 
Verkehr gebracht werden, auch wenn sie den 
in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht 
entsprechen." 

c) In Absatz 2 Satz 4 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Gemeinschaft" die Wörter 
„oder anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" angefügt. 

Artikel 19 

Änderung der Kakaoverordnung 

§ 12 der Kakaoverordnung vom 30. Juni  1975 
 (BGBl. I S.  1760),  die zuletzt durch § 9 der Verord-

nung vom 8. November 1991 (BGBl. I S. 2100) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Nr. 5 werden die Wörter „ Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter 

*) Das Gesetz zur Änderung veterinärrechtlicher, lebens-
mittelrechtlicher und tierzuchtrechtlicher Vorschriften 
(BR-Drucksache 363/92) befindet sich noch im Gesetz-
gebungsverfahren. 
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„Europäischen Gemeinschaft oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

2. In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die 
Wörter „eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" ersetzt. 

Artikel 20 

Änderung der Zuckerartenverordnung 

§ 3 der Zuckerartenverordnung vom 8. März  1976 
 (BGBl. I S. 502), die zuletzt durch Artikel  24  der Ver-

ordnung vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1625, 
1684) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter „Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter 
„Europäischen Gemeinschaft oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

2. In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die 
Wörter „eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" ersetzt. 

Artikel 21 

Änderung der Honigverordnung 

§ 3 der Honigverordnung vom 13. Dezember  1976 
 (BGBl. I S. 3391), die zuletzt durch Artikel 24 der Ver-

ordnung vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1625) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter „Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter 
„Europäischen Gemeinschaft oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

2. In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die 
Wörter „eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" ersetzt. 

Artikel 22 

Änderung der Kaffeeverordnung 

In § 3a Abs. 1 Nr. 3 der Kaffeeverordnung vom 
12. Februar 1981 (BGBl. I S. 225), die zuletzt durch Ar-
tikel6 der Verordnung vom 13. Juni 1990 (BGBl. I 
S. 1053) geändert worden ist, werden die Wörter „in 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch 
die Wörter „in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaft oder in einem anderen Ver

-

tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" ersetzt. 

Artikel 23 

Änderung der 
Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung 

In § 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 1 Buchstabe b der 
Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 6. September 
1984 (BGBl. I S. 1221), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom ... (BGBl. I  S.  . . .) ') geändert wor-
den ist, werden jeweils die Wörter „der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter 
„einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
ersetzt. 

Artikel 24 

Änderung der Aromenverordnung 

In § 4 Abs. 1 Nr. 6 und § 4a  Abs. 1 Nr. 8 der Aro-
menverordnung vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I 
S. 1625,  1677),  die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 29. Oktober 1991 (BGBl. I S. 2045) geändert 
worden ist, werden jeweils die Wörter „in der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter 
„in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
ersetzt. 

Artikel 25 

Änderung der Zusatzstoff-Verkehrsverordnung 

In § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Zusatzstoff-Verkehrsverord-
nung vom 10. Juli 1984 (BGBl. I S.  897),  die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. November 
1991 (BGBl I S. 2129) geändert worden ist, werden die 
Wörter „in der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" durch die Wörter „in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

Artikel 26 

Änderung der Mineral- und 
Tafelwasser-Verordnung 

§ 3 der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung 
vom 1. August 1984 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
die Verordnung vom 5. Dezember 1990 (BGBl. I 
S. 2600) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

*) Die 5. Änderungsverordnung ist noch nicht verkündet 
und in Kraft getreten. 
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1. In Absatz 2 werden nach den Wörtern „eines Dritt-
landes erteilte amtliche Anerkennung" die Wörter 
„und die von der zuständigen Behörde eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum für ein natürliches 
Mineralwasser aus dem Boden dieses Vertrags-
staates oder eines Drittlandes erteilte amtliche 
Anerkennung" eingefügt. 

2. In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wötern „eines 
nicht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" 
die Wörter „oder dem Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel  27  

Änderung der Verordnung über tiefgefrorene 
Lebensmittel 

In § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über tiefgefro-
rene Lebensmittel vom 29. Oktober 1991 (BGBl. I 
S. 2051)  werden die Wörter „in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter „in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" er-
setzt. 

Artikel 28 

Änderung der 
Extraktionslösungsmittelverordnung 

In § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Extraktionslösungsmittel-
verordnung vom 8. November 1991 (BGBl. I S. 2100) 
werden die Wörter „in der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft" durch die Wörter „in einem Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaft oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

Artikel  29  

Änderung der Verordnung über die 
Kennzeichnung von Tabakerzeugnissen und über 

Höchstmengen von Teer im Zigarettenrauch 

§ 4 der Verordnung über die Kennzeichnung von 
Tabakerzeugnissen und über Höchstmengen von 
Teer im Zigarettenrauch vom 29. Oktober 1991 
(BGBl. I S. 2053) wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 werden die Wörter „Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter „Euro-
päischen Gemeinschaft oder aus anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

2. In Absatz 2 werden nach den Wörtern „aus ande-
ren Mitgliedstaaten" die Wörter „oder anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 30 

Bedarfsgegenständeverordnung 

In § 10 Abs. 1 Nr. 3 der Bedarfsgegenständeverord-
nung vom 10. April 1992 (BGBl. I S. 866) werden die 
Wörter „in der Gemeinschaft" durch die Wörter „in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ersetzt. 

Artikel  31 

 Änderung der Rasenmäherlärm-Verordnung 

In § 4 Abs. 2 der Rasenmäherlärm-Verordnung 
vom. . . Juni 1992 (BGBl. I S....)') werden nach den 
Wörtern „anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 32 

Änderung der Baumaschinenlärm-Verordnung 

Die Baumaschinenlärm-Verordnung vom 10. No-
vember 1986 (BGBl. I S. 1729), geändert durch Ver-
ordnung vom 23. Februar 1988 (BGBl. I S. 166), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„oder sein in einem Mitgliedstaat der europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

In § 4 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„oder in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. In § 4 Abs. 8 werden nach den Wörtern „anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten" die Wörter „oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. In § 5 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„oder sein in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

*) Die 8. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Rasenmäherlärm-Verordnung) ist 
noch nicht verkündet und in Kraft getreten. 
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Artikel 33  

Änderung des  
Bundesausbildungsförderungsgesetzes  

In § 8 Abs. 1 Nr. 8 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 6. Juni 1983 (BGBl. I  S. 645,  1680), das zuletzt 
durch Gesetz vom 19. Juni 1992 (BGBl. I S. 1062) ge-
ändert worden ist, werden nach dem Wort „EG-
Mitgliedstaates" die Wörter „oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 34  

Änderung des Aufenthaltsgesetzes/EWG  

Das Aufenthaltsgesetz/EWG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Januar 1980 (BGBl. I 
S. 116), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 9. Juli 1990 (BGBl. I S. 1354), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 15 a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift „Geltung von Verordnungs-
recht der EG" erhält die Fassung „Verordnun-
gen und Richtlinien der EG". 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt:  

„(3) Der Bundesminister des Innern kann 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Einreise und den Aufenthalt 
anderer als der in § 1 Abs. 1 und 2 bezeichne-
ten Personen regeln, soweit es zur Ausführung 
der Richtlinien des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften über 

1. das Aufenthaltsrecht gemäß Richtlinie 90/ 
364/EWG des Rates vom 28. Juni 1990 ( ΑΒl. 
EG Nr. L 180 S. 26), 

2. das Aufenthaltsrecht der aus dem Erwerbs-
leben ausgeschiedenen Arbeitnehmer und 
selbständig Erwerbstätigen gemäß Richt-
linie 90/365/EWG des Rates vom 28. Juni 
1990 (ΑΒl. EG Nr. L 180 S. 28), 

3. das Aufenthaltsrecht der Studenten gemäß 
Richtlinie 90/366/EWG des Rates vom 
28. Juni 1990 (ΑΒl. EG Nr. L 180 S. 30) 

erforderlich ist." 

2. Nach § 15b wird folgender § 15c angefügt: 

„§ 15c  
Geltung für Staatsangehörige der EFTA-Staaten 

Soweit das Abkommen vom 2. Mai 1992 über 
den Europäischen Wirtschaftsraum Ausländern, 
die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sind, 
Freizügigkeit gewährt, finden dieses Gesetz und 
die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen mit den in dem Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum enthaltenen 
Maßgaben entsprechende Anwendung."  

Artikel  35  

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung  

In § 206 Abs. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung 
in der im Bundesgesetzblatt Tell III, Gliederungs-
nummer 303-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
die zuletzt durch das Gesetz vom 29. Januar 1991 
(BGBl. I S. 150) geändert worden ist, werden nach 
den Wörtern „Europäischen Gemeinschaften" die 
Wörter „oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

Artikel 36  

Änderung des  
Rechtsanwaltsdienstleistungsgesetzes  

Das Rechtsanwaltsdienstlelstungsgesetz vom 
16. August 1980 (BGBl. I S. 1453), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 1990 
(BGBl. I S. 479), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern Europäischen Gemein-
schaften" werden die Wörter „oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) Nach dem Wort „solicitor" wird elngefügt: 

„ in Österreich: 	Rechtsanwalt 

— in Finnland: 	Asianajaja/Advokat 

— in Island: 	Lögmaur 

— in Liechtenstein: Rechtsanwalt 

— in Norwegen: 	Advokat 

— in Schweden: 	Advokat 

— in der Schweiz: Avokat / Avvocato / 
Advokat / Rechtsan-
walt / Anwalt / Für-
sprecher / Fürsprech". 

2. § 2 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

,Wer gemäß § 1 Abs. 1 berechtigt ist, die Berufsbe-
zeichnung „Rechtsanwalt" zu führen, hat hierbei 
den Herkunftsstaat anzugeben; im übrigen darf 
die Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt" oder eine 
von den in § 1 Abs. 1 aufgeführten Berufsbezeich-
nungen abweichende Bezeichnung nicht geführt 
werden.' 

3. § 6 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Zuständigkeit der Rechtsanwaltskam-
mer für die Aufsicht nach Absatz 1 richtet sich 
nach dem Herkunftsstaat der in § 1 Abs. 1 bezeich-
neten Personen. Sie wird ausgeübt durch: 

a) die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf in Düs-
seldorf für die Personen aus Belgien und den 
Niederlanden, 

b) die Rechtsanwaltskammer Koblenz in Koblenz 
für die Personen aus Frankreich und Luxem-
burg, 
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c) die Hanseatische Rechtsanwaltskammer in  

Hamburg für die Personen aus dem Vereinig-
ten Königreich, Irland, Finnland und Schwe-
den,  

d) die Rechtsanwaltskammer für den Oberlan-
desgerichtsbezirk München in München für  

die Personen aus Italien und Österreich,  

e) die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwalts-
kammer in Schleswig für die Personen aus Dä-
nemark, Norwegen und Island,  

f) die Rechtsanwaltskammer in Freiburg für die  

Personen aus der Schweiz und Liechtenstein,  

g) die Rechtsanwaltskammer in Celle für die Per-
sonen aus Griechenland,  

h) die Rechtsanwaltskammer Stuttgart in Stutt-
gart für die Personen aus Spanien,  

i) die Rechtsanwaltskammer Oldenburg in 01-
denburg für die Personen aus Portugal."  

Artikel 37  

Änderung des Gesetzes zur Umsetzung  
der Richtlinie 89/48/EWG des Rates  

vom 21. Dezember 1988  

Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Ra-
tes vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Re-
gelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die  

eine mindestens dreijährige Berufsausbildung ab-
schließen, für die Berufe des Rechtsanwalts und Pa-
tentanwalts vom 6. Juli 1990 (BGBl. I S. 1349), wird  
wie folgt geändert:  

1. Artikel 1 § 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „ Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder  

eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt.  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 2 werden vor den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „in  

den Mitgliedstaaten der" eingefügt.  

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter  
„oder anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt.  

cc) In Satz 2 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaat" die Wörter „oder Vertrags-
staat" eingefügt.  

2. In Artikel 1 § 2 Satz 2 werden nach den Wörtern  

„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder  

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens  

über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt.  

3. In Artikel 1 § 10 Nr. 1 werden nach den Wörtern  
„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder  

der anderen Vertragsstaaten des Abkommens  

über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt.  

4. Die Anlage zu Artikel 1 § , 1 wird wie folgt geän-
dert:  

a) In der Überschrift werden nach den Wörten  

„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter  

„oder der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" angefügt.  

b) Nach dem Wort „solicitor" wird eingefügt:  

„— in Österreich: 	Rechtsanwalt  

— in Finnland: 	Asianajaja/Advokat  

— in Island: 	Lögmaur  

— in Liechtenstein: Rechtsanwalt  

— in Norwegen: 	Advokat  

— in Schweden: 	Advokat  

— in der Schweiz: Avokat / Avvocato /  

Advokat / Rechtsanwalt / Anwalt / Für-
sprecher / Fürsprech".  

5. Artikel 2 § 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder  

eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt.  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter  
„oder anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt.  

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaat" die Wörter „oder Vertrags-
staat" eingefügt.  

6. In Artikel 2 § 2 Satz 2 werden nach den Wörtern  

„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder  

eines anderen Vertragsstaates des Abkommens  
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt.  

7. In Artikel 2 § 10 Nr. 1 werden nach den Wörtern  
„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder  
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens  
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt.  

Artikel 38  

Änderung der Eignungsprüfungsverordnung  

für Rechtsanwälte  

Die Verordnung über die Eignungsprüfung für die  

Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom 18. Dezember  
1990 (BGBl. I S. 2281) wird wie folgt geändert:  

1. § 3 Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt geändert:  

a) Nach den Wörtern „in Mitgliedstaaten" wer-
den die Wörter „oder in anderen Vertragsstaa- 
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ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) Nach dem Wort „Mitgliedstaat" werden die 
Wörter „oder Vertragsstaat" eingefügt. 

2. In § 3 Abs. 2 Nr. 4 werden nach den Wörtern „ Εu-
ropäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

Artikel 39  

Änderung des Produkthaftungsgesetzes  

§ 4 Abs. 2 des Produkthaftungsgesetzes vom 15. De-
zember 1989 (BGBl. I S. 2198) wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Als Hersteller gilt ferner, wer ein Produkt zum 
Zweck des Verkaufs, der Vermietung, des Mietkaufs 
oder einer anderen Form des Vertriebs mit wirt-
schaftlichem Zweck im Rahmen seiner geschäftli-
chen Tätigkeit in den Geltungsbereich des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein-
führt oder verbringt. Satz 1 gilt für das Einführen 
oder das Verbringen in den Geltungsbereich des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft aus einem Staat, der Mitglied 
der Europäischen Freihandelsassoziation ist, ent-
sprechend." 

Artikel 40  

Änderung des Handelsgesetzbuches  

Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 8 Abs. 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 
(BGBl. I S.  2847),  wird wie folgt geändert: 

1. In § 92c Abs. 1 werden nach den Wörtern ,,Gebie-
tes der Europäischen Gemeinschaft" die Wörter 
„oder der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

2. In § 291 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 werden jeweils 
nach den Wörtern „Mitgliedstaat der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

3. § 292 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nach den Wörtern „Mitglied der 
Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" werden die Wörter „und 
auch nicht Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

bbb) Nach den Wörtern „übereinstim-
menden Recht eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" werden die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

ccc) Nach den Wörtern „diesem Recht 
eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" 
werden die Wörter „oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nach den Wörtern „eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" werden 
die Wörter „oder Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

bbb) Nach den Wörtern „in dem anderen 
Mitgliedstaat" werden die Wörter 
„oder Vertragsstaat" eingefügt. 

ccc) Nach den Wörtern „dieses Mitglied-
staates" werden die Wörter „oder 
Vertragsstaates" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Mit-
glied der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „und auch nicht 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

4. In § 293 Abs. 5 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

5. In § 330 Abs. 2 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „und auch nicht Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

6. § 340 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Mitglied 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" 
die Wörter „und auch nicht Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Mitglied-
staat der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder Vertragsstaat des Ab- 
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kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt.*) 

7. § 3401 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft" die Wörter „und in jedem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden nach den Wörtern „je-
weiligen Mitgliedstaats" die Wörter „oder 
Vertragsstaats" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„Mitglied der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „und auch nicht Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel  41  

Änderung des Borsengesetzes  

Das Börsengesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 4110-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11. Juli 1989 (BGBl. I S. 1412), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 
„Beantragt der Emittent die Zulassung der 
Wertpapiere auch an Börsen anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft oder anderer Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, so hat er den zuständigen Stellen dieser 
Staaten den Entwurf des Prospekts, den er in 
diesen Staaten verwenden will, zu übermit-
teln." 

b) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „Börse in 
einem anderen Mitgliedstaat der Εuropäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

2. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Stellen oder Börsen in den anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder den anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

*) Nummer 6 Buchstabe b wird gegenstandslos, sobald 
§ 340 Abs. 1 Satz 2 HGB durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über das Kreditwesengesetz und anderer 
Vorschriften über Kreditinstitute (4. KWG-Novelle), das 
sich zur Zeit im Gesetzgebungsverfahren befindet, neu 
gefaßt wird. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Beantragt ein Emittent mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, dessen Aktien zur 
amtlichen Notierung in diesem Mitgliedstaat 
oder Vertragsstaat zugelassen sind, die Zulas-
sung von Wertpapieren, mit denen Bezugs-
rechte für diese Aktien verbunden sind, so hat 
die Zulassungsstelle vor ihrer Entscheidung 
eine Stellungnahme der zuständigen Stelle 
des anderen Mitgliedstaates oder Vertrags-
staates einzuholen." 

c) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

3. § 40 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Stellt ein Emittent mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum einen Zulassungsantrag für 
dieselben Wertpapiere gleichzeitig oder annä-
hernd gleichzeitig sowohl bei einer Börse in 
diesem Staat als auch bei einer inländischen 
Börse, so hat die Zulassungsstelle vorbehalt-
lich des Absatzes 2 den von der zuständigen 
Stelle des anderen Staates gebilligten Pro-
spekt als den Anforderungen des § 36 Abs. 3 
Nr. 2 entsprechend anzuerkennen, sofern der 
Zulassungsstelle eine Übersetzung des Pro-
spekts in die deutsche Sprache sowie eine Be-
scheinigung der entsprechenden Stelle des an-
deren Staates gemäß § 36 Abs. 4 Satz 3 über die 
Billigung des Prospekts vorliegt." 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ..Mitgliedstaa-
tes" durch das Wort „Staates" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,,Mitgliedstaa-
tes" durch das Wort „Staates" ersetzt. 

d) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Börse in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wör-
ter „oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" sowie nach den Wörtern „Pro-
spekt von der zuständigen Stelle des anderen 
Mitgliedstaates" die Wörter „oder Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. In § 41 werden nach den Wörtern „von einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder von einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

5. In § 74 Satz 1 werden nach den Wörtern „von ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
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Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder von ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 42  

Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung  

Die Börsenzulassungs-Verordnung vom 15. April 
1987 (BGBl. I S. 1234) wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 Abs. 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„eines Mitgliedstaats oder mehrerer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „oder eines Vertrags-
staates oder mehrerer Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Nr. 2 werden nach den Wörtern 
„innerhalb der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „oder innerhalb eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum", in Absatz 2 
Nr.  3  nach den Wörtern „Aktien außerhalb 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" 
die Wörter „oder außerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. In § 10 werden nach den Wörtern „in einem Staat 
außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. In § 12 Abs. 2 werden nach den Wörtern „Staat 
außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder außerhalb eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

5. In § 22 Abs. 4 werden nach den Wörtern „mit Sitz 
außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder außerhalb eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

6. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 werden nach den Wör-
tern „innerhalb der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder inner-
halb eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „inner-
halb der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder innerhalb eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

7. In § 40 Abs. 1 werden nach den Wörtern „mit Sitz 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

8. § 45 Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe e werden nach den Wörtern 
„mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" sowie nach den Wörtern „für de-
ren Schuldverschreibungen ein Mitgliedstaat 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder eines seiner Bundesländer" die Wörter 
„oder ein anderer Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder eines seiner Bundesländer" einge-
fügt. 

b) In Buchstabe f werden nach den Wörtern „mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" sowie nach den Wörtern „von einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft" die Wörter „oder von einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

9. In § 48 Abs. 1 Satz 3 werden nach den Wörtern „in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in ei

-

nein anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

10. In § 58 Satz 1 werden nach den Wörtern „Recht 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" sowie nach den 
Wörtern „außerhalb der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder außerhalb 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

11. In § 59 werden nach den Wörtern „in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft" die Wörter „oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" eingefügt und das 
Wort „Mitgliedstaates" durch das Wort „Staates" 
ersetzt. 

12. In § 62 werden nach den Wörtern „in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" sowie nach den Wörtern 
„Stellen der anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder der anderen Vertragsstaaten des Abkom- 
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mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

13. In § 65 Abs. 4 werden nach den Wörtern „außer-
halb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" 
die Wörter „oder außerhalb eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

14. In § 66 Abs. 4 Nr. 1 werden nach den Wörtern „in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" sowie 
nach den Wörtern „ein Mitgliedstaat der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder eines 
seiner Bundesländer" die Wörter „oder ein ande-
rer Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder eines seiner 
Bundesländer" eingefügt. 

Artikel 43  

Änderung des  
Wertpapier-Verkaufsprospektgesetzes  

Das Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz vom 
13. Dezember 1990 (BGBl. I S.  2749)  wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „min-
destens ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder ein 
anderer Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Nummer 2 Buchstabe b werden nach den 
Wörtern „innerhalb der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder inner-
halb eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

c) In Nummer 2 letzter Halbsatz werden nach 
den Wörtern „Schuldverschreibungen inner-
halb der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter ,.oder innerhalb eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

d) In Nummer 4 werden nach den Wörtern „mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" so-
wie nach den Wörtern „ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder 
eines seiner Bundesländer" die Wörter „oder 
ein anderer Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
eines seiner Bundesländer" eingefügt. 

2. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Sollen die Wertpapiere auch in anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum öffentlich angeboten 
werden, so hat derjenige, der zur Veröffentli-
chung des Verkaufsprospekts verpflichtet ist, 
den zuständigen Stellen dieser Staaten den 
Entwurf des Verkaufsprospektes, den er in die-
sen Staaten verwenden will, zu übermitteln." 

b) In Absatz 2 erster Halbsatz werden nach den 
Wörtern „in den anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die 
Wörter „oder in den anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

c) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „mit Sitz 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt sowie das Wort „Mitgliedstaa-
tes" durch das Wort „Staates" und nach den 
Wörtern „Aktien des Emittenten in diesem" 
das Wort „Mitgliedstaat" durch das Wort 
„Staat" ersetzt. 

3. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach den Wörtern 
„in mehreren Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Sollen Wertpapiere eines Emittenten 
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Euopäischen Wirtschaftsraum 
gleichzeitig oder annähernd gleichzeitig in 
diesem Staat und im Inland öffentlich angebo-
ten werden und ist die Zulassung zur amtli-
chen Notierung bei einer inländischen Börse 
beantragt, so hat die Zulassungsstelle vorbe-
haltlich des Absatzes 2 den von der zuständi-
gen Stelle des anderen Staates gebilligten 
Verkaufsprospekt ohne weitere Prüfung zu 
billigen, sofern ihr eine Übersetzung des Ver-
kaufsprospekts in die deutsche Sprache sowie 
eine Bescheinigung der zuständigen Stelle des 
anderen Staates über die Billigung des Ver-
kaufsprospekts vorliegt." 

c) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „zustän-
dige Stelle des anderen Mitgliedstaates" die 
Wörter „oder des anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

d) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Sollen Wertpapiere eines Emittenten 
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gleichzeitig oder annähernd gleichzeitig in 
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diesem Staat und im Inland öffentlich angebo-
ten werden und ist die Zulassung zur amtli-
chen Notierung bei einer inländischen Börse 
nicht beantragt, so kann als Verkaufsprospekt 
eine Übersetzung des von der zuständigen 
Stelle des anderen Staates gebilligten Ver-
kaufsprospekts in die deutsche Sprache veröf-
fentlicht werden, sofern der Hinterlegungs-
stelle die Übersetzung des Verkaufsprospekts 
in die deutsche Sprache sowie eine Bescheini-
gung der zuständigen Stelle des anderen Staa-
tes über die Billigung des Verkaufsprospekts 
vorliegt." 

e) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „in ei-
nem anderen Mitgliedstaat" die Wörter „oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt sowie das Wort ,,Mitgliedstaa-
tes" durch das Wort „Staates" ersetzt. 

Artikel 44 

Änderung des Gesetzes 
über Kapitalanlagegesellschaften 

Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 
1970 (BGBl. I S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 
... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S....)'), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „Börse 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften" die Wörter „oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" sowie nach 
den Wörtern „oder in einem anderen organi-
sierten Markt in einem Mitgliedstaat" die 
Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

b) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „Börse 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften" die Wörter „oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" sowie nach 
den Wörtern „oder deren Einbeziehung in ei-
nen anderen organisierten Markt in einem 
Mitgliedstaat" die Wörter „oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

c) In Nummer 3 werden nach den Wörtern „au-
ßerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder außerhalb 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

d) In Nummer 4 werden nach den Wörtern „au-
ßerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen 

*) Das Gesetz befindet sich noch im Gesetzgebungsverfah-
ren. 

Gemeinschaften" die Wörter „oder außerhalb 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

2. § 8a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften" ein Komma sowie die Wörter 
„einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

b) In Absatz 1 Satz 3 werden nach den Wörtern 
„Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften" die 
Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

c) In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„eines Mitgliedstaates der Europäischen Ge-
meinschaften" ein Komma sowie die Wörter 
„eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

d) In Absatz 3 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder ein anderer 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach den Wörtern 
„mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„Sicherungseinrichtung eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Gemeinschaft" 
die Wörter „oder eines anderen Vertragsstaa-
tes des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. In § 19 Abs. 2 Satz 3 Nr. 12 werden nach den Wör-
tern „Anteile in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum einge-
fügt und nach den Wörtern „Angaben über die in 
diesem" das Wort „Mitgliedstaat" durch das Wort 
„Staat" ersetzt. 

5. § 24 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt sowie das Wort 
„Mitgliedstaates" durch das Wort „Staates" 
ersetzt. 
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bb) In Satz 2 wird das Wort „Mitgliedstaates" 
durch das Wort „Staates" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„in dem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder in 
dem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Im einleitenden Halbsatz werden nach 
den Wörtern „in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

bb) In den Nummern 1 und 2 wird das Wort 
„Mitgliedstaat" jeweils durch das Wort 
„Staat" und in der Nummer 3 das Wort 
„Mitgliedstaates" durch das Wort „Staates" 
ersetzt. 

6. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt und das Wort 
„Mitgliedstaates" durch das Wort „Staates" 
ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Mitgliedstaates" 
durch das Wort „Staates" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „Stellen 
des anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder des ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

7. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften" die Wörter „oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden nach den Wörtern 
„andere in Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

bb) In Nummer 2 werden nach den Wörtern 
„außerhalb der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter 

„oder außerhalb anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 45 

Änderung des Gesetzes über die Pfandbriefe und 
verwandten Schuldverschreibungen 

öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten 

In § 2 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a des Gesetzes über 
die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschrei-
bungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4135-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzes vom 13. De-
zember 1990 (BGBl. I  S. 2749) geändert worden ist, 
werden nach den Wörtern „Mitgliedstaat der Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder ein an-
derer Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 46 

Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung gemäß § 12 

Patentanwaltsordnung 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß 
§ 12 der Patentanwaltsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom B. Dezember 1977 (BGBl. I 
S. 2491), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
14. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2824), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 44 Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern „in Mitgliedstaaten" wer-
den die Wörter „oder in anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) Nach dem Wort „Mitgliedstaat" werden die 
Wörter „oder Vertragsstaat" eingefügt. 

2. In § 44 Abs. 2 Nr. 4 werden nach den Wörtern „Eu-
ropäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

Artikel 47 

Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I 
S. 2735), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Geset-
zes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 1 werden 

a) nach dem Wort „Bundesrecht" das Wort „oder" 
durch ein Komma ersetzt und 

b) nach den Wörtern „Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder der Vertragsstaaten 
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des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

2. In § 34 Abs. 2 Satz 3 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

3. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaats der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" und nach den Wör-
tern „Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Als Diplom im Sinne von Absatz 3 gel-
ten alle Befähigungsnachweise, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum von der zuständigen Stelle ausge-
stellt sind, sofern aus ihnen hervorgeht, daß 
der Bewerber ein mindestens dreijähriges 
Hochschulstudium oder eine gleichwertige 
Ausbildung im Sinne von Artikel 1 Buch-
stabe a der in Absatz 3 genannten Richtlinie 
abgeschlossen hat, und sofern von der zustän-
digen Stelle des Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaften oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum bestätigt wird, 
daß er damit in diesem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Gemeinschaften oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zur Hilfe in 
Steuersachen berechtigt ist. Bewerber aus 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften oder anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, in denen der Beruf des Steuerberaters 
nicht reglementiert ist, müssen ein mindestens 
dreijähriges Studium, das auf die Ausübung 
dieses Berufs vorbereitet, und eine zweijähri-
ge vollzeitliche Berufstätigkeit jeweils nach 
Maßgabe des Artikels 3 Buchstabe b der 
EWG-Richtlinie vom 21. Dezember 1988 (ABl. 
EG 1989 Nr. L 19 S. 16) nachweisen." 

4. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

b) In Absatz 3 Nr. 2 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

5. § 37 c Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 1, 2 und 9 werden wie folgt ge-
faßt: 

„1. für Bewerber aus Italien und Österreich 
der Prüfungsausschuß im Freistaat Bayern, 

2. für Bewerber aus Griechenland, der 
Schweiz und Liechtenstein der Prüfungs-
ausschuß im Land Baden-Württemberg, 

9. für Bewerber aus Finnland und Irland der 
Prüfungsausschuß im Land Berlin,". 

b) Folgende Nummer 10 wird angefügt: 

„10. für Bewerber aus Norwegen und Schwe-
den der Prüfungsausschuß der Freien und 
Hansestadt Hamburg,". 

c) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 11. 

6. In § 40 Abs. 1 werden nach den Wörtern .,Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

7. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 1 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder nicht Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

b) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

Artikel 48 

Änderung der Verordnung zur Durchführung 
der Vorschriften über Steuerberater, 

Steuerbevollmächtigte und 
Steuerberatungsgesellschaften 

Die Verordnung zur Durchführung der Vorschrif-
ten über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und 
Steuerberatungsgesellschaften vom 12. November 
1979 (BGBl. I S. 1922), zuletzt geändert durch Verord-
nung zur Änderung der Verordnung zur Durchfüh-
rung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbe-
vollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften 
vom 19. August 1991 (BGBl. I S. 1797), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Nr. 1 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts- 
raum" eingefügt. 

b) In Absatz 3 Nr. 2 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaat" die Wörter „der Europäischen Ge-
meinschaften oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 
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c) In Absatz 3 Nr. 4 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaaten" die Wörter „der Europäischen 
Gemeinschaften oder in anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" und nach dem Wort „Mit-
gliedstaat" die Wörter „oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. In § 51 Abs. 2 werden nach den Wörtern ,.Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 49 

Änderung des Versicherungsteuergesetzes 

Das Versicherungsteuergesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 611-15, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 1991. 
(BGBl. I S. 1318), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Ge-
biet" die Wörter „der Mitgliedstaaten" und 
nach den Wörtern „Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft" die Wörter „oder anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Gebiet" 
die Wörter „der Mitgliedstaaten" und nach den 
Wörtern „Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder anderer Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „außerhalb" 
die Wörter „des Gebiets der Mitgliedstaaten" 
und nach den Wörtern „Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „und der ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 49 a 

Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes 

In § 5 Abs. 2 des Feuerschutzsteuergesetzes vom 
21. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2353), das zuletzt durch 
Artikel 22 des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I 
S. 297) geändert worden ist, werden nach den Wör

-

tern „Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten" die Wörter „und in keinem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

Artikel 50 

Änderung der Wirtschaftsprüferordnung 

Die Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I 
S. 2803), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2847), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 10 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz werden 
nach den Wörtern „Staatsangehörige der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

2. In § 16 Abs. 2 Nr. 2 werden nach den Wörtern „Eu-
ropäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

3. § 131 g wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum", nach den Wörtern „in einem Mitglied-
staat" und nach den Wörtern „in diesem Mit-
gliedstaat" jeweils die Wörter „oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" und nach dem Wort „Mitgliedstaat" die 
Wörter „oder Vertragsstaat" eingefügt. 

4. In § 131 h Abs. 2 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Gemeinschaften" und nach den 
Wörtern „in diesem Mitgliedstaat" jeweils die 
Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

5. In § 134a Abs. 4 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 51 	 • 

Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 

§ 97 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Februar 1990 (BGBl. I S. 235), das zuletzt durch 
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Gesetz vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2847) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Im ersten Halbsatz werden nach den Wörtern „der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wör-
ter „oder aus den Artikeln 53 oder 54 des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

2. Im zweiten Halbsatz werden nach den Wörtern 
„des Artikels 86 des Vertrages" die Wörter „zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft oder des Artikels 53 oder des Artikels 54 des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

Artikel 52 

Änderung des Filmförderungsgesetzes 

Das Filmförderungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. November 1986 (BGBl. I 
S. 2046)*) wird wie folgt geändert: 

1. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft" die Wörter „oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

bb) In Nummer 4 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaates der Europäischen Ge-
meinschaft" die Wörter „oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

In Absatz 3 werden jeweils nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft" die Wörter „oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaates der Europäischen Gemein-
schaft" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Nr. 3 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaates der Europäischen Gemein-
schaft" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. In § 17a Abs. 1 Nr. 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft" 
die Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

*) Das Änderungsgesetz befindet sich noch im Gesetzge-
bungsverfahren (BT-Drucksache 12/2021). 

4. In § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden jeweils nach den 
Wörtern „Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaft" die Wörter „oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 53 

Änderung der Gewerbeordnung 

In § 15b Abs. 3 Satz 1 und 2 der Gewerbeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 
1987 (BGBl. I S. 425), die zuletzt durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S....)*) geändert worden 
ist, werden jeweils nach dem Wort „Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „oder der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 54 

Änderung der Dampfkesselverordnung 

Die Dampfkesselverordnung vom 27. Februar 1980 
(BGBl. I S. 173), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom ... (BGBl. I S....)"), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 14 Abs. 2 Satz 3 werden nach den Wörtern 
„von dem Mitgliedstaat" die Wörter „oder anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. In § 24 Abs. 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten" die Wörter „oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" und nach den Wörtern „von dem 
Mitgliedstaat" die Wörter „oder anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wrtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 55 

Änderung der Druckbehälterverordnung 

Die Druckbehälterverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. April 1989 (BGB1. I S. 843), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung 
vom ... (BGBl. I S....)***), wird wie folgt geändert: 

1. In § 9 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b werden nach 
den Wörtern „von einem Mitgliedstaat" die Wör-
ter „oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

*) Das Gesetz befindet sich noch im Gesetzgebungsver-
fahren. 
**) Die Änderungsverordnung befindet sich noch im 

Rechtsetzungsverfahren. 
***) Die Änderungsverordnung befindet sich im Rechtset-

zungsverfahren. 



Drucksache 12/3752 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

2. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 erster Halb-
satz und Absatz 3 Satz 2 werden jeweils nach 
den Wörtern „Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz werden vor 
dem Wort .,(EWG-Bauartzulassung)" die Wör-
ter „und der anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

c) In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaat" die Wörter „oder anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. In § 31 Abs. 6 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten" die Wörter „oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" und nach den Wörtern „von dem 
Mitgliedstaat" die Wörter „oder anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 56 

Änderung der Verordnung über 
Getränkeschankanlagen 

§ 15 Abs. 3 der Verordnung über Getränkeschank

-

anlagen vom 27. November 1989 (BGBl. I S. 2044), die 
zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom ... 
(BGBl. I S....)*) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefaßt: 

„(3) Sachverständige im Sinne dieser Verordnung 
sind für die Prüfung von Getränkebehältern, die aus 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder aus einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum eingeführt und in der Herstellungsstät-
te geprüft werden, auch die Prüfstellen, die von dem 
Mitgliedstaat oder Vertragsstaat, in dem der Her-
steller seinen Sitz hat, nach Artikel 13 der Richtlinie 
76/767/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 (ABl. EG 
Nr. L 262 S. 153) mitgeteilt worden sind." 

Artikel 57 

Änderung der Handwerksordnung 

In § 9 der Handwerksordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGBl. 
1966 I S. 1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 9. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2169) geän-
dert worden ist, werden nach dem Wort ,,Dienstlei-
stungsverkehr" die Wörter „und zur Durchführung 
des Abkommens über den Europäischen Wirt- 
schaftsraum" und nach den Wörtern „Staatsangehöri

-

*) Die Änderungsverordnung befindet sich im Rechtset-
zungsverfahren. 

gen der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 58 

Änderung der EWG-Handwerk-Verordnung 

Die EWG-Handwerk-Verordnung vom 4. August 
1966 (BGBl. I S. 469), zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung vom 8. Oktober 1985 (BGBl. I S. 1957), wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Verordnung über die für Staatsangehörige der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum geltenden Voraussetzungen der Ein-
tragung in die Handwerksrolle (EWG/EWR-
Handwerk-Verordnung - EWG/EWR HwV)". 

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern „Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft" werden die Wörter „oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) Die Angabe „in den Nummern 17, 78, 89 bis 92, 
94 und 95" wird durch die Angabe „in den 
Nummern 17, 89 bis 91 und 93 bis 95" ersetzt. 

Artikel 59 

Änderung des Bauproduktengesetzes 

Das Bauproduktengesetz vom 10. August 1992 
(BGBl. I S. 1495) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 werden nach den Wörtern „von und nach 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. In § 2 Abs. 3 werden nach den Wörtern „in Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

3. In § 2 Abs. 4 werden nach den Wörtern „von den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten" die Wörter „und den anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. In § 2 Abs. 5 werden nach den Wörtern „die ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder andere Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

5. In § 4 Abs. 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „die 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften" die Wörter „oder einem anderen 
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Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

6. In § 6 Abs. 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

7. In § 6 Abs. 2 werden nach den Wörtern „eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaf-
ten" die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

8. In § 6 Abs. 4 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „und der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

9. In § 6 Abs. 8 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„den von den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „und den anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

10. In § 6 Abs. 10 werden nach den Wörtern „aus an-
deren Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften" die Wörter „oder anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

11. In § 7 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„von den Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften" die Wörter „und den anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

12. In § 7 Abs. 3 werden nach den Wörtern „aus ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

13. In § 8 Abs. 6 Satz 4 werden nach den Wörtern „in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

14. In § 10 Satz 6 werden nach den Wörtern „aus ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

15. In § 11 Abs. 6 werden nach den Wörtern „von ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 60 

Änderung der Fertigpackungsverordnung 

Die Fertigpackungsverordnung vom 18. Dezember 
1981 (BGBl. I S. 1585; 1982 I S. 155), zuletzt geändert  

durch die Verordnung vom ... 1992 (BGBl. I S....), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 35 Abs. 1 Nr. 7 werden nach den Wörtern „der 
Europäischen Gemeinschaften" die Wörter „sowie 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

2. In Anlage 1 werden die Nummern 1 bis 9 und 16 in 
Spalte 1 wie folgt gefaßt: 

,1. a) Wein aus frischen Weintrauben; mit Alko-
hol stummgemachter Most aus frischen 
Weintrauben, einschließlich Weine aus 
ungegorenem Traubensaft vermischt mit 
Alkohol, ausgenommen Weine der Tarif-
stellen 2205 A und B des GZT/HS Posi-
tionen 2204.10, 2204.21 und 2204.29, sowie 
Likörwein (GZT: ex 2205 C/HS Position ex 
2204); Traubenmost, teilweise gegoren, 
auch ohne Alkohol stummgemacht (GZT: 
2204/HS Unterposition 2204.30) 1 a) 

b) Weine der Sorte .,Vins jaunes", die folgen-
de Ursprungsbezeichnung haben dürfen: 
„Cotes du Jura", „Arbois", „L'Etoile" und 
„Chateau-Chalon' 

c) Apfelwein, Birnenwein, Met und andere 
gegorene Getränke, nicht schäumend 
(GZT: 2207 B II/HS Unterposition 2206.00) 

d) Wermutwein und andere Weine aus fri-
schen Weintrauben, mit Pflanzen oder an-
deren Stoffen aromatisiert (GZT: 2206/HS 
Position 2205); Likörwein (GZT: ex 2205 C/ 
HS Position ex 2204) 

2. a) — Schaumweine (GZT: 2205 A/HS Unter-
position 2204.10) 

— Andere Weine als die unter 2204.10 
aufgeführten, in Flaschen mit Schaum-
weinstopfen, die durch besondere Hal-
tevorrichtungen befestigt sind, sowie 
Wein in anderen Umschließungen, mit 
einem Überdruck von mindestens 
1 bar  und  weniger als 3 bar, gemessen 
bei einer Temperatur von 20° C (GZT: 
2205 B/HS Unterpositionen ex 2204.21 
und ex 2204.29) 

b) Apfelwein, Birnenwein, Met und andere 
gegorene Getränke, schäumend (GZT: 
2207 B I/HS Position 2206.00) 

3. a) Bier aus Malz (GZT: 2203/HS Position 
2203.00), ausgenommen Bier mit Selbstgä-
rung 

b) Bier mit Selbstgärung, Gueuze 

4. a) Branntweine (außer den unter GZT 2208/ 
HS Position 2207 aufgeführten), Likör und 
andere alkoholische Getränke; zusam-
mengesetzte alkoholische Zubereitungen 
als „konzentrierte Extrakte" bezeichnet 
zum Herstellen von Getränken (GZT: 
2209/HS Position 2208)3) 
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b) alkoholische Getränke (GZT: 2209/HS 
2208) mit Zusatz von nichtalkoholischen 
Flüssigkeiten 

5. Speiseessig (GZT: 2210/HS Position 2209.00) 

6. Olivenöl (GZT: 1507 A/HS Positionen 1509.10 
und 1509.90 und HS Position 1510), andere 
Speiseöle (GZT: 1507 D II/HS Positionen 1507, 
1508 und 1511 bis 1517) 

7. — Milch, frisch, weder eingedickt noch ge-
zuckert (GZT: ex 0401/HS Position 0401), 
ausgenommen Joghurt, Kefir, saure 
Milch, Molke und andere fermentierte 
oder gesäuerte Milch 

— Milchgetränke (GZT: 2202 B/HS Unterpo-
sitionen ex 0403.10 und ex 0403.90) 

8. a) Wasser, Mineralwasser, kohlensäurehalti-
ges Wasser (GZT: 2201/HS Position 2201) 

b) Limonaden (einschließlich der aus Mine- 
ralwasser hergestellten) und andere nicht 
alkholische Getränke, keine Milch oder 
kein Milchfett enthaltend (GZT: 2202 A/ 
HS Position 2202), ausgenommen Frucht 
und Gemüsesäfte der Tarifnummer 2207 
des GZT/HS Position 2209 sowie Konzen-
trate 

c) Getränke, die auf dem Etikett als alkohol-
freie Aperitifs bezeichnet werden 

9. Fruchtsäfte (einschließlich Traubenmost) 
und Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz 
von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker, der 
Tarifstelle 2007 B des GZT/HS Position 2009, 
Fruchtnektar (Richtlinie 75/726/EWG) 

16. Butter (GZT: 0403/HS Unterposition 04.0500); 
..Milchstreichf etterzeugnisse".' 

3. In Anlage 3 werden die Nummern 10.9, 13, 18.2 
bis 18.4, 20.1, 24.5, 42, 43.1, 43.2, 54.1, 60 und 80 in 
Spalte 1 wie folgt gefaßt: 

,10.9 Frischkäse, ausgenommen .,petits suisses" 
und Käse gleicher Aufmachung (GZT: ex 
0404 E I c)/HS Unterposition 0406.10): 

13. Tierische und pflanzliche Fette, auch emul-
giert, Brotaufstriche mit niedrigem Fettge-
halt (außer Erzeugnisse nach Anlage 1 
Nr. 15 und 16): 

18.2 Teigwaren (GZT: 1903/HS Position 1902): 

18.3 Reis (GZT: 1006/HS Position 1006): 

18.4 Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten 
von Getreide oder Getreideerzeugnissen 
hergestellt (Puffreis, Cornflakes oder ähn-
liche Erzeugnisse) (GZT 1905/HS 1904): 

20.1 Hülsenfrüchte (GZT 0705/HS 0712, 0713) 
und getrocknete Früchte (GZT Positionen 
oder Unterpositionen ex 0801, 0803 B, 0804 
B, 0812/HS Positionen ex 0803, ex 0804, ex 
0805, ex 0806, ex 0813); 

24.5 Tafel- und Kochsalz (GZT: 2501 A/HS Posi-
tion 2501): 

42. Flüssige Wasch-, Reinigungs-, Scheuer- und 
Hilfsmittel (GZT 3402/HS 3402) sowie Hypo-
chloritzubereitungen (außer Putz- und Pfle-
gemittel): 

43.1 Seifen, weich (GZT: 3401/HS 3401.20): 

43.2 Seifen in Pulverform, in Spänen, Flocken 
und ähnlicher Form (GZT: ex 3401/HS Un-
terposition ex 3401.20): 

54.1 Feste Toiletten- und Haushaltsseifen (GZT: 
ex 3401/HS Unterpositionen ex 3401.11 und 
ex 3401.19): 

60. Putz- und Pflegemittel, unter anderem: Pfle-
gemittel für Leder und Schuhe, Holz und 
Bodenbeläge, Herde und Metalle ein-
schließlich für Automobile, Fenster und 
Spiegelgläser einschließlich für Automobi-
le (GZT 3405/HS 3405); Fleckenmittel, Ap-
preturen und Färbemittel für den Haushalt 
(GZT Unterposition 3812 A und 3209 C/HS 
Unterpositionen 3809.10 und ex 3212.90), 
Haushaltsinsektenmittel (GZT ex 3811/HS 
Unterposition 3808.10), Entkalkungsmittel 
(GZT ex 3402/HS ex 3401, ex 3402), Desodo-
rierungsmittel für den Haushalt (GZT Un-
terposition 3306 B/HS Unterpositionen 
3307.20, 3307.41 und 3307.49), nichtpharma-
zeutische Desinfektionsmittel: 

80. Gebrauchsfertige Anstrichfarben und Lak-
ke (mit oder ohne Zufügung von Lösemit-
teln, GZT 3209 A II/HS Position 3208, 3209, 
3210, mit Ausnahme von dispergierten Pig-
menten und Lösungen):.' 

4. In Anlage 4 a wird die Nummer 9 Satz 2 wie folgt 
gefaßt: 

,Bei Fertigpackungen, die mit dem Zeichen ,,e" der 
Anlage 9 gekennzeichnet sind und in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum hergestellt worden sind, erfolgt die Nach-
schau in der Regel nur aus besonderem Anlaß. 
Das gleiche gilt für Fertigpackungen, die über ei-
nen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften oder über einen anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung eingeführt worden sind.' 

5. In Anlage 5 wird die Nummer 6 Satz 2 wie folgt 
gefaßt: 

„Bei Maßbehältnissen, die mit dem Zeichen nach 
Anlage 8 gekennzeichnet sind und in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum hergestellt worden sind, erfolgt die Nach-
schau in der Regel nur aus besonderem Anlaß. 
Das gleiche gilt für Maßbehältnisse, die über ei-
nen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften oder über einen anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung eingeführt worden sind." 
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Artikel 61 

Änderung der Eichordnung 

Die Eichordnung vom 12. August 1988 (BGBl. I 
S. 1657), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
... 1992') (BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. § 7 b Abs. 3 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. nichtselbsttätige Waagen, die zur Ausfuhr in 
einen Staat außerhalb des Geltungsbereichs 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum bestimmt sind". 

2. § 11 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Im geschäftlichen Verkehr mit anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten oder mit anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist zur Angabe der Schüttdichte die EWG- 
Schüttdichte zu verwenden." 

3. In Teil 5 wird vor § 15 folgende Vorschrift einge-
fügt: 

„§ 14 a 
Eichfähigkeit 

(1) Ein Meßgerät ist eichfähig, wenn seine 
Bauart durch die Bundesanstalt oder die Art des 
Meßgerätes allgemein zur Eichung zugelassen 
ist. 

(2) Der von der Bundesanstalt erteilten EWG-
Bauartzulassung steht die durch einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften 
oder einen anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erteilte EWG-Bauartzulassung gleich. Sie ist in 
allen Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften und in allen anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum gültig." 

4. § 17 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „in der Gemein-
schaft" durch die Wörter „in einem Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften oder 
in einem- anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „in einem 
einzigen Mitgliedstaat" die Wörter „der Euro-
päischen Gemeinschaften oder anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

5. § 19 Abs. 1 Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 bis 5 
ersetzt: 

„Im Zulassungsschein sind die Anforderungen an 
die Meßgeräte festzulegen. Die Zulassung kann 
inhaltlich beschränkt, mit einer Befristung oder 
Bedingung erlassen oder mit einer Auflage ver-
bunden werden. Die EWG-Bauartzulassung ist 

s) Die Änderungsverordnung ist noch nicht verkündet und 
in Kraft getreten. 

zehn Jahre gültig; sie kann um jeweils bis zehn 
Jahre verlängert oder kürzer befristet werden. 
Für Meßgeräte, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum herge-
stellt worden sind und keine EWG-Bauartzulas-
sung erhalten können, wird der Zulassungsschein 
ohne Zulassungsprüfung erteilt, soweit eine 
gleichwertige Prüfung in einem dieser Staaten er-
folgt ist und die Prüfergebnisse der Bundesanstalt 
zur Verfügung gestellt werden." 

6. Nach § 25 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 25 a 
 Rücknahme und Widerruf; einstweiliges Verbot 

(1) Die Bauartzulassung ist zurückzunehmen, 
wenn bekannt wird, daß bei ihrer Erteilung die 
Meßsicherheit nicht gewährleistet war. Die Zu-
lassung ist zu widerrufen, wenn nachträglich 
Tatsachen eintreten, welche die Meßsicherheit 
beeinträchtigen; sie kann widerrufen werden, 
wenn 

1. der Inhaber der Zulassung nach ihrer Ertei-
lung im Zulassungsschein bezeichnete Merk-
male der Meßgeräte ändert oder inhaltliche 
Beschränkungen oder Bedingungen nicht be-
achtet oder Auflagen nicht innerhalb einer 
ihm gesetzten Frist erfüllt, 

2. Meßgeräte, für deren Bauart eine Zulassung 
erteilt worden ist, dieser Zulassung nicht ent-
sprechen. 

(2) Wird festgestellt, daß Meßgeräte einer 
Bauart, für die von einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaften oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum eine EWG- 
Bauartzulassung erteilt worden ist, bei ihrer Ver-
wendung einen Fehler allgemeiner Art erken-
nen lassen, der sie für ihre Zwecke ungeeignet 
macht, so kann die Bundesanstalt das Inverkehr-
bringen und die Inbetriebnahme der Meßgeräte 
einstweilen verbieten. Das gleiche gilt für Meß-
geräte, für die eine EWG-Ersteichung nicht er-
forderlich ist, wenn die Meßgeräte die Anforde-
rungen der EWG-Bauartzulassung oder der be-
schränkten EWG-Bauartzulassung nicht einhal-
ten und der Hersteller nach erfolgter Abmah-
nung die Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen nicht herbeigeführt hat." 

7. In Teil 6 wird vor § 29 folgende Vorschrift einge-
fügt: 

„§ 28 a 
Eichung 

(1) Meßgeräte sind als geeicht zu stempeln, 
wenn sie eichfähig sind und den Anforderungen 
der Zulassung genügen. 

(2) Die Eichung kann in einer Eichung für das 
Inland oder in einer Ersteichung mit Wirkung 
für den Bereich der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften und der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi- 
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schen Wirtschaftsraum (EWG-Ersteichung) be-
stehen. Einem von der zuständigen Behörde als 
geeicht gestempelten Meßgerät steht ein Meß-
gerät gleich, das von einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften oder ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum mit 
dem Zeichen für die EWG-Ersteichung versehen 
worden ist. 

(3) Die eichtechnische Prüfung kann als Ein-
zelprüfung oder in den Fällen des § 29 Abs. 3 und 
4 stichprobenweise als Sammelprüfung nach sta-
tistischen Methoden vorgenommen werden." 

8. In § 29 Abs. 1 Satz 2 werden im ersten Halbsatz 
nach den Wörtern „in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften" die 
Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt und im zweiten Halbsatz die 
Wörter „anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" durch die Wörter „dieser Staa-
ten" ersetzt. 

9. In § 66 Abs. 4 werden nach den Wörtern „Ange-
hörigen eines anderen Mitgliedstaates der Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt und die Wörter „anderen Mitgliedstaat" 
durch die Wörter „dieser Staaten" ersetzt. 

10.. Anlage 9 Nr. 2.4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach den Wörtern „allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „und in allen anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Satz 3 werden nach den Wörtern „anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 62 

Änderung der Außenwirtschaftsverordnung 

Die Außenwirtschaftsverordnung vom 18. Dezem-
ber 1986 (BGBl. I S. 2671), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom ... 1992 (BAnz S....), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 6 werden nach den Wörtern „Ländern außer-
halb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" 
die Wörter „oder der Europäischen Freihandelsas-
soziation" eingefügt. 

2. § 20c Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Dies gilt nicht, wenn 

1. bei der Ausfuhr nach Ländern außerhalb der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder 
der Europäischen Freihandelsassoziation der 
Ausgangszollstelle ein Wiederausfuhrzeugnis 
oder Weiterversandzeugnis nach Absatz 3 vor-
gelegt wird, 

2. bei der Ausfuhr nach Mitgliedstaaten der euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der Eu-
ropäischen Freihandelsassoziation die genann-
ten Waren sich im freien Verkehr der Gemein-
schaft befinden oder für sie bei der Abfertigung 
zum Veredelungsverkehr ein Kaffeezeugnis 
vorgelegt worden ist oder 

3. bei der Ausfuhr aus einem Freihafen oder Zoll-
lager nach Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft oder der Europäi-
schen Freihandelsassoziation der Ausgangs-
zollstelle ein im Wirtschaftsgebiet ausgestell-
tes Weiterversandzeugnis vorgelegt wird." 

3. In § 22 Abs. 2 Nr. 1 werden nach den Wörtern 
,,Mitgliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft (Artikel 9 Abs. 2 EWG-Vertrag)" die 
Wörter „oder der Europäischen Feihandelsasso-
ziation" eingefügt. 

4. In § 32 Abs. 1 Nr. 22a werden nach dem Wort 
„Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder der 
Europäischen Freihandelsassoziation" eingefügt. 

5. In § 35 wird nach dem Wort „Island," das Wort 
„Liechtenstein," eingefügt. 

6. § 35b Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 ein-
gefügt: 

„2. bei der Einfuhr der in Absatz 1 genannten 
Waren aus Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Freihandelsassoziation;". 

b) Die bisherigen Nummern 2, 3, 4 und 5 werden 
die Nummern 3, 4, 5 und 6. 

7. § 38 Abs. 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Die Durchfuhr von 

1. Abfällen und Schrott aus Eisen oder Stahl, 

2. Abfallblöcken aus legiertem Stahl und 

3. gebrauchten Schienen mit einer Länge von 
1,50 m und mehr, jedoch weniger als 2,50 m, 

der Nummern 7204 10 000 bis 7204 50 100 und aus 
7302 10 900 des Warenverzeichnisses für die 
Außenhandelsstatistik bedarf der Genehmigung, 
wenn 

a) das Versendungsland ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften oder der Euro-
päischen Freihandelsassoziation ist, 

b) in dem Versendungsland eine Ausfuhrgeneh-
migung nicht vorgelegen hat und 

c) das Empfangsland ein Land außerhalb der Eu-
ropäischen Gemeinschaften oder der Europäi-
schen Freihandelsassoziation ist." 

Artikel 63 

Änderung der Festlandsockel-Bergverordnung 

Die Festlandsockel-Bergverordnung vom 21. März 
1989 (BGBl. I S. 554) wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 Abs. 4 werden die Wörter „ein anderer 
Nordsee-Anliegerstaat oder ein anderer Mitglied- 
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Staat der Europäischen Gemeinschaften" durch 
die Wörter „ein anderer Nordsee-Anliegerstaat, 
ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften oder ein anderer Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" ersetzt. 

2. In § 18 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „eines an-
deren Nordsee-Anliegerstaates oder eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen Gemein-
schaften" durch die Wörter „eines anderen Nord-
see-Anliegerstaates, eines anderen Mitgliedstaa

-

tes der Europäischen Gemeinschaften, oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

Artikel 64 

Änderung der 
Gesundheitsschutz-Bergverordnung 

In §,4 Abs. 5, § 8 Abs. 5 und § 18 Abs. 2 Satz 3 der 
Gesundheitsschutz-Bergverordnung vom 31. Juli 
1991 (BGBl. I S. 1751) werden jeweils nach den Wör-
tern „anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften" die Wörter „oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 65 

Änderung des Auslandinvestment-Gesetzes 

Das Auslandinvestment-Gesetz vom 28. Juli 1969 
(BGBl. I S. 986), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), wird 
wie folgt geändert: 

1. In  § 15 werden nach den Wörtern „Recht eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" sowie nach den Wörtern 
.,mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat" die 
Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

2. § 15b wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten" die Wörter „oder in dem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern ,,Vorschrif-
ten des Mitgliedstaates" die Wörter „oder des 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. In § 15c Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden nach den Wör-
tern „Stellen des Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder des an- 
deren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. § 15d wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 3 Nr. 3 werden nach den Wörtern 
„Zulassung durch die zuständigen Stellen des 
Mitgliedstaates der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder des anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Euro- 
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 6 Satz 1 werden nach den Wörtern 
.,zuständigen Stellen des Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder des anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

5. In § 15j Satz 1 werden nach den Wörtern „in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder in dem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über d en Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

6. § 15k wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„zuständigen Stellen des Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder des anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„an die zuständigen Stellen des anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Gemeinschaf-
ten' die Wörter „oder des anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" und in Satz 2 nach den 
Wörtern „von den zuständigen Stellen des an-
deren Mitgliedstaates" die Wörter „oder des 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 66 

Änderung des Hypothekenbankgesetzes 

§ 5 des Hypothekenbankgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Dezember 1990 (BGBl. 
I S. 2898) wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Nr. 1 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften" die 
Wörter „oder einen anderen Vertragsstaat des Ab- 
kommens . über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

2. In Absatz 1 Nr. 2 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften" die 
Wörter „oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

3. In Absatz 1 Nr. 2 a werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

4. Absatz 2 Satz 1 wird aufgehoben. 

5. In Absatz 3 Nr. 3 b werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften" die 
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Wörter „oder ein anderer Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

Artikel 67 

Änderung des Versicherungsaufsichtsrechts 

Das Gesetz über die Beaufsichtigung der Versi

-

cherungsunternehmen in  der  Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Oktober 1983 (BGBl. I S. 1261), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2864), wird wie folgt 
geändert: - 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 6 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaats der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. § 54a wird wie folgt geändert: 

In Absatz 3 a werden nach den Wörtern ,,Europäi

-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

3. In § 87a Satz 1 werden nach den Wörtern ..der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die 
Wörter „oder anderen Vertragsstaaten des Ab- 
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

4. In der Zwischenüberschrift vor § 105 werden 
nach den Wörtern „Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi

-

schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

5. In § 105 Abs. 1 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

6. § 106b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden nach den Wörtern 
„im übrigen im Gebiet der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die 
Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden jeweils nach den 
Wörtern „in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft' die 
Wörter „oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wi rt

-schaftsraum" eingefügt. 

c) In Absatz 7 Satz 1 Nr. 2 werden nach den Wör-
tern „in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die 
Wörter „oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wi rt

-schaftsraum" eingefügt. 

d) In Absàtz 8 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaaten der Europäischen Wi rt

-

schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

7. In der ersten Zwischenüberschrift vor § 110 a 
werden an  die Wörter „Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" angefügt. 

8. In § 110a Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die 
Wörter „oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
rauen" eingefügt. 

9. § 110d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „mit 

Sitz in einem Mitgliedstaat" die Wörter 
„oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

bb) In Satz 1 werden jeweils nach den Wör-
tern „die in einem anderen Mitglied-
staat" die Wörter „oder Vertragsstaat" 
eingefügt. 

b) In Absatz 3 Nr. 1, 2, 3, 4 a), 4 b) werden jeweils 
nach dem Wort .,Mitgliedstaat" die Wörter 
„oder Vertragsstaat" eingefügt. 

10. § 110e wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 2 werden nach den Wörtern 
„eine Bescheinigung der zuständigen Behör-
den des Mitgliedstaats" die Wörter „oder ei-
nes Vertragsstaates" eingefügt. 

b) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „in dem 
Mitgliedstaat" die Wörter „oder einem Ver-
tragsstaat" eingefügt. 

11. In § 110f Satz 1 werden nach den Wörtern „von 
welchem Mitgliedstaat der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder anderem 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

12. § 110i wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „die 
es im Dienstleistungsverkehr in einem 
anderen Mitgliedstaat" die Wörter „oder 
einem Vertragsstaat" eingefügt. 

bb) In Satz 1 werden nach den Wörtern "das 
in diesem Mitgliedstaat" die Wörter 
„oder Vertragsstaat" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „des ande-
ren Mitgliedstaates" die Wörter „oder Ver-
tragsstaates" eingefügt. 

c) In Satz 4 werden nach den Wörtern „in dem 
anderen Mitgliedstaat" die Wörter „oder Ver-
tragsstaat" eingefügt. 
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d) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „in 
einem anderen Mitgliedstaat" die Wörter 
„oder Vertragsstaat" eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden nach den Wörtern 
„Recht des anderen Mitgliedstaats" die 
Wörter „oder Vertragsstaates" eingefügt. 

e) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „in 
einem anderen Mitgliedstaat" die Wörter 
„oder Vertragsstaat" eingefügt. 

bb) In Satz 3 Nr. 3 werden nach den Wörtern 
„der Mitgliedstaat" die Wörter „oder Ver-
tragsstaat" eingefügt. 

13. § 111 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaaten der  Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

b) In Satz 1 Nr. 2 werden nach den Wörtern „mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft sowie mit Sitz au

-ßerhalb der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" jeweils die Wörter „oder Ver-
tragsstaates" eingefügt. 

14. In der Überschrift vor § 111 a werden nach den 
Wörtern „der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

15. In § 111 a werden nach den Wörtern „Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten" die Wörter „und 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

16. § 111 b Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „in einem 
anderen Mitgliedstaat" die Wörter „oder 
einem anderen Vertragsstaat" eingefügt. 

b) In Satz 1 werden nach den Wörtern „des ande-
ren Mitgliedstaates" die Wörter „oder Ver-
tragsstaates" eingefügt. 

17. § 111c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„der anderen Mitgliedstaaten" die Wörter 
„oder Vertragsstaaten" eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „in ei-
nem Mitgliedstaat" die Wörter „oder Ver-
tragsstaat" eingefügt. 

c) In Absatz 3 werden nach den Wörtern ,,betei-
ligten Mitgliedstaaten" die Wörter „und Ver-
tragsstaaten" eingefügt. 

d) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaates" die 
Wörter „oder Vertragsstaates" eingefügt. 

e) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„eines anderen Mitgliedstaates" die Wörter 
„oder Vertragsstaates" eingefügt. 

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „ei-
nes anderen Mitgliedstaates" die Wörter 
„oder Vertragsstaates" eingefügt. 

bb) In Satz 1 werden nach den Wörtern „das 
in dem anderen Mitgliedstaat" die Wör-
ter „oder Vertragsstaat" eingefügt. 

cc) In Satz 1 werden nach den Wörtern „mit 
diesem anderen Mitgliedstaat" die Wör-
ter „oder Vertragsstaat" eingefügt. 

18. § 111 d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden jeweils nach dem Wo rt 
 „Mitgliedstaaten" die Wörter „oder Vertrags-

staaten" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„mit Sitz in einem Mitgliedstaat" die Wörter 
„oder Vertragsstaat" eingefügt. 

19. § 111 e wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz,1 werden nach den Wörtern ,,Behör-
den der Mitgliedstaaten" die Wörter „und 
Vertragsstaaten" eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „im Ge-
biet der Mitgliedstaaten" die Wörter „und 
Vertragsstaaten" eingefügt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„der beteiligten Mitgliedstaaten" die Wörter 
„und Vertragsstaaten" eingefügt. 

20. In § 133 e werden nach den Wörtern ,,Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

21. § 133f wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft" die Wörter „oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in 
einem Vertragsstaat" eingefügt. 

22. In § 155 Abs. 2 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

23. In § 156 a Abs. 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 
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24. Anlage C wird wie folgt geändert: 

In Nummer 6 Satz 1 a und Nummer 7 werden je-
weils nach den Wörtern „der Europäischen Wi rt

-schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 68 

Änderung des Gesetzes über Bausparkassen 

Das Gesetz über Bausparkassen in der Fas sung der 
Bekanntmachung vom 15. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 454) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften und ihrer Mitglied-
staaten" die Wörter „oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi

-

schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Nummer 3 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften und ihrer Mitglied-
staaten" das Komma gestrichen und die Wörter 
„oder anderer Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum," angefügt. 

c) In Nummer 5 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

d) In Nummer 6 Buchstabe a werden nach den 
Wörtern „anderen Mitgliedstaats der Europäi-
schen Gemeinschaften" das Komma gestrichen 
und die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum," eingefügt. 

e) In Nummer 6 Buchstabe b werden nach den 
Wörtern "anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften" das Komma gestrichen 
und die Wörter „oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" angefügt. 

f) In Nummer 6 Buchstabe c werden nach den 
Wörtern „anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum „  ein

-

gefügt. 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Forderungen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 können auch durch die Bestellung von 
Grundpfandrechten an einem Pfandobjekt in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum gesichert werden, 
wenn das Grundpfandrecht von Finanzinsti-
tuten in diesem Mitgliedstaat oder Vertrags-

staat üblicherweise zur Sicherung von Forde-
rungen aus Wohnungsbaudarlehen vereinbart 
wird." 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden nach den Wörtern 
„ihre Mitgliedstaaten' ein Komma sowie 
die Wörter „andere Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

bb) In Nummer 3 werden nach den Wörtern 
„anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften" das Komma ge-
strichen und die Wörter „oder der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum," einge-
fügt. 

c) In Absatz 6 werden nach den Wörtern „Euro

-

päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein

-

gefügt. 

Artikel 69 

Änderung des Saatgutverkehrsgesetzes 

Das Saatgutverkehrsgesetz vom 20. August 1985 
(BGBl. I S. 1633), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. Juli 1992 (BGBl. I S. 1367), wird wie 
folgt- geändert: 

1. § 2 Nr. 17 wird wie folgt gefaßt: 

„17. Vertragsstaat: Staat, der Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist;". 

2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und Abs. 2 Satz 1, § 4 
Abs. 2 und 3 Satz 1, § 5 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2, § 7 
Satz 1 Nr. 2, § 10 Abs. 2 Nr. 1, § 11 Abs. 1 und 3, § 15 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, § 16 Nr. 1 und 2, § 30 
Abs. 2 Nr. 4 und 5, § 31 Satz 1 Nr. 3, § 35 Abs. 2 
Nr. 4 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, § 42 Abs. 3 Nr. 2 und 
Abs. 6 Satz 1, § 47 Abs. 1 Nr. 1, § 50 Abs. 1 Satz 1 
und 2, der Überschrift des Unterabschnitts 4 und 
§ 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird 
jeweils das Wort „Mitgliedstaates", „Mitgliedstaa-
ten"  oder „Mitgliedstaat" durch das Wo rt  „Ver-
tragsstaates", „Vertragsstaaten" oder „Vertrags- 
staat" ersetzt. 

3. In § 10 Abs. 2 Nr. 2 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaaten" die Wörter „der Europäischen Ge-
meinschaft" eingefügt. 

4. Nach § 61 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 61 a 

Sonderregelung für Rebenpflanzgut 

§ 3 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 2 Satz 1, § 4 Abs. 2 und 3 
Satz 1, § 10 Abs. 2 Nr. 1, § 15 Abs. 1 Satz 3 und § 16 
Nr. 1 finden für Vertragsstaaten, die nicht Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
sind, keine Anwendung auf Pflanzgut von Rebe 
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einschließlich Ruten und Rutenteilen. Der Bun-
desminister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die An-
wendung der Regelungen nach Satz 1 auf die ge-
nannten Vertragsstaaten auszudehnen, wenn die 
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein-
schaft über den Verkehr mit vegetativem Ver-
mehrungsgut von Reben für die genannten Ver-
tragsstaaten anwendbar werden." 

Artikel 70 

Änderung der Saatgutverordnung 

Die Saatgutverordnung vom 21. Januar 1986 
(BGBl. I S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom ... 1992 (BGBl. I S....)*), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 26 Abs. 1 Nr. 2, § 29 Abs. 2 Satz 2 und § 44 
Abs. 2 Satz 1 wird jeweils das Wort ,,Mitgliedstaat" 
oder „Mitgliedstaates" durch das Wort „Vertrags-
staat" oder „Vertragsstaates" ersetzt. 

2. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter „Zur Aus-
fuhr außerhalb der EWG" durch die Wörter 

,,Zur Ausfuhr außerhalb der Vertragsstaaten" 
und das Wort „Mitgliedstaat" durch das Wort 
„Vertragsstaat" ersetzt. 

b) In Absatz 7 Satz 1 und Absatz 8 Satz 1 wird je-
weils das Wort „Mitgliedstaates" durch das 
Wort „Vertragsstaates" ersetzt. 

3. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 Buchstabe c werden die 
Wörter „Zum Anbau außerhalb der EWG be-
stimmt" durch die Wörter „Zum Anbau außer-
halb der Vertragsstaaten bestimmt" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 und Absatz 2a wird jeweils 
das Wort „Mitgliedstaat" durch das Wort „Ver-
tragsstaat" ersetzt. 

4. In Abschnitt 8 wird vor § 49 folgende Vorschrift 
eingefügt: 

„§ 48 a 

Übergangsvorschriften 

Packungen oder Behältnisse mit Saatgut, die 
unter § 33 Abs. 1 Nr. 3 oder § 43 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
Buchstabe c fallen, dürfen bis zum 30. Juni 1995 
auch nach den bis zum Inkrafttreten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
_geltenden Vorschriften gekennzeichnet und bis 
zum 30. Juni 1996 vertrieben werden." 

*) Die Verordnung ist noch nicht in Kraft getreten.  

Artikel 71 

Änderung der Pflanzkartoffelverordnung 

Die Pflanzkartoffelverordnung vom 21. Januar 
1986 (BGBl. I S. 192), zuletzt geändert durch Artikel 3 
der Verordnung vom ... 1992 (BGBl. I S....)*), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 27 Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden jeweils das Wort 
„Mitgliedstaat" durch das Wort „Vertragsstaat" 
und die Wörter „Zur Ausfuhr außerhalb der EWG" 
durch die Wörter „Zur Ausfuhr außerhalb der Ver-
tragsstaaten" ersetzt. 

2. In § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Buchstabe c werden die 
Wörter „Zum Anbau außerhalb der EWG be-
stimmt" durch die Wörter „Zum Anbau außerhalb 
der Vertragsstaaten bestimmt" ersetzt. 

3. In Abschnitt 5 wird vor § 34 folgende Vorschrift 
eingefügt: 

„§ 33 a 

Übergangsvorschriften 

Packungen oder Behältnisse mit Pflanzgut, die 
unter § 27 Abs. 1 oder § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Buch-
stabe c fallen, dürfen bis zum 30. Juni 1995 auch 
nach den bis zum Inkrafttreten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum gelten-
den Vorschriften gekennzeichnet und bis zum 
30. Juni 1996 vertrieben werden." 

Artikel 72 

Änderung des Sortenschutzgesetzes 

Das Sortenschutzgesetz vom 11. Dezember 1985 
(BGBl. I S. 2170), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 23. Juli 1992 (BGBl. I S. 1367), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Nr. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Vertragsstaat: Staat, der Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist,". 

2. In § 7 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, § 10 
Satz 1 Nr. 4, § 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Satz 1 und 
§ 40a Abs. 1 wird jeweils das Wort ,,Mitgliedstaa-
tes", „Mitgliedstaaten" oder „Mitgliedstaat" durch 
das Wort „Vertragsstaates", „Vertragsstaaten" oder 
„Vertragsstaat" ersetzt. 

Artikel 73 

Änderung der Verordnung über Verfahren 
vor dem Bundessortenamt 

In § 11 Abs. 1 der Verordnung über Verfahren vor 
dem Bundessortenamt vom 30. Dezember 1985 
(BGBl. 1986 I S. 23), das zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 27. Juli 1988 (BGBl. I S. 1192) geän-
dert worden ist, werden das Wort „Mitgliedstaates" 

*) Die Verordnung ist noch nicht in Kraft getreten. 
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durch das Wort „Vertragsstaates" und das Wort „Mit-
gliedstaaten" durch das Wort „Vertragsstaaten" er-
setzt. 

Artikel 74 

Änderung der Pflanzenbeschauverordnung 

Die Pflanzenbeschauverordnung vom 10. Mai 1989 
(BGBl. I  S. 905), geändert durch Verordnung vom 
4. April 1991 (BGBl. I S. 863), wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 Abs. 1 werden nach den Wörtern „und son-
stigen Gegenstände" die Wörter „aus einem Staat, 
der weder Mitgliedstaat noch anderer Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist," eingefügt. 

2. § 8 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Bei der Einfuhr von Pflanzen und Pflanzen-
erzeugnissen aus einem Mitgliedstaat oder ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum dürfen die Untersu-
chungen nur in Form von Stichproben und an-
hand von Proben vorgenommen werden, es sei 
denn, 

1. es besteht ein Anhaltspunkt für einen Befall 
oder 

2. die Sendung hat ihren Ursprung weder in ei-
nem Mitgliedstaat noch in einem anderen Ver-
tragsstaat und ist nicht von einem Weiterver-
sendungszeugnis eines Mitgliedstaates oder 
anderen Vertragsstaates begleitet. 

Bei der Einfuhr aus einem anderen Vertragsstaat 
als einem Mitgliedstaat hat der Einführer die Sen-
dung der für den Bestimmungsort zuständigen 
Behörde spätestens einen Werktag vor dem vor-
aussichtlichen Eintreffen anzuzeigen und die Un-
tersuchung am Bestimmungsort oder bei der zu-
ständigen Behörde zu ermöglichen." 

3. § 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird das abschließende Wort 
„oder" durch ein Komma ersetzt. 

b) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer ein-
gefügt: 

„3 a. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 2 die Anzeige 
nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder 
die Untersuchung einer Sendung nicht 
ermöglicht oder". 

Artikel 75 

Änderung des Tierzuchtgesetzes 

Das Tierzuchtgesetz vom 22. Dezember 1989 
(BGBl. I S. 2493), geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. ...)*), wird wie folgt geändert: 

*) Das Gesetz zur Änderung veterinärrechtlicher, lebens-
mittelrechtlicher und tierzuchtrechtlicher Vorschriften 
(BT-Drucksache 12/3201) befindet sich noch im Gesetz-
gebungsverfahren. 

1. § 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Nummer 2 werden die Wörter „der Europäi-
schen Gemeinschaften" durch die Wörter „des 
Geltungsbereichs des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

2. In § 10 Abs. 4 werden nach den Wörtern „in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

3. In § 12 Abs. 1 werden die Wörter „der Europäi-
schen Gemeinschaften" durch die Wörter „des 
Geltungsbereichs des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

4. Nach § 19b wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 19c 

Die §§ 19a und 19b gelten entsprechend für die 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, die nicht Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaft sind." 

5. Der bisherige § 19c wird § 19d. 

Artikel 76 

Änderung des Futtermittelgesetzes 

Das Futtermittelgesetz vom 2. Juli 1975 (BGBl. I 
S. 1745), geändert durch Gesetz vom 12. Januar 1987 
(BGBl. I S. 138), wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Vor Nummer 1 wird folgende Nummer einge-
fügt: 

„1. Einzelfuttermittel — ausgenommen solche 
nach Satz 1 Nr. 1 —, die zur Herstellung 
von Mischfuttermitteln oder als Träger-
stoff von Vormischungen bestimmt und 
entsprechend gekennzeichnet sind,". 

b) Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden 
Nummern 2 und 3. 

c) In der neuen Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Einzelfuttermittel" die Wörter „— aus-
genommen solche nach Satz 1 Nr. 1 —" einge-
fügt. 

2. In § 14 Abs. 3 Nr. 2 werden nach den Wörtern „der 
Europäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/3752  

Artikel 77 

Änderung der Futtermittelverordnung 

Die Futtermittelverordnung vom 8. April 1981 
(BGBl. I S. 352), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 22. Juni 1992 (BGBl. I S. 1098), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 1 Abs. 1 wird in Nummer 9 der abschließende 
Punkt durch ein Semikolon ersetzt, und es werden 
folgende Nummern angefügt: 

„10. Vertragsstaat: Staat, der Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist; 

11. Drittland: Staat, der nicht Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist." 

2. § 20 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Zusatzstoffe nach Absatz 1 Nr. 1, die in ei-
nem anderen Vertragsstaat hergestellt worden 
sind oder in einem Drittland hergestellt und in ei-
nen Vertragsstaat eingeführt worden sind, dürfen 
zur Herstellung von Vormischungen nur verwen-
det werden, wenn nach Feststellung des betroffe-
nen Vertragsstaates 

1. im Falle der Herstellung in einem anderen Ver-
tragsstaat der Hersteller, 

2. im Falle der Herstellung in einem Drittland der 
in dem Vertragsstaat ansässige Einführer als 
Vertreter des Herstellers 

die Mindestanforderungen nach Anhang III der 
Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 
23. November 1970 über Zusatzstoffe in der Tier-
ernährung (ABM. EG Nr. L 270 S. 1), der durch 
Richtlinie 84/587/EWG (ABM. EG Nr. L 319 S. 13) 
angefügt worden ist, erfüllt. Entsprechendes gilt 
für die Verwendung von Vormischungen nach 
Absatz 1 Nr. 2, die in einem anderen Vertragsstaat 
hergestellt oder in einem Drittland hergestellt 
und in einen anderen Vertragsstaat eingeführt 
worden sind, bei der Herstellung von Mischfut-
termitteln." 

3. § 30 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Zusatzstoffe und Vormischungen nach Ab-
satz 1, die in einem Drittland hergestellt worden 
sind, dürfen nur von Betrieben eingeführt und be-
handelt werden, die 

1. als Vertreter des Herstellers durch die zustän-
dige Behörde anerkannt worden sind, 

2. falls sie ihren Sitz in einem anderen Vertrags-
staat haben, nach Feststellung dieses Vertrags-
staates als Vertreter des Herstellers die Min-
destanforderungen nach Anhang III der Richt-
linie 70/524/EWG erfüllen." 

4. In § 33 Abs. 2 wird das Wort „Mitgliedstaaten" 
durch das Wort „Vertragsstaaten" ersetzt. 

5. In § 35 Abs. 2 wird das Wort „Mitgliedstaat" durch 
das Wort „Vertragsstaat" ersetzt. 

Artikel 78 

Änderung der Bundes-Tierärzteordnung 

Die Bundes-Tierärzteordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I 
S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 23. März 1992 (BGBl. I S. 719), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 2 Abs. 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 werden nach den Wör-
tern „Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 1 a werden die Sätze 1 und 2 wie 
folgt gefaßt: 

„Eine in einem der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder in einem der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum abgeschlossene tierärztliche Aus-
bildung gilt als Ausbildung im Sinne des Ab-
satzes 1 Nr. 4, wenn sie nachgewiesen wird 
durch Vorlage 

1. eines in der Anlage zu diesem Gesetz aufge-
führten, nach dem 21. Dezember 1980 ausge-
stellten tierärztlichen Diploms, Prüfungs-
zeugnisses oder sonstigen Befähigungs-
nachweises des betreffenden Mitgliedstaa-
tes oder nach dem 1. Januar 1993 ausgestell-
ten tierärztlichen Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder sonstigen Befähigungsnachwei-
ses des betreffenden anderen Vertragsstaa-
tes des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder 

2. eines vor dem 22. Dezember 1980 ausgestell-
ten, in der Anlage zu diesem Gesetz aufge-
führten Diploms, Prüfungszeugnisses oder 
sonstigen Befähigungsnachweises des be-
treffenden Mitgliedstaates oder eines vor 
dem 1. Januar 1993 ausgestellten tierärzt-
lichen Diploms, Prüfungszeugnisses oder 
sonstigen Befähigungsnachweises des be-
treffenden anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und einer Bescheinigung der 
zuständigen Behörde des Ausstellerlandes 
darüber, daß dieses Diplom, dieses Prü-
fungszeugnis oder dieser sonstige Befähi-
gungsnachweis den Anforderungen des Ar-
tikels 1 der Richtlinie 78/1027/EWG des Ra-
tes vom 18. Dezember 1978 zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für die Tätigkeiten des Tierarztes 
(ABI. EG Nr. L 362 S. 7) entspricht. 
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Gleichwertig den in Satz 1 Nr. 1 genannten 
tierärztlichen Diplomen, Prüfungszeugnissen 
und sonstigen Befähigungsnachweisen sind 
tierärztliche Diplomen, Prüfungszeugnisse 
und sonstige Befähigungsnachweise eines der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum, die den in der An-
lage zu Satz 1 für den betreffenden Staat aufge-
führten Bezeichnungen nicht entsprechen, 
aber mit einer Bescheinigung der zuständigen 
Behörde oder Stelle dieses Staates darüber vor-
gelegt werden, daß sie eine Ausbildung ab-
schließen, die den Mindestanforderungen des 
Artikels 1 der Richtlinie 78/1027/EWG (ABI. EG 
Nr. L 362 S. 7) entspricht, und daß sie den für 
diesen Staat in der Anlage zu Satz 1 aufgeführ-
ten, nach dem in Satz 1 genannten Datum aus-
gestellten Nachweisen gleichstehen." 

3. In § 5 Satz 2 werden nach den Wörtern ,,Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft" die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. § 11 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Einem Staatsangehörigen der Mitglied-
staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes den tierärztlichen Beruf auf Grund 
einer Approbation als Tierarzt oder einer Er-
laubnis zur vorübergehenden Ausübung des 
tierärztlichen Berufes ausübt, sind auf Antrag 
für Zwecke der Dienstleistungserbringung in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum Bescheinigun-
gen darüber auszustellen, daß er 

1. den tierärztlichen Beruf im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes rechtmäßig ausübt 
und 

2. den erforderlichen Ausbildungsnachweis 
besitzt." 

5. In § 15 a werden die Wörter „eines tierärztlichen 
Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befä-
higungsnachweises der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bean-
tragen, das vor dem 22. Dezember 1980 ausgestellt 
worden ist" durch die Wörter „eines vor dem 
22. Dezember 1980 ausgestellten tierärztlichen Di-
ploms, Püfungszeugnisses oder sonstigen Befähi-
gungsnachweises eines der übrigen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

oder eines vor dem 1. Januar 1993 ausgestellten 
tierärztlichen Diploms, Prüfungszeugnisses oder 
sonstigen Befähigungsnachweises eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum beantragen" ersetzt 
und die Wörter „und nicht allen Mindestanforde-
rungen der Ausbildung nach Artikel 1 der Richtli-
nie 78/1027/EWG des Rates genügt" ersetzt durch 
die Wörter „und diese nicht allen Mindestanforde-
rungen der Ausbildung nach Artikel 1 der Richtli-
nie 78/1027/EWG des Rates genügen". 

6. Die Anlage zu § 4 Abs. 1 a Satz 1. wird wie folgt ge-
faßt: 

,Anlage 

(zu § 4 Abs. 1 a Satz 1) 

Tierärztliche Diplome, Prüfungszeugnisse oder 
sonstige Befähigungsnachweise der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum 

a) Belgien 

,,diplôme l'égal de docteur en médecine vétérinai-
re/wettelijk diploma van doctor in de veeartsenij-
kunde of doctor in de diergeneeskunde" (staatli-
ches Diplom eines Doktors der Veterinärmedizin), 
ausgestellt von den staatlichen Universitäten, 
vom Hauptprüfungsausschuß oder von den staat-
lichen Prüfungsausschüssen für die Hochschulen; 

b) Dänemark 

„bevis for bestæt kandidateksamen i veterinærvi-
denskab" (cand. med.-vet.) (Nachweis über die er-
folgreich abgelegte Prüfung eines Kandidaten der 
Veterinärmedizin), ausgestellt von der „Kongelige 
Veterinær-og Landbohojskole"; 

c) Frankreich 

,,diplôme de Docteur-vétérinaire d'État" (Staatli

-

ches Diplom eines Doktors der Veterinärmedizin); 

d) Irland 

1. Diplom eines Bachelor in/of Veterinary Medi-
cine (MVB), 

2. „Diploma of membership of the Royal College 
of Veterinary Surgeons (MRCVS)", das durch 
eine Prüfung nach dem vollständigen Studien-
gang an einer tierärztlichen Hochschule in Ir-
land erworben wird; 

e) Italien 

„diploma di laurea di dottore in medicina veteri-
naria accompagnato dal diploma d'abilitazione 
all'esercizio della medicina veterinaria", ausge-
stellt vom Ministerium für Erziehungswesen auf 
Grund des Ergebnisses des zuständigen staat-
lichen Prüfungsausschusses; 

f) Luxemburg 

1. „diplôme d'État de docteur en médecine vétéri-
naire" (staatliches Diplom eines Doktors der 
Veterinärmedizin), ausgestellt von dem staat- 
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lichen Ausschuß und abgezeichnet vom Mini-
ster für Erziehungswesen; 

2. Diplome über die Erlangung eines Hochschul-
grades in Veterinärmedizin, die in einem Mit-
gliedstaat der Gemeinschaft ausgestellt wor-
den sind und in diesem Land zum Antritt der 
praktischen Ausbildungszeit, nicht aber zur 
Aufnahme des Berufes berechtigen und die ge-
mäß dem Gesetz vom 18. Juni 1969 über das 
Hochschulwesen und die Anerkennung aus-
ländischer Hochschultitel und -grade vom Mi-
nister für Erziehungswesen anerkannt worden 
sind, zusammen mit der vom Minister für Ge-
sundheitswesen abgezeichneten Bescheini-
gung über eine abgeschlossene praktische 
Ausbildung; 

g) Niederlande 

1. getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
diergeneeskundig examen (Zeugnis über die 
erfolgreich abgelegte tierärztliche Prüfung); 

2. getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
veeartsenijkundig examen (Zeugnis über die 
erfolgreich abgelegte tiermedizinische Prü-
fung); 

h) Vereinigtes Königreich 

folgende . Degrees" (Diplome): 

Bachelor of Veterinary Science (BVSc), 

Bachelor of Veterinary Medicine (Vet.MB. oder 
BVet.Med.), 

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery 
(BVM and S o BVMS), 

„Diploma of membership of the Royal College of 
Veterinary Surgeons (MRCVS)", das durch eine 
Prüfung nach einem vollständigen Studiengang 
an einer tierärztlichen Hochschule im Vereinig-
ten Königreich erworben wird; 

i) Griechenland 

„Πτυχιο κτηνισρικησ " (Tierarztdiplom) der Fakul-
tät für geotechnische Wissenschaft der Aristote-
les-Universität, Saloniki, oder der Tierarztschule 
der Aristoteles-Universität, Saloniki; 

j) Spanien 

„Titulo de Licenciado en Veterinaria" (Zeugnis 
des Diplomtierarztes), ausgestellt vom Ministe-
rium für Unterricht und Wissenschaft oder vom 
Rektor einer Universität; 

k) Portugal 

"carta de curso de licenciatura em medicina vete-
rinaria" (Prüfungszeugnis für das Studium der 
Tiermedizin), ausgestellt von einer Universität; 

1) Österreich 

„Diplom-Tierarzt", ausgestellt von der Wiener 
Universität für Veterinärmedizin; 

m) Finnland 

„eläinlääketieteen lisensiaatti/veterinärmedicine 
licentiat" (Abschluß in Veterinärmedizin), ausge-
stellt vom Institut für Veterinärmedizin; 

n) Island 

die in einem anderen Staat, für den diese Richt-
linie gilt, ausgestellten und im vorliegenden Arti-
kel aufgeführten Diplome, Prüfungszeugnisse 
und sonstigen Befähigungsnachweise, zusammen 
mit einer Bescheinigung über den Abschluß einer 
praktischen Ausbildung, ausgestellt von den zu-
ständigen Behörden; 

o) Liechtenstein 

die in einem anderen Staat, für den diese Richt-
linie gilt, ausgestellten und in diesem Artikel 
aufgeführten Diplome, Prüfungszeugnisse und 
sonstigen Befähigungsnachweise, zusammen mit 
einer Bescheinigung über den Abschluß einer 
praktischen Ausbildung, ausgestellt von den zu-
ständigen Behörden; 

p) Norwegen 

„eksamensbevis utsted av Norges veterinærb οg-
skole for bestått veterinærmedisinsk embetseksa-
men" (Diplom über den Grad cand. med. vet), aus-
gestellt von der norwegischen Hochschule für 
Veterinärmedizin; 

q) Schweden 

„veterinärexamen" (Diplomabschluß in Veterinär-
medizin), ausgestellt von der schwedischen Uni-
versität für Agrarwissenschaften; 

r) Schweiz 

„eidgenössisch diplomierter Tierarzt/titulaire du 
diplôme fédéral de vétérinaire/titolare di diploma 
federale di veterinario", ausgestellt vom Eidge-
nössischen Departement des Inneren.' 

Artikel 79  

Änderung der Approbationsordnung für  
Tierärzte  

Die Approbationsordnung für Tierärzte vom 
22. April 1986 (BGBl. I S. 600), zuletzt geändert durch 
Anlage I Kapitel X Sachgebiet G Abschnitt II Nr. 2 
des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Ver-
bindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Septem-
ber 1990 (BGBl. II S. 885, 1091), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 64 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 werden nach der Angabe „21. De-
zember 1980"die Wörter „oder nach dem 
1. Januar 1993" eingefügt. 
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bb) In Satz 5 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder 
eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

c) In den Absätzen 3, 4 und 5 werden jeweils in 
Satz 1 nach den Wörtern „Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die 
Wörter „oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

2. In § 66 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft" ein Komma und die Wörter „eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 80 

Änderung des Tierseuchengesetzes 

Nach § 82 des Tierseuchengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 482),  das durch Artikel 1 des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S....)') geändert worden ist, wird folgende 
Vorschrift eingefügt: 

„§ 82 a 

Die §§ 81 und 82 gelten entsprechend für Drittlän-
der, die Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum sind." 

Artikel 81 

Änderung des Fleischhygienegesetzes 

Das Fleischhygienegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 1987 (BGBl. I S. 649), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
... (BGBl. I S....)"), wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 Nr. 8 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Gemeinschaft" die Wörter „oder 
dem Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, mit Ausnahme von Island und Nor-
wegen," eingefügt. 

2. In § 19 Nr. 3 Buchstabe b und Nr. 5, § 22a Abs. 1 
und § 22 d Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 3 werden je-
weils nach dem Wort „Mitgliedstaaten" die Wör-
ter „oder anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

*) Das Gesetz zur Änderung veterinärrechtlicher, lebens-
mittelrechtlicher und tierzuchtrechtlicher Vorschriften 
(BT-Drucksache 12/3201) befindet sich noch im Gesetz-
gebungsverfahren. 
**) Das Gesetz zur Änderung veterinärrechtlicher, lebens-

mittelrechtlicher und tierzuchtrechtlicher Vorschriften 
(BT-Drucksache 12/3201) befindet sich noch im Gesetz-
gebungsverfahren. 

3. In § 22f wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Informationen, die den zuständigen Behör-
den anderer Mitgliedstaaten nach den Absätzen 1 
bis 3 vorgelegt werden, sind der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaft zur Weiterleitung an 
den Gemeinsamen EWR-Ausschuß mitzuteilen." 

4. In § 22 g Satz 1 werden nach dem Wort „Mitglied-
staaten" die Wörter „oder anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

Artikel 82 

Änderung der Fleischhygiene-Verordnung 

Die Fleischhygiene-Verordnung vom 30. Oktober 
1986 (BGBl. I S. 1678), zuletzt geändert durch § 7a  der 
Verordnung vom 30. Juni 1992 (BGBl. I S. 1227), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 2 Nr. 1 Buchstabe c, in den Überschriften zu 
§§ 10 und 12, in § 12 Abs. 2, § 16 Abs. 1, der Über-
schrift zu Anlage 4 Kapitel I, in Anlage 4 Kapitel I 
Nr. 4 und der Überschrift zu Anlage 4 Kapitel II 
werden jeweils nach dem Wort „Mitgliedstaaten" 
die Wörter „oder anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

2. In § 10 Abs. 1 werden nach dem Wort „Mitglied-
staat" die Wörter „oder einen anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, mit Ausnahme von Island und 
Norwegen," eingefügt. 

3. In § 11 Abs. 1 und Anlage 1 Kapitel I Nr. 6 werden 
nach den Wörtern „innergemeinschaftlichen Han-
delsverkehr" die Wörter „oder den Handelsver-
kehr mit anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
mit Ausnahme von Island und Norwegen," einge-
fügt. 

4. In § 12 Abs. 1, § 18a Abs. 2 Nr. 10 und Anlage 3 
Nr. 5 werden nach dem Wort „Mitgliedstaat" die 
Wörter „oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
mum" eingefügt. 

5. In § 17 Abs. 2 und § 17a Abs. 1 werden nach dem 
Wort „Mitgliedstaaten" die Wörter „oder anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, mit Ausnahme von 
Island und Norwegen," eingefügt. 

6. In § 18a Abs. 2 Nr. 9 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaat" die Wörter „oder einen anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

7. In Anlage 1 Kapitel V Nr. 3, 3.1, 4, 6 und 6.1 und 
Anlage 3 Nr. 1 werden jeweils nach den Wörtern 
„innergemeinschaftlichen Handelsverkehr" die 
Wörter „oder den Handelsverkehr mit anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 
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8. In Anlage 3 Nr.1 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaat" die Wörter „oder einen anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt.  

9. In Anlage 3 Nr. 2.3 werden nach den Wörtern „Eu-
ropäischen Gemeinschaften" die Wörter „und der  

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über  

den Europäischen Wirtschaftsraum, mit Ausnah-
me von Island und Norwegen," eingefügt.  

Artikel 
 83  

Änderung des Geflügelfleischhygienegesetzes  

Das Geflügelfleischhygienegesetz vom 15. Juli  

1982 (BGBl. I S. 993), geändert durch Artikel 5 des  

Gesetzes vom ... (BGBl. I S....)), wird wie folgt ge-
andert:  

1. In § 2 Abs. 1 Nr. 15 werden nach den Wörtern „ Ευ-
ropäischen Gemeinschaft" die Wörter „oder dem  

Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum, mit Ausnahme von Island," eingefügt.  

2. In § 2 Nr. 26 Buchstabe c, § 3 Abs. 1 a, § 17 Abs. 1  
Satz 2, der Überschrift des § 17a, § 17 a Abs. 2 Nr. 1  

und 2, § 321N. 1 Buchstabe b und Nr.  3  werden je-
weils nach dem Wort ,.Mitgliedstaaten" die Wör-
ter „oder anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum"  
eingefügt.  

3. In der Überschrift des § 15 und § 15 Abs. 1, 2 und 4  
werden nach dem Wort „Mitgliedstaat" die Wörter  
„oder einen anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum,  
mit Ausnahme von Island," eingefügt.  

4. In § 16 Abs. 1 werden nach dem Wort  ,.Mitglied-
staates" die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen  
Wirtschaftsraum, mit Ausnahme von Island," ein-
gefügt.  

5. In § 17 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaat" die Wörter „oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt.  

6. In § 32b wird nach dem Absatz 3 folgender Absatz  

eingefügt:  

„(4) Informationen, die den zuständigen Behör-
den anderer Mitgliedstaaten nach den Absätzen 1  
bis 3 vorgelegt werden, sind der Kommission der  

Europäischen Gemeinschaft zur Weiterleitung an . 

den Gemeinsamen EWR-Ausschuß mitzuteilen."  

7. In § 32c werden nach den Wörtern „Europäischen  

Gemeinschaft" die Wörter „oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen  

Wirtschaftsraum" eingefügt.  

') Das Gesetz zur Änderung veterinärrechtlicher, lebens-
mittelrechtlicher und tierzuchtrechtlicher Vorschriften  

(BT-Drucksache 12/3201) befindet sich noch im Gesetz-
gebungsverfahren.  

B. In § 38 Nr. 6 werden nach dem Wort „Mitglied-
staat" die Wörter „oder einen anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

9. -In § 40 Abs. 2 Nr. 5 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaates" die Wörter «oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 84  

Änderung der  
Gefliigelfleischmindestanforderungen- 

Verordnung  

Die Geflügelfleischmindestanforderungen-Ver-
Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
November 1976 (BGBl. I  S. 3097),  zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 12. März 1979 (BGBl. I S. 350), 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift des § 2 werden die Wörter „in-
nerstaatliche und innergemeinschaftliche" gestri-
chen. 

2. In Anlage 2 Abschnitt I Nr. 1 Buchstabe b Satz 5 
werden nach dem Wort „Mitgliedstaaten" die 
Wörter „oder andere Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
mit Ausnahme von Island," eingefügt. 

3. In Anlage 3 Ντ. 5 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaat" die Wörter „oder einen anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, mit Ausnahme von Is-
land," eingefügt. 

Artikel  85  

Änderung der Geflügelfleischuntersuchungs- 
Verordnung  

Die Geflügelfleischuntersuchungs-Verordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
1976 (BGBl. I S. 3077), zuletzt geändert durch Arti-
kel  2  der Verordnung vom 7. November 1991 (BGBl. I 
S. 2066), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Buchstabe a werden nach den Wör-
tern „innergemeinschaftlichen Handelsver-
kehr" die Wörter „und im Handelsverkehr mit 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

b) In Absatz 3 werden nach den Wörtern ,,inner -
gemeinschaftlichen Handelsverkehr" die Wör-
ter „und im Handelsverkehr mit anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt und das 
Wort „Fleischbeschaugesetzes" durch das Wort 
„Fleischhygienegesetz" ersetzt. 

2. In § 4 werden nach dem Wort „Mitgliedstaaten" 
die Wörter ,.oder andere Vertragsstaaten des Ab- 
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kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, mit Ausnahme von Island," eingefügt.  

3. § 5 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 werden nach dem Wo rt  ,,Mitglied-
staat" die Wörter „oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, mit Ausnahme von  
Island," eingefügt.  

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Mitglied-
staat" die Wörter „oder einen anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt.  

4. In der Überschrift von § 7 werden nach dem Wort  

„Handelsverkehr" die Wörter „und Handelsver-
kehr mit anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum,  
mit Ausnahme von Island," angefügt.  

5. In § 7 Abs. 1 und Anlage 1 Abschnitt III Nr. 2  

Buchstabe a werden nach dem Wort „Mitglied-
staaten" die Wörter „oder anderen Vertragsstaaten  

des Abkommens über den Europäischen Wirt
-schaftsraum, mit Ausnahme von Island," einge-

fügt.  

6. In Anlage 1 Abschnitt III Νr. 2 Buchstabe a wer-
den die Wörter „oder EWG" durch die Wörter  

,,,EWG oder EFTA" ersetzt.  

7. In Anlage 3 Muster 2 wird in der Überschrift das  
Wort „Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter  

„Gemeinschaft oder einen anderen Vertragsstaat  

des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, mit Ausnahme von Island," ersetzt.  

Artikel 86  

Änderung des Tierschutzgesetzes  

Das Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. August 1986 (BGBl. I S. 1319), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom ...  

(BGBl. I S....)), wird wie folgt geändert:  

1. Nach § 16 f wird folgende Vorschrift eingefügt:  

,.§ 16 g  

Die §§ 16e und 16f gelten entsprechend für  

Staaten, die — ohne Mitgliedstaaten zu sein —
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind."  

2. Der bisherige § 16g wird § 16h.  

*) Das Gesetz zur Änderung veterinärrechtlicher, lebens-
mittelrechtlicher und tierzuchtrechtlicher Vorschriften  

(BT-Drucksache 12/3201) befindet sich noch im Gesetz-
gebungsverfahren.  

Artikel 87  

Änderung der Verordnung zum Schutz von  
Tieren beim grenzüberschreitenden Transport  

Die Verordnung zum Schutz von Tieren beim  
grenzüberscheitenden Transpo rt  vom 29. März 1983  
(BGBl. I S. 409), geändert durch Artikel 2 Nr. 2 des  

Gesetzes vom 12. August 1986 (BGBl. I S. 1309), wird  
wie folgt geändert:  

1. Nach § 2 wird folgende Vorschrift eingefügt:  

„§ 2a  

Abweichend von § 2 werden Bescheinigungen  
von Staaten, die — ohne Mitglied der Europäi-  
schen Gemeinschaft zu sein — Vertragsstaaten  

des Abkommens über  den  Europäischen Wirt-
schaftsraum (Vertragsstaaten) sind, anerkannt, so-
fern daraus hervorgeht, daß die tierschutzrecht-
lichen Vorschriften des Einfuhr- oder des Aus-
fuhrlandes eingehalten werden."  

2. § 5 wird wie folgt geändert:  

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.  

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  

„(2) Beim Verbringen von Tieren aus Ver-
tragsstaaten in oder durch den Geltungsbe-
reich dieser Verordnung werden Prüfungen  

nach Absatz 1 außer in Verdachtsfällen stich-
probenweise durchgeführt."  

Artikel 88  

Änderung der Milcherzeugnisverordnung  

In § 3 Abs. 2 Nr. 2 der Milcherzeugnisverordnung  

vom 15. Juli 1970 (BGBl. I S. 1150), die zuletzt durch  
Artikel 4 der Verordnung vom . . (BGBl. I  S.  . . .) ge-
ändert worden ist'), werden nach den Wörtern „in  

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die  

Wörter „oder in einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt.  

Artikel 89  

Änderung der Milch-Sachkunde-Verordnung  

Die Milch-Sachkunde-Verordnung vom 22. De-
zember 1972 (BGBl. I S. 2555), zuletzt geändert durch  
die Verordnung vom 14. Februar 1992 (BGBl. I S. 258),  
wird wie folgt geändert:  

L § 2 wird wie folgt geändert:  

a) Der einleitende Satzteil wird wie folgt gefaßt:  

„Als Nachweis der beruflichen Befähigung im  
Sinne des § 1 Abs. 1 gilt bei Staatsangehörigen  

eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (anderer Mit-
gliedstaat) oder eines Vertragsstaates des Ab-  

*) Die Änderungsverordnung befindet sich im Rechtset-
zungsverfahren.  
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kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum (Vertragsstaat) auch, wenn der Betreffen-
de in einem anderen Mitgliedstaat oder in 
einem Vertragsstaat in einem Unternehmen 
der Be- oder Verarbeitung von Milch wie folgt 
tätig war:". 

b) Der abschließende Satzteil wird wie folgt ge-
faßt: 

„und die Tätigkeit durch eine Bescheinigung 
der zuständigen Stelle des anderen Mitglied-
staates oder des Vertragsstaates bestätigt und 
in den Fällen der Nummern 2 und 3 die Ausbil-
dung nachgewiesen und durch ein staatliches 
oder von einem anderen Mitgliedstaat oder 
von einem Vertragsstaat anerkanntes Zeugnis 
bestätigt oder von einer zuständigen Berufsin-
stitution des anderen Mitgliedstaates oder des 
Vertragsstaates als vollwertig anerkannt wor-
den ist.", 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Im einleitenden Satzteil werden nach den 
Wörtern „eines anderen Mitgliedstaates" die 
Wörter „oder eines Vertragsstaates" eingefügt. 

b) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „in ei-
nem anderen Mitgliedstaat" die Wörter „oder 

in einem Vertragsstaat" eingefügt. 

c) Der abschließende Satzteil wird wie folgt ge-
faßt: 

„und die Tätigkeit durch eine Bescheinigung 
der zuständigen Stelle des anderen Mitglied-
staates oder des Vertragsstaates nachgewiesen 
wird und in den Fällen der Buchstaben b und d 
die Ausbildung ebenso nachgewiesen und 
durch ein staatliches oder von einem anderen 
Mitgliedstaat oder von dem Vertragsstaat 
anerkanntes Zeugnis bestätigt oder  von  einer 
zuständigen Berufsinstitution des anderen 
Mitgliedstaates oder des Vertragsstaates als 
vollwertig anerkannt worden ist." 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Im einleitenden Satzteil werden nach den 
Wörtern „eines anderen Mitgliedstaates" die 
Wörter „oder eines Vertragsstaates" eingefügt. 

b) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „in ei-
nem anderen Mitgliedstaat" die Wörter „oder 
in einem Vertragsstaat" und nach den Wörtern 
„der zuständigen Stelle des anderen Mitglied-
staates" die Wörter „oder des Vertragsstaates" 
eingefügt. 

Artikel 90  

Änderung der  
Konsummilch-Kennzeichnungs-Verordnung  

In § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Konsummilch-Kennzeich-
nungs-Verordnung vom 19. Juni 1974 (BGBl. I 

 S. 1301), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung 
vom 14. Februar 1992 (BGBl. I S. 258) geändert wor-
den ist, werden nach den Wörtern „in der Europäi

-

schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 91  

Änderung der Käseverordnung  

In § 14 Abs. 2 Nr. 2 der Käseverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. April 1986 (BGBl. 
I S. 412), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung 
vom 14. Februar 1992 (BGBl. I S. 258) geändert wor-
den ist, werden nach den Wörtern ,,in der Εuroρäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter „oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 92  

Änderung der Butterverordnung  

In § 7 Abs. 2 Nr. 2 der Butterverordnung vom 
16. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2286, 2657), die zuletzt 
durch Artikel 6 der Verordnung vom ... (BGBl. I 
S.  . . .) geändert worden ist`), werden nach den Wör-
tern „in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" 
die Wörter „oder in einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

Artikel 93  

Änderung der Milchverordnung  

In § 2 Nr. 8 und 9 der Milchverordnung vom 23. Ju-
ni 1989 (BGBl. I S. 1140), die zuletzt durch Artikel 3 
der Verordnung vom 16. August 1990 (BGBl. I S. 1774) 
geändert worden ist, wird das Wort „Wirtschaftsge-
meinschaft" durch die Wörter „Gemeinschaft oder 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, mit Ausnahme von 
Island," ersetzt. 

Artikel 94  

Änderung des Gerätesicherheitsgesetzes  

Das Gerätesicherheitsgesetz vom 24. Juni 1968 
(BGBl. I S. 717), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 2 Abs. 3 Satz 3 werden nach den Wörtern „Eu-
ropäischen Gemeinschaften" die Wörter „oder ei-
nen anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. In § 3 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 4 werden jeweils nach 
den Wörtern „Europäische Gemeinschaften" die 
Wörter „oder einem anderen Vertragsstaat des 

*) Die Änderungsverordnung befindet sich im Rechtset-
zungsverfahren. 
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Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

3. In § 5 Abs. 2 Satz 2 werden das Wort „oder" durch 
ein Komma ersetzt und nach dem Wort „Mitglied-
staat" die Wörter „oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. § 9 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „auch" werden die Wörter „die 
Stellen" sowie ein Komma eingefügt. 

b) Die Wörter „mitgeteilten Stellen" werden 
durch die Wörter „oder von einer nach dem Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum zuständigen Behörde auf Grund dieses 
Abkommens mitgeteilt worden sind" ersetzt. 

5. Dem § 19 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) § 2 Abs. 3 Satz 3 gilt nicht 

1. für Maschinen im Sinne der Richtlinie 89/392/ 
EWG des Rates vom 14. Juni 1989 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten für Maschinen (ABl. EG Nr. L 183 S. 9), 
geändert durch Richtlinie 91/368/ ΕWG des Ra-
tes vom 20. Juni 1991 (ΑΒl. EG Nr. L 198 S. 16), 
die nach dem 31. Dezember 1992 und vor dem 
1. Januar 1994 nach Schweden eingeführt wor-
den sind, und 

2. für Spielzeug im Sinne der Richtlinie  88/378/ 
 EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur Angleichung 

der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Spielzeug (ABl. EG Nr. L 187 S. 1), das nach dem 
31. Dezember 1992 und vor dem 1. Januar 1995 
nach Norwegen eingeführt worden ist, 

es sei denn, die Anforderungen der genannten 
Richtlinien waren zur Zeit dieser Einfuhr erfüllt." 

Artikel 95  

Änderung der Verordnung über die Sicherheit  
von Spielzeug  

In § 3 der Verordnung über die Sicherheit von 
Spielzeug vom 21. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2541), 
die durch Artikel 10 des Gesetzes vom ... (BGBl. I 
S.  . . .) geändert worden ist, werden in Absatz 1 und 2 
jeweils nach den Wörtern  ‚,in  der Europäischen Ge-
meinschaft" die Wörter „oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel  96  

Änderung der Schutzaufbautenverordnung  

In § 3 Satz 2 der Schutzaufbautenverordnung vom 
18. Mai 1990 (BGBl. I S. 957), die durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I  S.  . . .) geändert worden ist, 
werden nach den Wörtern „Mitgliedstaat der Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 97  

Änderung der Verordnung über kraftbetriebene  
Flurförderzeuge  

In § 3 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 3 und § 4 Satz 1 der 
Verordnung über kraftbetriebene Flurförderzeuge 
vom 6. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2179), die durch Ar-
tikel 10 des Gesetzes vom . . (BGBl. I  S.  . . .) geändert 
worden ist, werden jeweils nach dem Wort ,,Gemein-
schaft" die Wörter „oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

Artikel 98  

Änderung der Verordnung über das  
Inverkehrbringen von persönlichen  

Schutzausrüstungen  

In § 3 Nr. 1 und 2 der Verordnung über das Inver-
kehrbringen von persönlichen Schutzausrüstungen 
vom 10. Juni 1992 (BGBl. I S. 1019), die durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S.  . . .) geändert 
worden ist, werden jeweils nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaft" die Wörter „oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 99  

Änderung der Verordnung über das  
Inverkehrbringen von einfachen Druckbehältern  

In § 2 Abs. 2 der Verordnung über das Inverkehr- 
bringen von einfachen Druckbehältern vom 25. Juni 
1992 (BGBl. I S. 1171), die durch Artikel 10 des Geset-
zes vom ... (BGBl. I  S.  . . .) geändert worden ist, wer-
den nach dem Wort „Gemeinschaften" die Wörter 
„oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 100  

Änderung der Gefahrstoffverordnung  

In § 13 Abs. 3 der Gefahrstoffverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 
1991 (BGBl. I S. 1931) werden nach dem Wort „Ge-
meinschaften" die Wörter „oder anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 101  

Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes  

§ 40 Abs. 2 Nr. 4 des Arbeitsförderungsgesetzes 
vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch 
... vom ... (BGBl. I S....)') geändert worden ist, wird 
wie folgt gefaßt: 

„4. Ausländern, denen nach dem Aufenthaltsgesetz/ 
EWG Freizügigkeit gewährt wird." 

*) Das Gesetz befindet sich noch im Gesetzgebungsverfah-
ren. 
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Artikel 101 a 

Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) vom 
7. August 1972 (BGBl. I S. 1393) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juni 1985 (BGBl. I S. 1068), 
zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VIII Sachge-
biet E Abschnitt II Nr. 2 des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Ge-
setzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 898, 1038), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 2 werden nach den Wörtern „der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

2. § 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum erhalten die 
Erlaubnis unter den gleichen Voraussetzungen 
wie deutsche Staatsangehörige. Den Staatsange-
hörigen dieser Staaten stehen gleich Gesellschaf-
ten und juristische Personen, die nach den Rechts-
vorschriften dieser Staaten gegründet sind und 
ihren satzungsgemäßen Sitz, ihre Hauptverwal-
tung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb die-
ser Staaten haben. Soweit diese Gesellschaften 
oder juristische Personen zwar ihren satzungsmä-
ßigen Sitz, jedoch weder ihre Hauptverwaltung 
noch ihre Hauptniederlassung innerhalb dieser 
Staaten haben, gilt Satz 2 nur, wenn ihre Tätigkeit 
in tatsächlicher und dauerhafter Verbindung mit 
der Wirtschaft eines Mitgliedstaates oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum steht." 

Artikel 102 

Änderung der Zulassungsverordnung 
für Kassenärzte 

In § 3 Abs. 5 der Zulassungsverordnung für Kas-
senärzte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 8230-25, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Gesetz vom 20. Dezember 
1991 (BGBl. I S. 2325) geändert worden ist, werden 
nach den Wörtern „Europäische Gemeinschaften" 
die Wörter „oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" angefügt. 

Artikel 103 

Änderung der Zulassungsverordnung 
für Kassenzahnärzte 

In § 3 Abs. 4 der Zulassungsverordnung für Kas-
senzahnärzte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 8230-26, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, die zuletzt durch Gesetz vom 20. De-

zember 1991 (BGBl. I S. 2325) geändert worden ist, 
werden nach den Wörtern „Europäischen Gemein-
schaften" die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" angefügt. 

Artikel 104 

Änderung des Sozialgesetzbuches 

In § 98 Abs. 2 Nr. 14 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1988, BGBl. I S. 2477), das zuletzt durch Gesetz vom 
20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2325) geändert worden 
ist, werden nach dem Wort „EWG-Vertrages" die 
Wörter „oder des Artikels 37 Satz 3 des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

Artikel 105 

Änderung des Gesundheits-Reformgesetzes 

Dem Artikel 56 des Gesundheits-Reformgesetzes 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 
(BGBl. I S. 2317) geändert worden ist, werden folgen-
de Absätze 7 und 8 angefügt: 

„(7) Personen, die auf Grund des Antrages oder 
des Bezugs einer deutschen Rente nach den Rechts-
vorschriften eines Vertragsstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraums unmittelbar vor Inkrafttreten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum Krankenversicherungsschutz als Rentner be-
sitzen, der infolge der Anwendung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur 
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Fami-
lien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwan-
dern (ABM. EG Nr. L 149 S. 2) (Verordnung) entfällt, 
gelten für die weitere Dauer des Antragsverfahrens 
bzw. ununterbrochenen deutschen Rentenbezugs 
und des weiteren ununterbrochenen Wohnsitzes in 
diesem Vertragsstaat als versichert im Sinne der 
deutschen Rechtsvorschriften über die Krankenver-
sicherung der Rentner, soweit Krankenversiche-
rungsschutz nach anderen Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraums 
nicht besteht. Auf diese Personen, die nur eine deut-
sche Rente beziehen und die durch Anwendung der 
Verordnung oder des Satzes 1 der Pflichtversiche-
rung in der deutschen Krankenversicherung unter-
liegen, finden die deutschen Rechtsvorschriften 
über die Beitragszahlung für Rentner mit der Maß-
gabe Anwendung, daß ein Beitragseinbehalt nur in-
soweit erfolgt, als der bisherige Rentenzahlbetrag 
hierdurch nicht unterschritten wird. 

(8) Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend für Personen, 
auf die beim Inkrafttreten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum Artikel 28 a der Ver-
ordnung anzuwenden ist, für die Dauer des ununter-
brochenen Wohnsitzes in dem betreffenden anderen 
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums." 
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Artikel 106 

Änderungen im Bereich der Sozialen Sicherheit 
von Wanderarbeitnehmern 

Das Gesetz über die Ermächtigung zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen im Rahmen der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur 
Anwendung der Systeme der Sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern, und der Verord-
nung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 
über die Durchführung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 vom 17. Mai 1974 (BGBl. I S. 1177) wird 
wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder mit anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

2. In Artikel 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften" 
die Wörter „oder mit anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern „Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaften" werden die Wörter 
„oder mit anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

b) Nach den Wörtern „und anderen Mitgliedstaa-
ten" werden die Wörter „oder Vertragsstaaten" 
eingefügt. 

4. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern „Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaften" werden die Wörter 
„oder mit anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

b) Nach den Wörtern „und anderen Mitgliedstaa-
ten" werden die Wörter „oder Vertragsstaaten" 
eingefügt. 

Artikel 107 

Änderung der Verordnung über die Kontrollen 
gemäß der Richtlinie 88/599/EWG des Rates 

vom 23. November 1988 

Die Verordnung über die Kontrollen gemäß der 
Richtlinie 88/599/EWG des Rates vom 23. November 
1988 über einheitliche Verfahren zur Anwendung 
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates über 
die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften 
im Straßenverkehr und der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Stra-
ßenverkehr vom 6. Juni 1990 (BGBl. I S. 1003) wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Mit-
gliedstaaten" die Wörter „oder anderer Vertrags-

staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" und nach dem Wo rt  ,,Mitglied-
staates" die Wörter „oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum" eingefügt. In Satz 2 werden 
nach dem Wort „Mitgliedstaaten" die Wörter 
„oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens 
über den_ Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 werden jeweils nach 
dem Wort „Mitgliedstaat" die Wörter „oder an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „EG

-

-Mitgliedstaaten" die Wörter „oder anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. In § 9 werden nach dem Wort „EG-Mitgliedstaa-
ten" die Wörter „oder anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

Artikel 108 

Änderung der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. September 
1988 (BGBl. I S. 1793), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 24. April 1992 (BGBl. I 
S. 965), wird wie folgt geändert: 

1. In § 20 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 und in Satz 4 wer-
den jeweils nach den Wörtern „Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" 
die Wörter „oder das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. In § 34 Abs. 10 werden nach dem Wort „EG-
Mitgliedstaaten" die Wörter „und den anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. In § 72 Abs. 2 wird die Übergangsvorschrift zu § 34 
Abs. 10 wie folgt gefaßt: 

„§ 34 Abs. 10 (technische Vorschriften für Fahrzeu-
ge im grenzüberschreitenden Verkehr mit den 
EG-Mitgliedstaaten und den anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum) ist 

1. im Verkehr mit den EG-Mitgliedstaaten ab 
1. August 1990, 

2. im Verkehr mit den anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ab dem Tag, an dem das Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum 
für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft 
tritt, anzuwenden, jedoch nur auf solche Fahr-
zeuge, die am maßgeblichen Tag oder später 
erstmals in den Verkehr kommen. Der Tag des 
Inkrafttretens des Abkommens über den Euro- 
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päischen Wirtschaftsraum wird im Bundesge-
setzblatt bekanntgegeben." 

Artikel 109 

Änderung der Verordnung zur Durchführung 
der Richtlinie des Rates der Europäischen 

Gemeinschaften vom 24. April 1972 betreffend 
die Angleichung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten bezüglich 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und 

der Kontrolle der entsprechenden 
Versicherungspflicht vom 8. Mai 1974 

Die Verordnung zur Durchführung der Richtlinie 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 
24. April 1972 betreffend die Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und der Kon-
trolle der entsprechenden Versicherungspflicht vom 

8. Mai 1974 (BGBl. I S. 1062), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 29. September 1989 (BGBl. I 
S. 1833), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Erweiterter Versicherungsschutz für das eu-
ropäische EWG-Gebiet und für die Gebiete 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum". 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugan-
hanger, die zugelassen sind 

1. in einem Staat oder Gebiet, in dem der Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft nicht gilt, oder 

2. in einem außereuropäischen Gebiet eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder 

3. in einem anderen Gebiet als dem der Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum 

dürfen auf öffentlichen Straßen oder Plätzen 
im Geltungsbereich dieser Verordnung nur 
gebraucht werden, wenn die durch den Ge-
brauch des Fahrzeugs verursachten Schäden 
im gesamten übrigen europäischen Gebiet, in 
dem der Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft gilt, und in den 
Gebieten der anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, soweit das Fahrzeug in die vorgenann-
ten Gebiete ohne Kontrolle eines Versiche-
rungsnachweises weiterreisen kann, nach den 
dort jeweils geltenden Vorschriften über die 
Pflichtversicherung gedeckt sind." 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Fehlt die nach § 4 erforderliche Versi-
cherungsbescheinigung bei der Einreise eines 
Fahrzeugs 

a) aus einem Staat oder Gebiet, in dem der 
Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft nicht gilt, oder 

b) aus dem außereuropäischen Gebiet eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft oder 

c) aus einem anderen Gebiet als dem der Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum 

in den Geltungsbereich dieser Verordnung, so 
müssen es die für die Grenzkontrolle zuständi-
gen Personen zurückweisen. Fehlt die Be-
scheinigung bei der Einreise aus dem europäi-
schen Gebiet eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder aus 
dem Gebiet eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, so kann das Fahrzeug zurückge-
wiesen werden. Stellt sich der Mangel wäh-
rend des Gebrauchs im Geltungsbereich die-
ser Verordnung heraus, so kann das Fahrzeug 
sichergestellt werden, bis die Bescheinigung 
vorgelegt wird." 

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft" die Wörter „oder aus dem Ge-
biet eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

3. In § 8 Abs. 1 Nr. 1 wird nach dem Wort „Grönland" 
das Wort „Island" eingefügt. 

Artikel 110 

Änderung der Fahrzeugteileverordnung 

In § 2 Satz 3 Nr. 1 und 2 und in Satz 4 der Fahrzeug-
teileverordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 9232-6, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 45 des Ge-
setzes vom 18. Februar 1986 (BGBl. I S. 265) geändert 
worden ist, werden jeweils nach den Wörtern „der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" die Wörter 
„oder das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

Artikel 111 

Änderung der Verordnung über den 
grenzüberschreitenden kombinierten Verkehr 

Die Verordnung über den grenzüberschreitenden 
kombinierten Verkehr vom 18. Februar 1988 (BGBl. I 
S. 198), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1413), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 1 Nr. 1 werden nach den Wörtern „Eisenbahn 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemein- 
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schaften" die Wörter „oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften" die Wörter „oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts- 
raum" eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter 
„oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum" eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" die Wörter „oder 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum" ein-
gefügt. 

3. In § 5 Abs. 1 werden nach den Wörtern ,,Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften" die Wör-
ter „oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum" eingefügt. 

Artikel 112 

Änderung der 
Binnenschiffs-Untersuchungsordnung 

Die Binnenschiffs-Untersuchungsordnung vom 
17. März 1988 (BGBl. I S. 238), geändert durch die 
Verordnung vom ... (BGBl. I S....)*), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 5 Abs. 2 Satz 2, § 7 Abs. 1 Satz 1, § 12 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 2 Satz 1, § 14 Abs. 2 Satz 1, § 15 Satz 1 
und § 126 Abs. 1 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Gemeinschaften" jeweils die Wörter 
„oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum" 
eingefügt. 

2. In § 7 Abs. 7 werden nach den Wörtern .Europäi-
schen Gemeinschaften" die Wörter „oder von ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Wasserstraßen der Zone 2 im Gebiet der Euro-
päischen Gemeinschaften und der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland". 

b) Am Ende der Wasserstraßenliste wird ange-
fügt: 

*) Die Verordnung ist noch nicht in Kraft getreten.  

„Schweden 
Trollhätte kanal und Göta älv 
Vänersee 
Södertälje kanal 
Mälarsee 
Falsterbo kanal 
Sotenkanalen". 

4. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Wasserstraßen der Zonen 3 und 4 im Gebiet 
der Europäischen Gemeinschaften und der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum". 

b) Am Ende der Wasserstraßenliste für die Zone 3 
wird eingefügt: 

„Österreich 
Donau von der Grenze Österreich/Deutsch-
land bis zur Grenze Österreich/Tschechoslo-
wakei 

Schweden 
Göta kanal 
Vättersee 

Schweiz 
Rhein von Rheinfelden bis zur schweizerisch/ 
deutschen Grenze". 

c) Am Ende der Wasserstraßenliste für die Zone 4 
wird angefügt: 

„Schweden 
Alle anderen in den Zonen 1, 2 und 3 nicht auf-
geführten Flüsse, Kanäle und Binnenseen". 

Artikel 113 

Änderung des Gesetzes zu dem Übereinkommen 
vom 6. April 1974 über einen Verhaltenskodex 

für Linienkonferenzen 

Das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 6. April 
1974 über einen Verhaltenskodex für Linienkonfe-
renzen vom 17. Februar 1983 (BGBl. II S. 62) wird wie 
folgt geändert: 

1. In Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe a werden nach den 
Wörtern „Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

2. In Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe b werden nach den 
Wörtern „Mitgliedstaates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft" die Wörter „oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

3. In Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe b werden nach den 
Wörtern „Hauptniederlassung in der Gemein-
schaft" die Wörter „oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum" eingefügt. 

4. In Artikel 4 werden nach den Wörtern „Mitglied 
der Europäischen Gemeinschaft" die Wörter „oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 
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über den Europäischen Wirtschaftsraum" einge-
fügt. 

5. Artikel 7 wird gestrichen. 

6. Artikel 8 wird Artikel 7. 

Artikel 114 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikeln 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19 bis 32, 
38, 42, 48, 54 bis 56, 58, 60 bis 64, 70, 71, 73, 74, 77, 79, 82, 
84, 85, 87 bis 93, 95 bis 100, 102, 103, 107 bis 113 beru-
henden Teile der dort  geänderten Rechtsverordnun-
gen können auf Grund der jeweils einschlägigen 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung geändert 
werden. 

Artikel 115 

Übergangsvorschriften 

1. Artikel 37 ist auf in der Schweiz ausgestellte Di-
plome mit Beginn des Tages anwendbar, an dem 
entsprechend der Richtlinie 89/48/EWG des Rates 
vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Re-
gelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, 
die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen, in der Schweiz deutsche Hochschul-
diplome für Rechtsanwälte und Patentanwälte 
anerkannt werden, spätestens am 1. Januar 1995. 
Der Bundesminister der Justiz gibt diesen Tag im 
Bundesgesetzblatt bekannt. 

2. Auf Handelsvertretervertragsverhältnisse, die vor 
dem 1. Januar 1993 begründet sind, ist Artikel 40 
Nr. 1 dieses Gesetzes erst ab dem 1. Januar 1994 
anzuwenden.  

3. Artikel 41 Nr. 3 Buchstaben a bis c ist auf den 
Prospekt eines Emittenten mit Sitz in der Schweiz 
oder in Island erst mit dem Beginn des Tages an- 
zuwenden, an dem der betreffende Staat der 
Richtlinie 80/390/EWG vom 17. März 1980 zur 
Koordinierung der Bedingungen für die Erstel-
lung, die Kontrolle und die Verbreitung des Pro-
spekts, der für die Zulassung von Wertpapieren 
zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbör-
se zu veröffentlichen ist (ABM. EG Nr. L 100 S. 1), 
geändert durch die Richtlinie 87/345/EWG des Ra-
tes vom 22. Juni 1987 zur Änderung der Richtlinie 
80/390/EWG zur Koordinierung der Bedingungen 
für die Erstellung, die Kontrolle und die Verbrei-
tung des Prospekts, der für die Zulassung von 
Wertpapieren zur amtlichen Notierung an einer 
Wertpapierbörse zu veröffentlichen ist (ABK. EG 
Nr. L 185 S. 81) und durch die Richtlinie 90/211/ 
EWG des Rates vom 23. April 1990 zur Änderung 
der Richtlinie 80/390/EWG hinsichtlich der ge-
genseitigen Anerkennung der Prospekte für 
öffentliche Angebote als Börsenprospekte (ABM. 
EG Nr. L 112 S. 24), nachgekommen ist, spätestens 
am 1. Januar 1995. Das Wahlrecht des Emittenten 
nach Artikel 41 Nr. 3 Buchstabe d besteht hin-
sichtlich der Schweiz und Islands erst mit Beginn 
des Tages, an dem der betreffende Staat der in 

Satz 1 genannten Richtlinie nachgekommen ist, 
spätestens am 1. Januar 1995. Der Bundesminister 
der Finanzen gibt diesen Tag im Bundesgesetz-
blatt bekannt. 

4. § 58 der in Artikel 42 geänderten Börsenzulas-
sungs-Verordnung kann auf den in der Schweiz 
oder in Island veröffentlichten Zwischenbericht ei-
nes Emittenten mit Sitz in einem dieser Staaten 
oder in einem Staat außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums angewendet werden, bis der be-
treffende Staat der Richtlinie 82/121/EWG des  Ra-
tes  vom 15. Februar 1982 über regelmäßige Infor

-

mationen, die von Gesellschaften zu veröffentli-
chen sind, deren Aktien zur amtlichen Notierung 
an einer Wertpapierbörse zugelassen sind (ABK. EG 
Nr. L 48 S. 26), nachgekommen ist, spätestens bis 
zum 1. Januar 1995. Der Bundesminister der Finan-
zen gibt diesen Tag im Bundesgesetzblatt bekannt. 

5. Artikel 43 Nr. 3 Buchstaben b, c und d ist auf den 
Verkaufsprospekt eines Emittenten mit Sitz in der 
Schweiz, in Liechtenstein oder in Island erst mit 
dem Beginn des Tages anzuwenden, an dem der 
betreffende Staat der Richtlinie 89/298/EWG des 
Rates vom 17. April 1989 zur Koordinierung der 
Bedingungen für die Erstellung, Kontrolle und 
Verbreitung des Prospekts, der im Falle öffent-
licher Angebote von Wertpapieren zu veröffent-
lichen ist (ABM. EG Nr. L 124 S. 8) nachgekommen 
ist, spätestens am 1. Januar 1995. Das Wahlrecht 

, des Emittenten nach § 15 Abs. 4 des Wertpapier-
Verkaufsprospektgesetzes besteht hinsichtlich 
der Schweiz, Liechtensteins und Islands erst dann, 
wenn der betreffende Staat der in Satz 1 genann-
ten Richtlinie nachgekommen ist, spätestens am 
1. Januar 1995. Der Bundesminister der Finanzen 
gibt diesen Tag im Bundesgesetzblatt bekannt. 

6. Artikel 47 ist auf in der Schweiz ausgestellte Di-
plome mit Beginn des Tages anwendbar, an dem 
entsprechend der Richtlinie 89/48/EWG des Rates 
vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Re-
gelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, 
die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen, in der Schweiz deutsche Hochschul-
diplome für Steuerberater anerkannt werden, spä-
testens am 1. Januar 1995. Der Bundesminister der 
Finanzen gibt diesen Tag im Bundesgesetzblatt 
bekannt. 

7. Artikel 50 Nr. 3 Buchstabe a ist auf in der Schweiz, 
Liechtenstein, Finnland, Island, Norwegen, Oster-
reich oder Schweden ausgestellte Diplome im Sin-
ne von § 131 g Abs. 1 und 2 der Wirtschaftsprüfer-
ordnung mit Beginn des Tages anwendbar, an dem 
der jeweilige Vertragsstaat die Achte Richtlinie 
84/253/EWG des Rates vom 10. April 1984 auf 
Grund von Artikel 54 Abs. 3 Buchstabe g des Ver-
trages über die Zulassung der mit der Pflichtprü-
fung der Rechnungslegungsunterlagen beauftrag-
ten Personen vollständig durchgeführt hat, im Fall 
der Schweiz und Liechtensteins spätestens am 
1. Januar 1996, im Fall von Finnland, Island, Norwe-
gen, Österreich und Schweden spätestens am 1. Ja-
nuar 1995. Der Bundesminister für Wirtschaft gibt 
diesen Tag jeweils im Bundesgesetzblatt bekannt. 
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Artikel 116 

Neufassung geänderter Gesetze und 
Verordnungen 

Der jeweils zuständige Bundesminister kann den 
Wortlaut eines durch dieses Gesetz geänderten Ge-
setzes oder einer durch dieses Gesetz geänderten 
Verordnung in der vom Inkrafttreten dieses Geset-
zes an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kanntmachen. 

Artikel 117 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt an dem Tage in Kraft, an  dem 
das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft 
tritt. Der Tag des Inkrafttretens des Gesetzes wird im 
Bundesgesetzblatt bekanntgegeben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt 
und im Bundesgesetzblatt verkündet. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Das am 2. Mai 1992 in Porto von der Europäischen 
Gemeinschaft, ihren Mitgliedstaaten und den 
EFTA-Staaten unterzeichnete Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) 
sieht die weitgehende, teilweise modifizierte Ober-
nahme der gemeinschaftlichen Regelungen für den 
Binnenmarkt und die begleitenden Politikbereiche 
vor. Mit Unterzeichnung des EWR-Abkommens hat 
sich auch die Bundesrepublik Deutschland dazu ver-
pflichtet, ihr nationales Recht den Erfordernissen 
des EWR-Abkommens anzupassen (vgl. hierzu auch 
Artikel 7 EWR-Abkommen). Bereits in der Denk-
schrift zum Entwurf eines Gesetzes über das EWR-
-Abkommen hatte die Bundesregierung darauf hin-

gewiesen, daß das Inkrafttreten des EWR-Abkom-
mens voraussetzt, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland zuvor gesetzliche Vorschriften geän-
dert werden. Für die Vorschriften des Bundes soll 
dies durch das im Entwurf vorliegende Mantelge-
setz geschehen. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes über das Apo-
thekenwesen) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und Buchstabe b 

Die Änderung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 
dient der Ausführung der sich aus Artikel 30 in Ver-
bindung mit Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 17 des 
EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Buchstabe c 

Die Änderung des § 2 Abs. 1 Nr. 4 a und 8 sowie 
Abs. 3 dient der Gleichstellung der EFTA-Staaten 
mit den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften im Sinne der Ziele und Grundsätze 
des EWR-Abkommens. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung des § 3 dient der Gleichstellung der 
EFTA-Staaten mit den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften im Sinne der Ziele 
und Grundsätze des EWR-Abkommens. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Bundes-Apothekerord-
nung) 

Zu Nummern 1 und 2 

Die Änderung der §§ 4 und 5 dient der Ausführung 
der sich aus Artikel 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 17 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Nummer 3 

Die Änderung des § 11 dient der Ausführung der sich 
aus Artikel 28 in Verbindung mit Protokoll 1 und 
Anhang V Nr. 2 des EWR-Abkommens ergebenden 
Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Nummer 4 

Die Änderung der Anlage zu § 4 Abs. 1 a dient der 
Ausführung der sich aus Artikel 7 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 17 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 3 (Änderung der Approbationsordnung 
für Apotheker) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung des § 3 dient der Gleichstellung der 
EFTA-Staaten mit den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften im Sinne der Ziele 
und Grundsätze des EWR-Abkommens. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung des § 20 dient der Ausführung der sich 
aus Artikel 30 in Verbindung mit Protokoll 1 und 
Anhang VII Nr. 17 des EWR-Abkommens ergeben-
den Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Arzneimittelgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Regelung, daß Arzneimittel nur durch einen 
pharmazeutischen Unternehmer in den Verkehr ge-
bracht werden dürfen, der seinen Sitz in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften hat, 
wird zugunsten der Unternehmen mit Sitz in einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum erweitert. Die Änderung 
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dient der Ausführung der sich aus Artikeln 8 und 11 
EWR-Abkommen ergebenden Anpassungsverpflich-
tung. 

Zu Nummer 2 

Die für die Sachkenntnis des Herstellungs- oder 
Kontrolleiters geforderte praktische Tätigkeit, kann 
nunmehr auch in einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
leistet worden sein. Die Änderung dient der Ausfüh-
rung der sich aus Artikel 7 in Verbindung mit Proto-
koll 1 und Anhang II Nr. 3 des EWR-Abkommens er-
gebenden Anpassungsverpflichtung. 

Zu Nummer 3 

Zulassungen und Bewertungsberichte eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum werden mit Zulassungen und Be-
wertungsberichten eines EWG-Mitgliedstaates 
gleichgestellt. Die Änderungen dienen der Ausfüh-
rung der sich aus Artikeln 8 und 11 EWR-Abkommen 
ergebenden Anpassungsverpflichtung. 

Zu Nummer 4 

Die für Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bestehen-
de Ausnahme vom Erfordernis der Einfuhrerlaubnis 
wird auf Einfuhren aus einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erweitert. Die Änderung dient der Ausführung der 
sich aus Artikel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 und 
Anhang II Nr. 3 EWR-Abkommen ergebenden An-
passungsverpflichtung sowie der Ausführung der 
Artikel 8 und 11 des Abkommens. 

Zu Nummer 5 

Die Ausnahme vom Erfordernis von Einfuhrzertifi-
katen wird ebenfalls auf Einfuhren aus einem Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum erweitert. Die Änderung dient der 
Ausführung der sich aus Artikel 7 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang II Nr. 3 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtung sowie 
der Ausführung der Artikel 8 und 11 des Abkom-
mens. 

Zu Nummer 6 

a) Folgeänderung zu Nummer 4. 

b) Die Ausnahme vom Verbringungsverbot für den 
Bezug von Arzneimitteln in einer dem üblichen 
persönlichen Bedarf entsprechenden Menge 
wird auf den Bezug aus einem Vertragsstaat des 
EWR-Abkommens erweitert. 

c) Die beschränkte Befugnis für Tierärzte, als Er-
bringer von Dienstleistungen Arzneimittel mit-
zuführen, die im Geltungsbereich des AMG nicht 

zugelassen sind, wird auf Tierärzte aus einem 
Vertragsstaat des EWR-Abkommens erweitert. 

Die Änderungen dienen der Ausführung der Arti-
kel 8 und 11 des EWR-Abkommens, die Änderung zu 
Buchstabe c zudem der sich aus Artikel 7 in Verbin-
dung mit Protokoll 1 und Anhang II Nr. 5 des Ab-
kommens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Nummer 7 

Anpassung der strafrechtlichen Vorschrift an die un-
ter Nummer 5 geänderte Vorschrift. 

Zu Nummer 8 

Anpassung der Bußgeldvorschrift an die unter Num-
mer 1 geänderte Vorschrift. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Arzneimittelfarbstoff-
verordnung) 

Die Beschränkung der Verwendung von Farbstoffen 
bei der Herstellung von Arzneimitteln, die dazu be-
stimmt sind, in einem Mitgliedstaat der EG in den 
Verkehr gebracht zu werden, wird im Hinblick auf 
das Inverkehrbringen in einem Vertragsstaat des 
EWR-Abkommens erweitert. Die Änderung dient 
der Ausführung der sich aus Artikel 7 in Verbindung 
mit Protokoll 1 und Anhang II Nr. 4 des Abkommens 
ergebenden Anpassungsverpflichtung sowie der 
Ausführung der Artikel 8 und 11 des EWR-Abkom-
mens. 

Zu Artikel 6 (Änderung der Betriebsverordnung für 
pharmazeutische Unternehmer) 

Die Ausnahme von der Verpflichtung des pharma-
zeutischen Unternehmers zur Prüfung eingeführter 
und in einem Mitgliedstaat der EG bereits geprüfter 
Arzneimittel wird auf Arzneimittel, die aus einem 
anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens einge-
führt werden, erweitert. Die Änderungen dienen der 
Ausführung der sich aus Artikel 7 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang II Nr. 3 des Abkommens er-
gebenden Anpassungsverpflichtung sowie der Aus-
führung der Artikel 8 und 11 des EWR-Abkommens. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Gentechnikgesetzes) 

Die Änderung des Gentechnikgesetzes (GenTG) 
dient der sich aus Artikel 74 in Verbindung mit An-
hang XX Nr. 24 und 25 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. Die Richtlinie 
90/219/EWG des Rates vom 23. April 1990 über die 
Anwendung genetisch veränderter Mikroorganis-
men in geschlossenen Systemen sowie die Richtlinie 
90/220/EWG des Rates vom 23. April 1990 über die 
absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Or-
ganismen in die Umwelt gelten für die Zwecke des 
Abkommens mit folgender Anpassung: Finnland, Is- 
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land, Liechtenstein, Norwegen, Österreich und 
Schweden setzen die erforderlichen Maßnahmen in 
Kraft, um diesen Richtlinien ab 1. Januar 1995 nach-
zukommen. 

Zu Nummer 1 

Nach § 14 Abs. 5 Satz  1 GenTG werden Genehmi-
gungen des Inverkehrbringens, die von Behörden 
anderer Mitgliedstaaten der EG nach gleichwerti-
gen Vorschriften erteilt worden sind, den Genehmi-
gungen des Bundesgesundheitsamtes gleichgestellt. 
Diese Vorschrift setzt Artikel 13 Abs. 5 der Richtlinie 
90/220/EWG über die absichtliche Freisetzung gene-
tisch veränderter Organismen in die Umwelt um. 
Mit der Erweiterung des Geltungsbereichs der 
Richtlinie für die anderen Vertragsstaaten des EWR

--

Abkommens ist eine entsprechende Ergänzung die-
ser Vorschrift erforderlich. Die Aufnahme einer 
Übergangsregelung ist entbehrlich, da § 14 Abs. 5 
Satz 1 GenTG die Gleichwertigkeit der Vorschriften 
voraussetzt und diese Gleichwertigkeit nur durch 
entsprechende Umsetzung der EG-Richtlinie gege-
ben ist. - 

Zu Nummer 2  

§ 16 Abs. 6 GenTG enthält eine Verordnungser-
mächtigung für die Regelung des nach der Richtlinie 
90/220/EWG über die absichtliche Freisetzung gene-
tisch veränderter Organismen in die Umwelt vorge-
sehenen Verfahrens der Beteiligung der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften und der Mit-
gliedstaaten im Zusammenhang mit der Freisetzung 
gentechnisch veränderter Organismen und dem In-
verkehrbringen von Produkten, die gentechnisch 
veränderte Organismen enthalten oder aus solchen 
bestehen. Mit der Erweiterung des Geltungsberei-
ches der Richtlinie für die anderen Vertragsstaaten 
des EWR-Abkommens ist eine entsprechende Ergän-
zung der Verordnungsermächtigung erforderlich. 
Die Aufnahme einer Übergangsregelung ist ent-
behrlich, da die Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie mit Wirkung vom 1. Januar 1995 durch 
den in der Verordnungsermächtigung enthaltenen 
Bezug auf die Richtlinie in ihrer jeweils geltenden 
Fassung ausreichend bestimmt ist. 

Zu Artikel 8 (Änderung der Bundesärzteordnung) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung des § 2 Abs. 3 Satz 1 dient der Ausfüh-
rung der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung 
mit Protokoll 1 und Anhang VII Teil C Nr. 4 des 
EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. Nach Anhang VII Nr. . 4 des EWR

--Abkommens gilt die Richtlinie 75/362/EWG des Ra-
tes vom 16. Juni 1975 für die gegenseitige Anerken-
nung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 
Befähigungsnachweise des Arztes und . für Maßnah-
men zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung 
des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien 

Dienstleistungsverkehr (ABI. Nr. L 167 vom 30. Juni 
1975 S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie 90/658/ 
EWG des Rates vom 4. Dezember 1990 (ABl. Nr. L 353 
vom 17. Dezember 1990 S. 73), auch für die in den 
EFTA-Staaten ausgestellten Diplome. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung des § 3 Abs. 1 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 3 

Die Änderung des § 4 Abs. 6 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 4 

Die Änderung des § 10 Abs. 5 Satz 2 dient der Aus-
führung der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbin-
dung mit Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 4 des EWR

--Abkommens ergebenden Anpassungsverpflichtun-
gen. 

Auf die Begründung zu Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 5 

Die Änderung des § 10 b dient der Ausführung der 
sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Proto-
koll 1 und Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkommens 
ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 6 

Die Änderung des § 14 b Satz 1 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 7 

Die Änderung der Anlage zu § 3 Abs. 1 Satz 2 dient 
der Ausführung der sich aus Artikeln 7 und 30 in 
Verbindung mit Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 4 
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des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Auf die Begründung. zu Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 9 (Änderung der Approbationsordnung 
für Ärzte) 

Die Änderung des § 35 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Gesetzes über die 
Ausübung der Zahnheilkunde) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung des § 1 Abs. 2 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 
Nach Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkommens gilt 
die Richtlinie 78/686/EWG des Rates vom 25. Juli 
1978 für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, 
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach-
weise des Zahnarztes und für Maßnahmen zur Er-
leichterung der tatsächlichen Ausübung des Nieder-
lassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstlei-
stungsverkehr (ABM. Nr. L 233 vom 24. August 1978 
S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie 90/658/EWG 
des Rates vom 4. Dezember 1990 (ABI. Nr. L 353 vom 
17. Dezember 1990 S. 73), auch für die in den EFTA-
Staaten ausgestellten Diplome. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung des  "§ 2 Abs. 1 dient der Ausführung 
der sich aus Artikel 7 und 30 in Verbindung mit Pro-
tokoll 1 und Anhang VII Nr. 10 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 10 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 3 

Die Änderung des § 3 Abs. 2 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 10 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 10 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 4 

Die Änderung des § 13 Abs. 4 Satz 5 dient der Aus- 
führung der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbin

-

dung mit Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 10 des 
EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 10 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

- Zu Nummer 5 

Die Änderung des § 13a dient der Ausführung der 
sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Proto-
koll 1 und Anhang VII Nr. 10 des EWR-Abkommens 
ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 10 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 6 

Die Änderung des § 20a dient der Ausführung der 
sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Proto-
koll 1 und Anhang VII Nr. 10 des EWR-Abkommens 
ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 10 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 7 

Die Änderung der Anlage zu § 2 Abs. 1 Satz 2 dient 
der Ausführung der sich aus Artikeln 7 und 30 in 
Verbindung mit Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 10 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 10 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 11 (Änderung der Approbationsordnung 
für Zahnärzte) 

Die Änderung des § 59 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 10 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 10 Nr. 1 dieses Geset-
zes wird verwiesen. 

Zu Artikel 12 (Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Hebammen 
und Entbindungspfleger) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung der Überschrift vor § 16 ist bedingt 
durch die Änderung des § 16. Auf die Begründung zu 
Artikel 13 Nr. 1 des Gesetzes wird verwiesen. 
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Zu Nummer 2 

Die Änderung des § 16 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 14 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 13 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 13 (Änderung des Hebammengesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung des §,1 Abs. 2 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 14 des EWR-Ab-
kommens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 
Nach Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkommens gilt 
die Richtlinie 80/154/EWG des Rates vom 21. Januar 
1980 für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, 
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach-
weise für Hebammen und für Maßnahmen zur Er-
leichterung der tatsächlichen Ausübung des Nieder-
lassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstlei-
stungsverkehr (ABI. Nr. L 33 vom 11. Februar 1980 
S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie 90/658/EWG 
des Rates vom 4. Dezember 1990 (ABl. Nr. L 353 vom 
17. Dezember 1990 S. 73), auch für die in den EFTA-
Staaten ausgestellten Diplome. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung des § 2 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 14 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 13 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 3 

Die Änderung des § 10 Abs. 2 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 14 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 13 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 4 

Die Änderung des § 22 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 14 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 13 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 5 

Die Änderung des § 28 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 14 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 13 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 6 

Die Änderung des § 2 Abs. 2 Satz 1 dient der Ausfüh-
rung der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung 
mit Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 14 des EWR

-

-Abkommens ergebenden Anpassungsverpflichtun-
gen. 

Auf die Begründung zu Artikel 13 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 14 (Änderung des Krankenpflegegeset-
zes) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung des § 1 Abs. 3 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 
Nach Anhang VII Nr. 4 des EWR-Abkommens gilt 
die Richtlinie 77/452/EWG des Rates vom 27. Juni 
1977 für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, 
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach

-

weise der Krankenschwester und des Krankenpfle-
gers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich 
sind, und für Maßnahmen zur Erleichterung der tat-
sächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und 
des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr (ABI. 
Nr. L 176 vom 15. Juli 1977 S. 1), zuletzt geändert 
durch Richtlinie 90/658/EWG des Rates vom 4. De-
zember 1990 (ABM. Nr. L 353 vom 17. Dezember 1990 
S. 73), auch für die in den EFTA-Staaten ausgestell-
ten Diplome. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung des § 2 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 8 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 14 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 3 

Die Änderung des § 11 Abs. 2 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 8 des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 14 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 
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Zu Nummer 4 

Die Änderung des § 23 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 8 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 14 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 5 

Die Änderung des § 30 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 8 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 14 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 6 

Die Änderung der Anlage zu § 2 Abs. 3 Satz 1 dient 
der Ausführung der sich aus Artikeln 7 und 30 in 
Verbindung mit Protokoll 1 und Anhang VII Nr. 8 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 14 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 15 (Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für die Berufe in 
der Krankenpflege) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung der Überschrift vor § 21 ist bedingt 
durch die Änderung des § 21. Auf die Begründung zu 
Artikel 15 Nr. 2 des Gesetzes wird verwiesen. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung des § 21 dient der Ausführung der sich 
aus Artikeln 7 und 30 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 8 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Auf die Begründung zu Artikel 14 Nr. 1 des Gesetzes 
wird verwiesen. 

Zu Artikel 16 (Änderung der Verordnung über hy-
gienische Anforderungen an Milch 
und Milcherzeugnisse bei der Ein-
fuhr) 

Die Änderung des § 4 a dient der Ausführung der 
sich aus Artikel 8 Abs. 3 und Artikel 17 EWR-Ab-
kommen in Verbindung mit dessen Anhang I Ab-
schnitt I ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 17 (Änderung der Kosmetikverordnung) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le-
bensmittelkennzeichnungs-Verordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 18 (Änderung des Lebensmittel- und Be-
darfsgegenständegesetzes) 

Die Ergänzung des § 40 LMBG um einen Absatz 7 
folgt aus der Regelung des Protokolls 1, Nummer 4, 
Buchstabe b des EWR-Abkommens. 

Mit der Neuformulierung des § 47 a Satz 1 wird den 
Anpassungsverpflichtungen aus Artikel 11 und Arti-
kel 6 des EWR-Abkommens Rechnung getragen. 

Der weite Anwendungsbereich des § 47 a LMBG ent-
spricht der Rechtsprechung des EuGH, die bei der 
Auslegung des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum gemäß Artikel 6 des EWR-Abkom-
mens zu berücksichtigen ist. 

Die in Artikel 8 vorgesehenen Einschränkungen des 
freien Warenverkehrs betreffen nur die zollrechtli-
che Behandlung. Im Bereich des Lebensmittelrechts 
haben sie keine Bedeutung und brauchen bei der 
Anpassung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
daher nicht berücksichtigt zu werden. 

Zu Artikel 19 (Änderung der Kakaoverordnung) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 20 (Änderung der Zuckerartenverord-
nung) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 21 (Änderung der Honigverordnung) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 22 (Änderung der Kaffeeverordnung) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 23 (Änderung der Lebensmittel-Kenn

-

zeichnungsverordnung) 

Die Änderung dient der Ausführung der sich aus Ar

-

tikeln 3, 7, 11 und 23 Buchstabe a in Verbindung mit 
Anhang II (Kapitel XII Nr. 18) in Verbindung mit 
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Protokoll 1 Nr. 8 ergebenden Anpassungsverpflich-
tung. Es wird mit der Ergänzung in § 3 Abs. 1 Nr. 2 
Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung klarge-
stellt, daß Lebensmittel in Fertigpackungen auch 
dann gewerbsmäßig in Verkehr gebracht werden 
dürfen, wenn der Name oder die Firma und An-
schrift eines in einem anderen Vertragsstaat über 
das EWR-Abkommen niedergelassenen Verkäufers 
angegeben wird. 

Die in § 3 Abs. 4 Nr. 1 Buchstabe b vorgenommene 
Ergänzung stellt klar, daß die do rt  enthaltenen Ab-
weichungsmöglichkeiten auch für Fertigpackungen 
gelten, die unter dem Namen oder der Firma eines in 
einem anderen Vertragsstaat niedergelassenen Ver-
käufers in Verkehr gebracht werden sollen. 

Zu Artikel 24 (Änderung der Aromenverordnung) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le

-

bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 25 (Änderung der Zusatzstoff-Verkehrs-
verordnung) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 26 (Änderung der Mineral- und Tafel

-

wasserverordnung) 

Mit der Änderung wird den Anpassungsverpflich-
tungen gemäß Artikeln , 11, 23 Buchstabe a in Verbin-
dung mit Anhang II Kapitel XII Nr. 26 in Verbin-
dung mit Protokoll 1 Nr. 8 Rechnung getragen. 

Es wird mit dieser Ergänzung deutlich gemacht, daß 
natürliche Mineralwässer nicht nur von den Behör-
den der Mitgliedstaaten, sondern auch von den Be-
hörden der anderen Vertragsstaaten des EWR

--Abkommens anerkannt werden können. 

Zu Artikel 27 (Änderung der Verordnung über tief

-

gefrorene Lebensmittel) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 28 (Änderung der Extraktionslösungs-
mittelverordnung) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 29 (Änderung der Verordnung über die 
Kennzeichnung von Tabakerzeugnis-
sen und über Höchstmengen von 
Teer im Zigarettenrauch) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege- 
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le

-

bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 30 (Änderung der Bedarfsgegenstände-
verordnung) 

Zur Begründung wird wegen des ähnlichen Rege-
lungsgehaltes auf die Begründung zu Artikel 23 (Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung) verwiesen. 

Zu Artikel 31 (Änderung der Rasenmäherlärm-
Verordnung) 

Die Änderung des § 4 Abs. 2 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7, 73 in Verbindung mit Proto-
koll 1 und Anhang II Abschnitt VII („Sonstige Ma-
schinen"), Nr. 1 des EWR-Abkommens ergebenden 
Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 32 (Änderung der Baumaschinenlärm

- 

Verordnung) 

Die Änderung des § 4 Abs. 2 Satz 1, Abs. 8 und § 5 
Abs. 1 Satz 1 dient der Ausführung der sich aus Ar-
tikeln 7, 73 i. V. m. Protokoll 1 und Anhang II Ab-
schnitt VI („Baumaschinen und Baugeräte"), Nr. 2 bis 
7 des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungs-
verpflichtungen. 

Zu Artikel 33 (Änderung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes) 	. 

Die Änderung des § 8 Abs. 1 Nr. 8 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes dient der Ausführung der 
sich aus Artikel 28 in Verbindung mit Anhang V 
Nr. 2 des EWR-Abkommens ergebenden Anpas-
sungsverpflichtungen. Die Vorschrift dient dazu, 
hinsichtlich der Ausbildungsförderung Staatsange-
hörige eines anderen .Vertragsstaates des EWR-
Abkommens den Staatsangehörigen eines anderen 
EG-Mitgliedstaates gleichzustellen. 

Zu Artikel 34 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes/ 
EWG) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung der Überschrift trägt der neuen Rege- 
lung in § 15 a Abs. 3 Aufenthaltsgesetz/EWG Rech-
nung, durch die der Bundesminister des Innern er-
mächtigt wird, die darin im einzelnen aufgeführten 
Richtlinien über das Aufenthaltsrecht der Nichter- 
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werbstätigen im Verordnungswege in innerstaatli-
ches Recht umzusetzen. 

Zu Buchstabe b  

Die Vorschrift dient dazu, die Richtlinien des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften vom 28. Juni 1990 
über das Aufenthaltsrecht der Nichterwerbstätigen 
EG-Angehörigen (RL 90/364/EWG, 90/365/EWG, 90/ 
366/EWG), deren Geltungsbereich nach Artikel 31 in 
Verbindung mit Anhang VIII Nr. 6 bis 8 des EWR

-

Abkommens auf Staatsangehörige der EFTA-Staa-
ten erstreckt werden soll, rechtzeitig vor Inkrafttre-
ten des EWR-Abkommens in innerstaatliches Recht 
umzusetzen. Dem durch die Richtlinien begünstig

-

ten Personenkreis wird Freizügigkeit gegenwärtig 
auf der Grundlage des Ausländergesetzes gewährt. 
Eine pauschale Erstreckung des Aufenthaltsgeset-
zes/EWG in der derzeit gültigen Fassung auf Staats-
angehörige der EFTA-Staaten wäre daher unvoll-
ständig und würde insoweit zu einer nicht gewollten 
Regelungslücke führen. Eine Einarbeitung der Frei-
zügigkeitsrichtlinien in das Aufenthaltsgesetz/EWG 
würde hingegen die bisherige Gesetzessystematik 
auflösen und könnte zudem nicht rechtzeitig vor 
dem 1. Januar 1993 erfolgen. 

Zu Nummer 2 

Der neu angefügte § 15 c des Aufenthaltsgesetzes/ 
EWG dient der Ausführung der sich im Bereich der 
Personenfreizügigkeit aus den Artikeln 28 bis 39 in 
Verbindung mit Protokoll 1 und den Anhängen V bis 
XI ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 35 (Änderung der Bundesrechtsanwalts-
ordnung) 

Die Änderung des § 206 der Bundesrechtsanwalts-
ordnung dient der Ausführung der sich aus Arti-
keln 7, 30 in Verbindung mit Protokoll 1 und An-
hang VII Nr. 2 des EWR-Abkommens ergebenden 
Anpassungsverpflichtungen. Die Änderung trägt der 
Regelung des Anhangs III Nr. 2 Rechnung. Danach 
gilt Artikel 1 Abs. 2 der Richtlinie 77/249/EWG des 
Rates vom 22. März 1977 auch für die Rechtsanwälte 
in Österreich, Finnland, Island,  Liechtenstein,  Nor-
wegen, Schweden und der Schweiz. 

Zu Artikel 36 (Änderung des Rechtsanwaltsdienst-
leistungsgesetzes) 

Zu § 1 Abs. 1 wird auf die Begründung zu Artikel 35 
(Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung) ver-
wiesen. Die Neufassung des § 2 Abs. 2 trägt dem Um-
stand Rechnung, daß Anwälte aus Liechtenstein, 
Österreich und der Schweiz auch die Berufsbezeich-
nung „Rechtsanwalt" führen. Infolge der Einbezie-
hung der Rechtsanwälte aus den EFTA-Staaten wa-
ren mit der Neufassung des § 6 Abs. 4 die Zuständig-
keiten der Rechtsanwaltskammern in bezug auf die 
Dienstleistungserbringer insgesamt neu zu regeln. 

Zu Artikel 37 (Änderung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie 89/48/EWG des 
Rates vom 21. Dezember 1988) 

Die Änderung des Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 über 
eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der 
Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen, für die Berufe des 
Rechtsanwalts und Patentanwalts vom 6. Juli 1990 
(BGBl. I S. 1349) dient der Ausführung der sich aus 
Artikeln 7, 30 in Verbindung mit Anhang VII Nr. 1 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen hinsichtlich der Anerkennung der 
Hochschuldiplome für die Berufe des Rechtsanwalts 
und des Patentanwalts. Nach Anhang VII Nr. 1 gilt 
die Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezem-
ber 1988 auch für die in den EFTA-Staaten ausge-
stellten Diplome. Durch die Änderung des Artikels 1 
des Gesetzes wird die Einbeziehung der dem 
Rechtsanwaltsberuf entsprechenden Berufe der 
EFTA-Staaten in den Geltungsbereich der gesetz-
lichen Regelungen über die Eignungsprüfung für 
die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erreicht; wel-
che Berufe in den EFTA-Staaten dem Deutschen 
Rechtsanwaltsberuf entsprechen, ist der geänderten 
Anlage zu Artikel 1 § 1 zu entnehmen. Durch die An-
derung des Artikels 2 des Gesetzes wird die Einbe-
ziehung der dem Patentanwaltsberuf entsprechen-
den Berufe der EFTA-Staaten in den Geltungsbe-
reich der gesetzlichen Regelungen über die Eig-
nungsprüfung für die Zulassung zur Patentanwalt-
schaft erreicht. Zugelassen werden können die 
Staatsangehörigen der EFTA-Staaten, die die Vor-
aussetzungen für den Zugang zu einem reglemen-
tierten Anwaltsberuf für den gewerblichen Rechts-
schutz erfüllen. Eine Änderung der Anlage 1 zu Arti-
kel 2 § 1 des Gesetzes kann nach entsprechender 
Feststellung auf Grund der Ermächtigung in Arti-
kel 2 § 10 Nr. 1 des Gesetzes erfolgen. 

Der Übergangsregelung für die Schweiz in An-
hang VII Nr. 1 des EWR-Abkommens wurde durch 
Artikel 114 Abs. 2 dieses Gesetzes Rechnung getra-
gen. 

Zu Artikel 38 (Änderung der Eignungsprüfungs-
verordnung für Rechtsanwälte) 

Die Änderung ist eine Folge der Änderung des Ge-
setzes zur Umsetzung der Richtlinie 89/487/EWG des 
Rates vom 21. Dezember 1988. 

Auf die Begründung zu Artikel 37 des Gesetzes wird 
verwiesen. 

Zu Artikel 39 (Änderung des Produkthaftungsge- 
setzes) 

Die Änderung des § 4 Abs. 2 des Produkthaftungsge-
setzes vom 15. Dezember 1989 dient der Ausführung 
der sich aus Artikeln 7, 23 c in Verbindung mit An-
hang III des EWR-Abkommens ergebenden Anpas-
sungsverpflichtung. Gemäß Anhang III des EWR

-- Abkommens wird in § 4 Abs. 2 Satz 1 ProdHaftG 
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künftig ein ,,Drittstaaten"-Import nur noch erfaßt, so-
weit in produkthaftungsrechtlich relevanter Weise 
Produkte von außerhalb des EWR in den EWR ein-
geführt oder verbracht werden. § 4 Abs. 2 Satz 2 sieht 
mit Blick auf die EFTA-Staaten noch vor, daß die 
bisherige Haftungssituation für Importe weiter an-
zuwenden ist; dies findet gemäß Anhang III des 
EWR-Abkommens solange statt, wie die im Luganer 
Übereinkommen vom 16. September 1988 vereinbar- 
te gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung 
von — auch produkthaftungsrechtlichen — gericht-
lichen Entscheidungen nicht praktiziert werden 
kann. Sobald das Übereinkommen von Lugano vom 
16. September 1988 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Freihandelsassoziation anzuwenden ist, wird 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 aufzuheben sein. 

Zu Artikel 40 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung des § 92c Abs. 1 dient der Ausführung 
der sich aus Artikel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 
und Anhang VII Nr. 30 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Nummern 2, 3 und 4 

Die Änderungen des § 291 Abs. 1 und 2, § 292 Abs. 1 
und 3 und § 293 Abs. 5 dienen der Ausführung der 
sich aus den Artikeln 7, 77, 119 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang XXII Nr. 6 des EWR-
-Abkommens ergebenden Anpassungsverpflichtun-
gen. 

Zu Nummern 6 und 7 

Die Änderungen des § 330 Abs. 2, § 340 Abs. 1 dienen 
der Ausführung der sich aus Artikel 7 in Verbindung 
mit Protokoll 1 und Anhang IX Nr. 21 und 22 des 
EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Zu Artikel 41 (Änderung des Börsengesetzes) 

Die Änderungen dienen mit Ausnahme der Anpas-
sungen in den Nummern 4 und 5, die im Hinblick auf 
die Zielsetzung des EWR-Abkommens geboten sind, 
der Ausführung der sich aus Artikel 7 in Verbin-
dung mit Protokoll 1 und Anhang IX Nr. 24 bis 26 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Zu Artikel 42 (Änderung der Börsenzulassungs- 
Verordnung) 

Die Änderungen dienen der Ausführung der sich aus 
Artikel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 und An-
hang IX Nr. 24 bis 26 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 43 (Änderung des Wertpapier-Verkaufs-
prospektgesetzes) 

Die Änderungen dienen der Ausführung der sich aus 
Artikel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 und mit An-
hang IX Nr. 28 des EWR-Abkommens ergebenden 
Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 44 (Änderung des Gesetzes über Kapi

-

talanlagegesellschaften) 

Die Änderungen dienen mit Ausnahme der Anpas-
sungen in den Nummern 3 b und 7, die im Hinblick 
auf die Zielsetzung des EWR-Abkommens geboten 
sind, der Ausführung der sich aus Artikel 7 in 
Verbindung mit Protokoll 1 und Anhang IX Nr. 30 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Zu Artikel 45 (Änderung des Gesetzes über die 
Pfandbriefe und verwandten Schuld-
verschreibungen öffentlich-recht-
licher Kreditanstalten) 

Die Änderung des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe 1 dient 
der Ausführung der sich aus Artikel 7 in Verbindung 
mit Protokoll 1 und Anhang IX des EWR-Abkom-
mens ergebenden Anpassungsverpflichtung. 

Zu Artikel 46 (Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung gemäß § 12 Patent-
anwaltsordnung) 

Die Änderung ist eine Folge der Änderung des Ge-
setzes zur Umsetzung der Richtlinie 89/48/EWG des 
Rates vom 21. Dezember 1988. 

Auf die Begründung zu Artikel 37 des Gesetzes wird 
verwiesen. 

Zu Artikel 47 (Änderung des Steuerberatungsge-
setzes) 

Die Änderungen der §§ 1, 34, 36, 37, 37c, 40 und 46 
dienen der Ausführung der sich aus Artikel 30 EWR

-

-Abkommen in Verbindung mit dessen Anhang VII 
Abschnitt A Nr. 1 ergebenden Anpassungsverpflich-
tungen. 

Zu Nummer 1 

Bisher ist das Steuerberatungsgesetz u. a. auf Hilfe-
leistung in Angelegenheiten anzuwenden, die durch 
das Recht der Europäischen Gemeinschaften gere-
gelte Steuern und Vergütungen betreffen. Im Zuge 
des EWR-Abkommens wird der Anwendungsbe-
reich des Steuerberatungsgesetzes auch auf das 
Recht der hinzugekommenen Vertragsstaaten aus-
gedehnt. 
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Zu Nummern 2 bis 6 

Durch Artikel 30 EWR-Abkommen ist Bewerbern 
aus den Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum in gleicher Weise 
wie den Bewerbern aus den EG-Mitgliedstaaten der 
Zugang zu dem Beruf des Steuerberaters zu gewäh-
ren. Dies wird durch die vorgesehene Ergänzung der 
§§ 36, 37, 37c und 40 StBerG gewährleistet. 

Zu Nummer 7 

Im Zusammenhang mit dem EWR-Abkommen wird 
künftig auch bei Verlegung des Wohnsitzes eines 
Berufsangehörigen in einen Vertragsstaat des EWR-
-Abkommens auf den Widerruf der Bestellung ver-
zichtet. 

Zu Artikel 48 (Änderung der Verordnung zur 
Durchführung der Vorschriften über 
Steuerberater, Steuerbevollmächtig-
te und Steuerberatungsgesellschaf-
ten) 

Zu Nummer 1 

Durch Artikel 30 des EWR-Abkommens ist Bewer-
bern aus den Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum in gleicher Wei-
se wie den Bewerbern aus den EG-Mitgliedstaaten 
der Zugang zu dem Beruf des Steuerberaters zu ge-
währen. In diesem Zusammenhang war auch eine Er-
gänzung der Prüfungsordnung für Steuerberater er-
forderlich, nach der Bewerber aus Vertragsstaaten 
des EWR-Abkommens ebenfalls die nach der EG-
Hochschuldiplomrichtlinie notwendigen Nachweise 
vorlegen müssen. 

Zu Nummer 2 

Die Berufshaftpflichtversicherung war bisher u.a. 
bei einem Versicherer zu nehmen, der seinen Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften hat. Zur Umsetzung des Artikels 46 des 
EWR-Abkommens ist diese Regelung auf Versiche-
rer aus den Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum auszudehnen. 

Zu Artikel 49 (Änderung des Versicherungssteuer-
gesetzes) 

Zu Nummern 1 und 2 

Die Änderungen dienen der Ausführung der sich aus 
Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 36 Protokoll 1 
und Anhang IX Nr. 7 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 49 a (Änderung des Feuerschutzsteuer-
gesetzes) 

Die Änderungen dienen der Ausführung der sich aus 
Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 36 Protokoll 1 
und Anhang IX Nr. 7 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 50 (Änderung der Wirtschaftsprüferord-
nung) 

Zu Nummer 1 

Nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 der Wirtschaftsprüferordnung 
(WPO) kann Bewerbern, die nicht Deutsche im Sinne 
von Artikel 116 Abs. 1 GG sind, die Zulassung zur 
Prüfung als Wirtschaftsprüfer versagt werden, wenn 
die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist. Das Ge-
genseitigkeitserfordernis gilt nicht für Staatsange-
hörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften. Zur Ausführung von Artikel 30 EWR

-

-Abkommen soll es künftig auch nicht mehr bei 
Staatsangehörigen eines anderen Vertragsstaates 
des EWR-Abkommens Voraussetzung für die Zulas-
sung sein. 

Zu Nummer 2 

Nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 WPO kann die Bestellung zum 
Wirtschaftsprüfer versagt werden, wenn der Bewer-
ber seinen Wohnsitz nicht im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes oder in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaften hat. Zur Ausfüh-
rung von Artikel 30 EWR-Abkommen ist § 16 Abs. 2 
Nr. 2 WPO auf andere Vertragsstaaten des EWR

-

-Abkommens zu erstrecken. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Die nach § 131 g Abs. 1 bestehende Möglichkeit, daß 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaften nach Bestehen einer Eig-
nungsprüfung als Wirtschaftsprüfer zum Wirt-
schaftsprüfer bestellt werden können, wird zur Aus-
führung von Artikel 30 EWR-Abkommen in Verbin-
dung mit dessen Anhang VII Abschnitt A Nr. 1 und 
Anhang XXII Nr. 7, auf Staatsangehörige anderer 
Vertragsstaaten des EWR-Abkommens erstreckt. 

Zu Buchstabe b 

Diplome auf Grund einer Ausbildung, die nicht 
überwiegend in einem anderen Vertragsstaat des 
EWR-Abkommens stattgefunden hat, sollen nach 
Maßgabe der vorgesehenen Änderung des § 131 g 
Abs. 2 Satz 2 anerkannt werden. Dies dient der Aus-
führung von Artikel 30 EWR-Abkommen in Verbin-
dung mit dessen Anhang VII Abschnitt A Nr. 1. 
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Zu Nummer 4 

Um Doppelprüfungen zu vermeiden, muß bei der 
Eignungsprüfung dem Umstand Rechnung getragen 
werden, daß der Bewerber aus einem anderen Ver-
tragsstaat des EWR-Abkommens über die do rt  erfor-
derlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Pflichtprüfung von Jahresabschlüssen und anderen 
Rechnungsunterlagen verfügt. Die Änderung dient 
der Ausführung von Artikel 30 EWR-Abkommen in 
Verbindung mit dessen Anhang VII Abschnitt A 
Nr. 1. 

Zu Nummer 5 

Auch Angehörigen eines anderen Vertragsstaates 
des EWR-Abkommens, die am 31. Dezember 1989 ih-
ren Wohnsitz oder ständigen beruflichen Aufenthalt 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann-
ten Gebiet hatten, soll befristet die Möglichkeit ein-
geräumt werden, unter erleichterten Voraussetzun-
gen zur Prüfung als Wirtschaftsprüfer oder vereidig-
ter Buchprüfer zugelassen zu werden. Dies dient der  

Ausführung von Artikel 30 EWR-Abkomrnen in Ver-
bindung mit dessen Anhang VII Abschnitt A Nr. 1. 

Zu Artikel 51 (Änderung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung des § 97 erster Halbsatz dient dazu, 
die Konzentration der Zivilrechtsprechung zu kar-
tellrechtlichen Fragen auf Zivilrechtstreitigkeiten, 
die sich aus Artikeln 53 und 54 des EWR-Abkom-
mens ergeben, auszudehnen. Damit gilt in diesen 
Fällen, ebenso wie bei auf das GWB oder auf Arti-
kel 85 und 86 des EWG-Vertrages gestützten Klagen, 
die ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte 
sowie in den Rechtsmittelinstanzen der Kartellsena-
te bei den Oberlandesgerichten und beim Bundesge-
richtshof. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung des' § 97 zweiter Halbsatz dient dazu, 
die Verweisung auf die Anwendung des § 96 Abs. 2 
auf die Artikel 53 oder 54 des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum auszudehnen. Stellt 
sich im Laufe eines Zivilverfahrens heraus, daß 
kartellrechtliche Vorfragen zur Anwendung von 
Artikeln 53 oder 54 des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum der Klärung bedürfen, so 
ist das Verfahren bis zur Entscheidung der für Kar-
tellsachen zuständigen Behörden und Gerichte aus-
zusetzen. 

Zu Artikel 52 (Änderung des Filmförderungsgeset-
zes) 

Das Filmförderungsgesetz in der Fassung vom 
18. November 1986 (BGBl. I S. 2046) läuft am 31. . De-
zember 1992 aus. 

Der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Filmförderungsgesetzes (Drucksache 12/2021) 
wird zur Zeit im Deutschen Bundestag beraten. In 
einem Verfahren mit der EG-Kommission nach Arti-
kel 93 Abs. 2 EWGV wird es zu einer Öffnung der 
Definition des deutschen Films in §§ 15, 16 FFG auf 
Staatsangehörige der EG kommen. Die Änderungs-
vorschläge gehen davon aus, daß die Novelle zum 
FFG vor dem Mantelgesetz verabschiedet wird. 

Die Änderungen dienen der Ausführung der sich aus 
Artikel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 und An-
hang VII Nr. 30 des EWR-Abkommens ergebenden 
Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 53 (Änderung der Gewerbeordnung) 

Nach § 15b Abs. 3 Gewerbeordnung werden die dort 
genannten juristischen Personen von der Verpflich-
tung des Absatzes 2 ausgenommen. Diese Ausnah-
meregelung beruht auf der Umsetzung des Artikels 4 
der 1. EG-Richtlinie zur Koordinierung des Gesell-
schaftsrechts. Die Änderung dient der Ausführung 
der sich aus Artikel 77 EWR-Abkommen in Verbin-
dung mit Anhang XXII Nr. 1 ergebenden Anpas-
sungsverpflichtung. 

Zu Artikel 54 (Änderung der Dampfkesselverord-
nung) 

Die Änderungen in §§ 14 und 24 dienen der Ausfüh-
rung der sich aus Artikel 23 EWR-Abkommen in 
Verbindung mit dessen Anhang II Abschnitt VIII 
Nr. 2 ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 55 (Änderung der Druckbehälterverord-
nung) 

Die Änderungen in §§ 9; 22 und 31 dienen der Aus-
führung der sich aus Artikel 23 EWR-Abkommen in 
Verbindung mit dessen Anhang II  Abschnitt VIII 
Nr. 2 bis 5 ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 56 (Änderung der Verordnung über Ge

-

tränkeschankanlagen) 

Die Änderung des § 15 Abs. 3 dient der Ausführung 
der sich aus Artikel 23 EWR-Abkommen in Verbin-
dung mit dessen Anhang II Abschnitt VIII Nr. 2 erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 57 (Änderung der Handwerksordnung) 

Die Ermächtigung des § 9 HwO wird zur Ausführung 
von Artikel 30 EWR-Abkommen dahin erweitert, 
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daß der Bundesminister für Wi rtschaft zur Durchfüh-
rung des EWR-Abkommens durch Rechtsverord-
nung bestimmen kann, unter welchen Voraussetzun-
gen Staatsangehörigen anderer Vertragsstaaten des 
Abkommens eine Ausnahmebewilligung zur Eintra-
gung in die Handwerksrolle zu erteilen ist. 

Zu Artikel 58 (Änderung der EWG-Handwerk

--

Verordnung) 

Zu Nummer 1 

Die Überschrift der auf Grund des § 9 HwO erlasse-
nen Verordnung wird an den geänderten Wortlaut 
des § 9 HwO angepaßt. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

§ 1 Abs. 1 regelt unter den dort genannten Voraus-
setzungen die Erteilung einer Ausnahmebewilli-
gung zur Eintragung in die Handwerksrolle für 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft. Diese Regelung ist 
auf Angehörige solcher Vertragsstaaten des EWR

--Abkommens zu erstrecken, die nicht zugleich Mit-
gliedstaaten der EWG sind. Sie dient der Ausfüh-
rung . von Artikel 30 EWR-Abkommen. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Sechste Verordnung zur Änderung der 
Anlage A zur Handwerksordnung ist der Orthopä-
die-Schuhmacher von der Nummer 78 in die Num-
mer 93 der Anlage A umgruppiert worden. Hier-
durch ist die Regelung in § 1 Abs. 1 unrichtig gewor-
den, weil in der bisher geltenden Fassung der Ver-
ordnung noch die Nummer 78 statt der Nummer 93 
aufgeführt ist. Die Klarstellung ist erforderlich, auch 
um im Hinblick auf Antragsteller aus anderen Ver

-

tragsstaaten des EWR-Abkommens eine klare 
Rechtslage zu schaffen.  

Zu Artikel 59 (Änderung des Bauproduktengeset-
zes) 

Die Änderungen von §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 und 11 die-
nen der Ausführung der sich aus Artikel 23 EWR

--Abkommen in Verbindung mit dessen Anhang II Ab-
schnitt XXI Nr. 1 ergebenden Anpassungsverpflich-
tungen. 

Zu Artikel 60 (Änderung der Fertigpackungsver-
ordnung) 

Die Änderung des § 35 Abs. 1 Nr. 7 sowie der Anla-
gen 1, 3, 4 a und 5 dient der Ausführung der sich aus . 

Artikel 23 EWR-Abkommen in Verbindung mit des-
sen Anhang II Abschnitt IX Nr. 12, 13, 15 und 25 erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 61 (Änderung der Eichordnung) 

Die Änderung der §§ 7b, 11, 17, 19, 29, 66 und der An-
lage 9 und die Einfügung der §§ 14a, 25a und 28 a 
dient der Ausführung der sich aus Artikel 23 EWR

--

Abkommen in Verbindung mit dessen Anhang II Ab-
schnitt IX Nr. 1, 5 und 27 sowie dessen Anhang VII 
Abschnitt G Nr. 38 ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. In die Änderung der Eichordnung sind 
die auf Grund des § 26 des Eichgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. März 1992 bis zu 
einer Neuregelung durch Rechtsverordnung fortgel-
tenden früheren §§ 9 und 10 des Eichgesetzes einbe-
zogen worden. 

Zu Artikel 62 (Änderung der Außenwirtschaftsver-
ordnung) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung von § 6 dient der Ausführung der sich 
aus Artikel 12 in Verbindung mit Artikel 8 Abs. 3 a 
sowie Artikel 2 Abs. 2 des Protokolls 14 des EWR

--
Abkommens ergebenden Anpassungsverpflichtun-
gen. Nach § 6 der Außenwirtschaftsverordnung war 
bislang die Ausfuhr der in Teil II Spalte 3 der Aus-
fuhrliste aufgeführten Eisen- und Stahlwaren in Län-
der außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft genehmigungspflichtig. Zur Umsetzung des 
freien Warenverkehrs wird die Ausfuhr dieser Wa-
ren in Mitgliedstaaten der Europäischen Freihan-
delsassoziation von der Genehmigungspflicht be-
freit. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung von § 20 Abs. 1 Satz 2 dient der Aus-
führung der sich aus Artikel 12 in Verbindung mit 
Artikel 8 Abs. 3 b sowie Artikel 1 des Protokolls 3 in 
Verbindung mit den Positionen 2101 der Tabelle I 
und 0901 der Tabelle II des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. Dadurch wird 
die derzeit bestehende Genehmigungspflicht für die 
Ausfuhr von Kaffee, Auszügen, Essenzen und Kon-
zentraten aus Kaffee in Länder der Europäischen 
Freihandelsassoziation aufgehoben. 

Zu Nummer 3 

Die Änderung von § 22 Abs. 2 Nr. 1 dient der Ausfüh-
rung der sich aus Artikeln 11 und 8 Abs. 3 a des EWR

--Abkommens ergebenden Anpassungsverpflichtun

-

gen. § 22 Abs. 2 Nr. 1 der Außenwirtschaftsverord-
nung befreit derzeit nur bei der genehmigungsfreien 
Einfuhr von Waren aus dem freien Verkehr eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft die Vereinbarung oder Inanspruchnah-
me einer Lieferfrist von der Genehmigungspflicht 
nach § 22 Abs. 1 Außenwirtschaftsverordnung. Zur 
Umsetzung des freien Warenverkehrs für gewerb-
liche Waren aus Mitgliedstaaten der Europäischen 
Freihandelsassoziation wird diese Befreiung auf ge- 
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nehmigungsfreie Einfuhren aus Mitgliedstaaten der 
Europäischen Freihandelsassoziation erweitert. 

Zu Nummer 4 

Die Änderung von § 32 Abs. 1 Nr. 22 a dient der 
Ausführung der sich aus Artikeln 11 und 8 Abs. 3 a 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. Dadurch wird die Genehmigungsfrei-
heit für Einfuhren von Waren mit Ursprung in der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als Verede-
lungserzeugnisse nach zollrechtlich passiver Lohn-
veredelung auf Waren mit Ursprung in der Europäi-
schen Freihandelsassoziation erstreckt. 

Zu Nummer 5 

Im Himblick auf die sich abzeichnenden Erleichte-
rungen im Handelsverkehr mit den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Freihandelsassoziation hat die 
Bundesregierung bereits mit der Zwölften Verord-
nung zur Änderung der Außenwirtschaftsverord-
nung die genehmigungsfreie Einfuhr durch gebiets-
fremde Gemeinschaftsansässige gemäß § 10a Abs. 1 
Außenwirtschaftsgesetz auf nicht gemeinschaftsan-
sässige Gebietsfremde in Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Freihandelsassoziation erweitert. Soweit 
Gebietsansässige in der Bundesrepublik Deutsch-
land genehmigungsfrei Waren einführen können, 
stehen ihnen danach in Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft und der Europäischen Frei-
handelsassoziation Ansässige gleich, § 35 Außen-
wirtschaftsverordnung. Dadurch hat die Bundes-
regierung bereits vor Abschluß des EWR-Abkom-
mens nicht nach Artikel 13 des Abkommens zu 
rechtfertigende Einfuhrbeschränkungen für Einfuh-
ren aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Frei-
handelsassoziation aufgehoben. Einer gesonderten 
Umsetzung des Verbots von Einfuhrbeschränkun-
gen in Artikel 11 des Abkommens bedarf es daher 
nicht mehr. 

Durch die Einfügung von Liechtenstein wird die 
Aufzählung der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Freihandelsassoziation in § 35 Außenwirtschaftsver-
ordnung aktualisiert. 

Zu Nummer 6 

Die Änderung von § 35b Abs. 4 dient der Ausfüh-
rung der sich aus Artikel 11 EWR-Abkommen erge-
benden Anpassungsverpflichtung. Dadurch werden 
die bestehenden Beschränkungen für Einfuhren von 
Kaffee, Auszügen, Essenzen und Konzentraten aus 
Kaffee aufgehoben. Der Handel mit diesen Waren 
wird gemäß Artikel 8 Abs. 2 des Abkommens, Arti-
kel 4 des Protokolls 4, den Positionen 09.01 und 21.01 
der Anlage II zu Protokoll 4, Artikel 8 Abs. 3 b des 
Abkommens, Artikel 1 des Protokolls 3, der Position 
2101 der Tabelle I und der Position 09.01 der Tabel-
le II zu Protokoll 3 von der Liberalisierung erfaßt. 

Zu Nummer 7 

§ 38 Abs. 6 Außenwirtschaftsverordnung wird der 
Änderung von § 6 Außenwirtschaftsverordnung an-
gepaßt. 

Zu Artikel 63 (Änderung der Festlandsockel-Berg-
verordnung) 

Die Änderung des § 10 Abs. 4 dient der Ausführung 
der sich aus Artikel 11 des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtungen. Die Änderung . 
des § 18 Abs. 1 Satz 2 ist wegen Artikel 4 des EWR

-

-Abkommens erforderlich. 

Zu Artikel 64 (Änderung der Gesundheitsschutz

-

-Bergverordnung) 

Die Änderungen in § 4 Abs. 5, § 8 Abs. 5 und § 18 
Abs. 2 Satz 3 dienen der Ausführung der sich aus 
Artikel 11 des EWR-Abkommens ergebenden An-
passungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 65 (Änderung des Auslandsinvestment

-

-Gesetzes) 

Die Änderungen dienen der Ausführung der sich aus 
Artikel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 und An-
hang IX Nr. 30 des EWR-Abkommens ergebenden 
Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 66 (Änderung des Hypothekenbankge-
setzes) 

Die Änderung des § 5 dient der Ausführung der sich 
aus Artikel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 und An-
hang IX des EWR-Abkommens ergebenden Anpas-
sungsverpflichtung. 

Zu Artikel 67 (Änderung des Versicherungsauf-
sichtsrechts) 

Die Änderungen des Gesetzes über die Beaufsichti-
gung der Versicherungsunternehmen dienen der 
Ausführung der sich aus Artikel 7 in Verbindung mit 
Protokoll 1 und Anhang IX des EWR-Abkommens 
ergebenden Anpassungsverpflichtung. 

Zu Artikel 68 (Änderung des Gesetzes über Bau-
sparkassen) 

Die Änderungen der §§ 4 und 7 dienen der Ausfüh-
rung der sich aus Artikel 7 in Verbindung mit Proto-
koll 1 und Anhang IX des EWR-Abkommens erge-
benden Anpassungsverpflichtung. 
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Zu Artikel 69 (Änderung des Saatgutverkehrsge-
setzes) 

Zu Nummer 1 (§ 2 Nr. 17) 

Die Definition in § 2 Nr. 17 wird auf Grund des EWR-
-Abkommens neu gefaßt. 

Zu Nummer 2 (§§ 3 bis 5, 7, 10, 11, 15, 16, 30, 31, 35, 42, 
47 und 50, Überschrift des Unterabschnitts 4 und 
§ 55) 

Artikel 17 des EWR-Abkommens verweist hinsicht-
lich der in das Abkommen einbezogenen Bestim-
mungen über den Pflanzenschutz auf die Regelun-
gen des Anhangs I. In Anhang I Abschnitt III sind die 
EG-Rechtsakte zum Saatgutverkehrsbereich mit 
Ausnahme der Richtlinie 68/193/EWG des Rates vom 
9. April 1968 über den Verkehr mit vegetativem Ver-
mehrungsgut von Reben (ABl. EG Nr. L 93 S. 15) auf-
geführt. Im Anwendungsbereich der in Anhang I 
genannten Rechtsakte besteht die Notwendigkeit, 
die Vorschriften im Saatgutverkehrsbereich auf Per-
sonen oder Erzeugnisse aus EFTA-Staaten zu 
erstrecken; die betreffenden Regelungen werden 
hier entsprechend angepaßt. 

Zu Nummer 3 (§ 10 Abs. 2 Nr. 2) 

Die Einfügung dient der Klarstellung, da die bisheri-
ge Definition für „Mitgliedstaat" in § 2 Nr. 17 geän-
dert wird. Eine Erweiterung der Vorschrift auf die 
EFTA-Staaten ist nicht erforderlich, da diese künftig 
nach den einschlägigen Saatgut-Richtlinien der Eu-
ropäischen Gemeinschaften handeln. 

Zu Nummer 4 (§ 61 a) 

Die Aufnahme des § 61 a ist erforderlich, da die 
Richtlinie 68/193/EWG auf die EFTA-Staaten noch 
keine Anwendung findet (siehe zu Nummer 2). Nach 
Auskunft der Dienststellen der Kommission besteht 
jedoch die Absicht, alsbald Verhandlungen über de-
ren Einbeziehung aufzunehmen. Um diesem Um-
stand Rechnung zu tragen, wurde die Ermächtigung 
in Satz 2 aufgenommen. 

Zu Artikel 70 (Änderung der Saatgutverordnung) 

Zu Nummern 1 bis 3 (§§ 26, 29, 33, 43 und 44) 

Der Änderung des Wortlautes durch Artikel 68 (Än-
derung des Saatgutverkehrsgesetzes) Nr. 2 wird hier 
durch die Änderung der entsprechenden Vorschrif-
ten der Saatgutverordnung Rechnung getragen. 

Zu Nummer 4 (§ 48a) 

Die Übergangsregelung enthält die notwendige 
Aufbrauchfrist für vorhandenes Kennzeichnungsma-
terial. 

Zu Artikel 71 (Änderung der Pflanzkartoffelverord-
nung) 

Zu Nummern 1 und 2 (§§ 27 und 32) 

Infolge der Änderung des Saatgutverkehrsgesetzes 
in Artikel 69 Nr. 2 wird auch hier der Wortlaut ent-
sprechend angepaßt. 

Zu Nummer 3 (§ 33a) 

Aus dem zu Artikel 70 (Änderung der Saatgutverord-
nung) Nr. 4 genannten Grund ist auch hier eine 
Übergangsregelung erforderlich. 

Zu Artikel 72 (Änderung des Sortenschutzgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 2 Nr. 5) 

Aus dem zu Artikel 69 Nr. 1 (Änderung des Saatgut-
verkehrsgesetzes) genannten Grund wird in § 2 Nr. 5 
die Definition entsprechend neu gefaßt. 

Zu.Nummer 2 (§§ 7, 10, 15 und 40) 

Da es sich bei den Vorschriften, in denen das Sorten-
schutzgesetz auf die EG-Mitgliedstaaten Bezug 
nimmt, um Parallelvorschriften des Sortenschutzge-
setzes zu den Bestimmungen des Saatgutverkehrs-
gesetzes zu Bleichgelagerten Sachverhalten handelt, 
werden im Hinblick auf die Änderung des Saatgut-
verkehrsgesetzes durch Artikel 69 auch die entspre-
chenden Vorschriften des Sortenschutzgesetzes an-
gepaßt. 

Zu Artikel 73 (Änderung der Verordnung über Ver-
fahren vor dem Bundessortenamt) 

In Folge der Änderung des Saatgutverkehrsgesetzes 
durch Artikel 69 Nr. 2 wird auch hier der Wortlaut 
entsprechend angepaßt. 

Zu Artikel 74 (Änderung der Pflanzenbeschauver-
ordnung) 

Zu Nummer 1 

Da die pflanzengesundheitlichen Kontrollen bei der 
Einfuhr aus anderen Vertragsstaaten des EWR

-

-Abkommens als Mitgliedstaaten der EG im Normal-
fall erst am Bestimmungsort der Waren erfolgen, ent-
fällt insoweit das Erfordernis der Beschränkung der 
Zahl der Einlaßstellen. Pflanzenbeschau-Ware aus 
EFTA-Ländern kann künftig über jede Zollstelle 
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eingeführt werden und unterliegt erst am Bestim-
mungsort der pflanzengesundheitlichen Kontrolle. 
Für Pflanzenbeschau-Ware aus Mitgliedstaaten der 
EG entfallen ab dem 1. Januar 1993 die Zollkontrol-
len an den Binnengrenzen des Gemeinsamen Mark-
tes. Pflanzenbeschauliche Stichprobenkontrollen 
finden gleichfalls erst im Inland statt. Die Änderung 
in § 7 Abs. 1 dient der Ausführung der sich aus Proto-
koll 10 Artikel 5 Abs. 1 EWR-Abkommen ergeben-
den Anpassungsverpflichtungen. Außerdem dient 
die Änderung der Umsetzung des Artikels 11 Abs. 1 
und 7 der Richtlinie 77/93/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1976 (ABK. EG Nr. L 26 S. 20), geändert 
durch Richtlinie 91/683/EWG des Rates vom 19. De-
zember 1991 (ABl. EG Nr. L 376 S. 29) im Hinblick auf 
den Binnenmarkt. 

Zu Nummer 2 

Pflanzengesundheitliche Untersuchungen bei der 
Einfuhr aus einem anderen Vertragsstaat als einem 
Mitgliedstaat werden künftig außer in begründeten 
Fällen nur stichprobenweise und anhand von Pro-
ben vorgenommen. Satz 2 begründet eine Anzeige-
pflicht des Einführers und erlegt ihm auf, eine Unter-
suchung der Sendung zu ermöglichen. Diese Ver-
pflichtungen sind im Interesse der Bekämpfung der 
Ausbreitung von Schadorganismen unerläßlich. Die 
Änderung in § 8 Abs. 2 dient der Umsetzung der sich 
aus Protokoll 10 Artikel 5 Abs. 1 EWR-Abkommen 
ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Nummer 3 

Die Anzeige- und Untersuchungspflicht des § 8 
Abs. 2 Satz 2 wird bußgeldbewehrt, um die Effektivi-
tät der Pflanzenbeschau zu gewährleisten. 

Zu Artikel 75 (Änderung des Tierzuchtgesetzes) 

Das Erfordernis, die anderen Vertragsstaaten des 
EWR-Abkommens neben den Mitgliedstaaten in die 
Regelungen des Tierzuchtgesetzes einzubeziehen, 
ergibt sich für die Änderungen in Nummern 1 bis 3 
aus Artikel 17 des EWR-Abkommens in Verbindung 
mit der Nennung der EG-Rechtsakte über die Tier-
zucht in Anhang I Abschnitt I Nr. 36 ff. und 77 ff. 

Zu Nummer 1 

Die Regelung, die Leistungsprüfungen und Zucht-
wertfeststellungen in anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften den im Geltungsbe-
reich des Tierzuchtgesetzes durchgeführten Lei-
stungsprüfungen und Zuchtwertfeststellungen 
gleichstellt, wird auf die Vertragsstaaten des EWR-

-Abkommens ausgedehnt. 

Zu Nummer 2 

Die Regelung, die Erlaubnisse und Zulassungen an-
derer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften der Besamungserlaubnis nach dem Tier-
zuchtgesetz gleichstellt, wird auf die Vertragsstaa-
ten des Abkommens ausgedehnt. 

Zu Nummer 3 

Die Regelung nimmt die Vertragsstaaten des EWR

-

-Abkommens von den Ländern außerhalb der EG aus 
und stellt damit sicher, daß das Anbieten oder Abge-
ben von aus den Vertragsstaaten des Abkommens 
eingeführtem Tiersamen nicht der Genehmigung 
bedarf. 

Zu Nummer 4 

Die Regelung wird wegen der künftigen Geltung 
der Richtlinie 89/608/EWG im gesamten Europäi-
schen Wirtschaftsraum aufgenommen (Anhang I Ab-
schnitt I Nr. 35 des Abkommens). 

Außerdem ist auf das Protokoll 10 des Abkomens zu 
verweisen. Dieses findet nach Artikel 21 Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 4 auf alle Waren im Sinne des 
Abkommens Anwendung. Artikel 13 des Proto-
kolls 10 verweist auf Protokoll 11, das Vorschriften 
enthält, die in vielfacher Hinsicht denen der Richt-
linie 89/608/EWG entsprechen. 

Zu Nummer 5 

Folgeänderung. 

Zu Artikel 76 (Änderung des Futtermittelgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 4 Abs. 4 Satz 2) 

Zu Buchstaben a und c 

Die Änderung dient der Ausführung der sich aus 
Artikel 7 in Verbindung mit Anhang I Teil II Nr. 4 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtung. Durch die Änderung wird festgelegt, daß 
Einzelfuttermittel, die zur Herstellung von Misch-
futtermitteln oder als Trägerstoff für Vormischungen 
bestimmt sind (Ausgangserzeugnisse im Sinne des 
Artikels 2 der Richtlinie 79/373/EWG), künftig nicht 
mehr der den Marktzugang erschwerenden Zulas-
sungspflicht unterliegen. Durch die Neufassung 
werden die Bestimmungen der Richtlinie 90/44/ 
EWG in nationales Recht umgesetzt mit dem Ziel 
einer Harmonisierung des Binnenmarktes als Vor-
aussetzung für die Schaffung eines Europäischen 
Wirtschaftsraumes. Ferner wird klargestellt, daß 
Einzelfuttermittel, die synthetisch oder unter Ver-
wendung von Mikroorganismen gewonnen werden, 
in vollem Umfang, d.h. auch für die Verwendung als 
Einzelfuttermittel für die Herstellung von Mischfut- 
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termittein oder Trägerstoffen sowie für andere Tiere 
als Nutztiere, zulassungsbedürftig sind. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderungen aus Buchstabe a. 

Zu Nummer 2 (§ 14 Abs. 3 Nr. 2) 

Als Voraussetzung für die Freistellung von Misch-
futtermitteln und Vormischungen, die aus Vertrags-
staaten des EWR-Abkommens eingeführt werden, 
von der Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 2 ist eine Er-
weiterung der Ermächtigung erforderlich. 

Zu Artikel 77 (Änderung der Futtermittelverord-
nung) 

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 1) 

Das Inkrafttreten des EWR-Abkommens beinhaltet 
die weitgehende Übernahme der futtermittelrecht-
lichen Bestimmungen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft durch die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Freihandelsassoziation sowie eine weit-
gehende Gleichstellung der Wirtschaftspartner. Die 
Einführung der Begriffe „Vertragsstaat", der die Ver-
tragsparteien des EWR-Abkommens umfaßt, und 
„Drittland", d.h. Staaten, die nicht Vertragsstaaten 
des EWR-Abkommens sind, dient der redaktionellen 
Erleichterung bei der Rechtsangleichung. 

Zu Nummer 2 (§ 20 Abs. 2) 

Die Änderung dient der Ausführung der sich aus Ar-
tikel 7 in Verbindung mit Anhang I Abschnitt II 
Nr. 1 des EWR-Abkommens ergebenden Anpas-
sungsverpflichtungen: Durch die Neufassung dieser 
Vorschrift werden bisher nur für Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft geltende Sonderrege-
lungen auf alle Vertragsstaaten ausgedehnt. 

Zu Nummer 3 (§ 30 Abs. 2) 

Die Änderung dient der Ausführung der sich aus Ar-
tikel 7 in Verbindung mit Anhang I Abschnitt II 
Nr. 1 des EWR-Abkommens ergebenden Anpas-
sungsverpflichtungen. Mit der Neufassung werden 
die Vorschriften über die Anerkennung der Vertre-
ter von Drittlandherstellern in Anpassung an das 
EWR-Abkommen auf alle Vertragsstaaten ausge-
dehnt. 

Zu Nummer 4 (§ 33 Abs. 2) 

Die Änderung dient der Ausführung der sich aus Ar-
tikel 7 in Verbindung mit Anhang I Abschnitt II 
Nr. 1 des EWR-Abkommens ergebenden Anpas-
sungsverpflichtungen. Damit jeder am Markt des 
Europäischen Wirtschaftsraums Beteiligte sich über 

die Ordnungsmäßigkeit der ihm angebotenen Er-
zeugnisse orientieren kann, werden auch die Ver-
öffentlichungsorgane anderer Vertragsstaaten als 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
in die Vorschrift mit einbezogen. 

Zu Nummer 5 (§ 35 Abs. 2) 

Im Hinblick auf die sich aus Artikel 8 Abs. 1 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtung werden auch Erzeugnisse, die aus ande-
ren Vertragsstaaten als den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft eingeführt werden, zur 
Vermeidung von Diskriminierungen von der Anzei-
gepflicht freigestellt. 

Zu Artikeln 78 und 79 (Änderung der Bundes-
Tierärzteordnung und der 
Approbationsordnung für 
Tierärzte) 

In Artikeln 78 und 79 werden die sich aus dem EWR

-
-Abkommen ergebenden Anpassungen für den Be-
reich des tierärztlichen Berufsrechts vorgenommen. 
Da weitgehend Deckungsgleichheit mit dem Be-
reich des ärztlichen Berufsrechts besteht, wird auf 
die Begründung zu den die Heilberufe betreffenden 
Regelungen in Artikeln 8 und 9 verwiesen. 

Zu Artikel 80 (Änderung des Tierseuchengesetzes) 

Die Regelung wird wegen der Geltung der Richt-
linie 89/608/EWG (Anhang I Nr. 35 des EWR-Abkom-
mens) im gesamten Geltungsbereich des Abkom-
mens aufgenommen. 

Auch aus dem Protokoll 10 zum Abkommen in Ver-
bindung mit Protokoll 11 ergibt sich der Bedarf, die 
Regelungen der §§ 81 und 82 auf andere Vertrags-
staaten als die Mitgliedstaaten zu erstrecken. Auf 
das Protokoll 10 wird in Artikel 21 Abs. 1 des Ab-
kommens verwiesen. In Artikel 13 des Protokolls 10 
wird wiederum auf Protokoll 11 verwiesen. Proto-
koll 11 enthält Regelungen, die denen der Richtlinie 
89/608/EWG in vielfacher Hinsicht entsprechen. 

Zu Artikel 81 (Änderung des Fleischhygienegeset-
zes) 

Die Änderung der §§ 4, 19, 22a, 22d, 22g und 22f die-
nen der Ausführung der sich aus Artikel 8 Abs. 3 und 
Artikel 17 in Verbindung mit Anhang I Abschnitt I 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Zu Artikel 82 (Änderung der Fleischhygiene-Ver-
ordnung) 

Auf die Begründung zu Artikel 81 wird verwiesen. 
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Zu Artikel 83 (Änderung des Geflügelfleischhy-
giene-Gesetzes) 

Auf die Begründung zu Artikel 81 wird verwiesen. 

Zu Artikel 84 (Änderung der Geflügelfleischmin-
destanforderungen-Verordnung) 

Auf die Begründung zu Artikel 81 wird verwiesen. 

Zu Artikel 85 (Änderung der Geflügelfleischunter- 
suchungs-Verordnung) 

Auf die Begründung zu Artikel 81 wird verwiesen. 

Zu Artikel 86 (Änderung des Tierschutzgesetzes) 

Anhang I des EWR-Abkommens, der nach der Ver-
weisung in Artikel 17 des Abkommens unter ande-
rem die besonderen Bestimmungen für das Veteri-
närwesen enthält, bestimmt in Abschnitt I Nr. 2, daß 
die Regelungen über den Tierschutz in den im An-
hang genannten Rechtsakten nicht anwendbar sind. 

Gleichwohl findet Protokoll 10 über die Vereinfa-
chung der Kontrollen und Formalitäten im Güter-
verkehr, auf das in Artikel 21 Abs. 1 des Abkommens 
verwiesen wird, Anwendung. In Artikel 4 des Proto-
kolls wird der Tierschutz ausdrücklich genannt. 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit der zuständigen 
Behörden der Vertragsparteien findet nach Arti-
kel 13 des Protokolls 10 das Protokoll 11 Anwen-
dung. Protokoll 11 enthält Regelungen, die denen 
der Richtlinie (EWG) Nr. 89/608 des Rates vom 
21. November 1989 betreffend die gegenseitige Un-
terstützung der Verwaltungsbehörden der Mitglied-
staaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden 
mit der Kommission, um die ordnungsgemäße An-
wendung der tierärztlichen und tierzuchtrecht-
lichen Vorschriften zu gewährleisten (ABL EG Nr. 
L 351 S. 34) in vielfacher Hinsicht entsprechen. 

§§ 16e und 16f wurden in Umsetzung dieser Richt-
linie aufgenommen, so daß die Regelungen insoweit 
auf andere Vertragsstaaten als die Mitgliedstaaten 
ausgeweitet werden. 

Zu Artikel 87 (Änderung der Verordnung zum 
Schutz von Tieren beim grenzüber-
schreitenden Transport) 

Die Bestimmungen der Artikel 3 und 7 des Proto-
kolls 10 des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum werden in nationales Recht umge-
setzt, indem die Verordnung zum Schutz von Tieren 
beim grenzüberschreitenden Transport entspre-
chend geändert wird. 

Zu Nummer 1 

In dem eingefügten § 2 a wird der Begriff „Vertrags

-

staat" definiert. Hierunter werden die Vertragspar

-

teien der Europäischen Freihandelsassoziation ver-
standen. Darüber hinaus wird bestimmt, daß be-
stimmte von Vertragsstaaten ausgestellte Dokumen-
te an Stelle der Transportbescheinigung anerkannt 
werden. 

Zu Nummer 2 

Es wird festgelegt, daß tierschutzrechtliche Grenz-
kontrollen bei Tiertransporten aus Vertragsstaaten 
grundsätzlich nicht mehr systematisch, sondern 
stichprobenartig durchgeführt werden. 

Zu Artikeln 88, 90, 91, 92 und 93 (Änderung der 
Milcherzeugnisverordnung, der 
Konsummilch-Kennzeichnungsver-
ordnung, der Käseverordnung, der 
Butterverordnung und der Milch-
verordnung) 

Die Produktverordnungen des Milchbereiches ent-
halten der Etikettierungsrichtlinie der EG entspre-
chend Vorschriften über die Kennzeichnung der Er-
zeugnisse. Danach ist u.a. der Name oder die Firma 
und die Anschrift des Herstellers, des Verpackers 
oder eines in der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft niedergelassenen Verkäufers anzugeben. Im 
Hinblick auf die Artikel 8 Abs. 1 und Artikel 11 des 
EWR-Abkommens ist es zur Sicherstellung des frei-
en Warenverkehrs erforderlich, diese Bestimmun-
gen anzupassen. 

Zu Artikel 89 (Änderung der Milch-Sachkunde-
Verordnung) 

Die Milch-Sachkunde-Verordnung regelt die Vor-
aussetzungen, unter denen Personen die verantwort-
liche Leitung eines milchwirtschaftlichen Unterneh-
mens übernehmen können. Im Hinblick auf Artikel 4 
(Verbot der Diskriminierung) in Verbindung mit den 
Artikeln 28 und 31 (Gewährleistung der Freizügig-
keit) des EWR-Abkommens ist es erforderlich, diese 
Bestimmungen zu ergänzen. 

Zu Artikel 94 (Änderung des Gerätesicherheitsge-
setzes) 

Das Gerätesicherheitsgesetz ist Rechtsgrundlage für 
die Umsetzung einer Reihe von Binnenmarkt-Richt-
linien nach Artikel 100a EWG-Vertrag in deutsches 
Recht. Das Gesetz selbst enthält die Vorschriften, die 
für alle diese durch Richtlinien geregelten Produkte 
gelten, während besondere Vorschriften für be-
stimmte Produktgruppen durch Rechtsverordnun-
gen auf Grund des Gerätesicherheitsgesetzes umge-
setzt werden. Das Abkommen bezieht die auf Grund 
des Gerätesicherheitsgesetzes umzusetzenden 
Richtlinien ein, nämlich: 

- persönliche Schutzausrüstungen (Artikel 23 i.V.m. 
Anhang II Nr. XXII 1) 



Drucksache 12/3752 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

- einfache Druckbehälter (Artikel 23 i.V.m. An-
hang II Nr. VIII 6) 

- Überrollschutzaufbauten (Artikel 23 i.V.m. An-
hang II Nr. VI 8) 

- Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegenstän-
de (Artikel 23 i.V.m. Anhang II Nr. VII ' 9) 

- kraftbetriebene Flurförderzeuge (Artikel 23 i.V.m. 
Anhang II Nr. III 4) 

- Spielzeug (Anhang 23 i.V.m. Anhang II Nr. XXIII 
1). 

Damit sind die Vorschriften des Gerätesicherheits-
gesetzes, die für diese Richtlinien gelten und auf 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
Bezug nehmen, zu ändern. 

Die Übergangsfrist im neuen § 19 Abs. 3 ist aus fol-
genden Gründen notwendig: Das EWR-Abkommen 
gewährt Schweden für die Übernahme der Maschi-
nenrichtlinie eine Übergangsfrist bis 31. Dezember 
1993 und Norwegen für die Übernahme der Spiel-
zeugrichtlinie eine Übergangsfrist bis 31. Dezember 
1994. Damit können in beiden Staaten die für die ge-
nannten Produkte geltenden nationalen Vorschrif-
ten vorübergehend aufrechterhalten werden. Da 
diese dem EG-Recht nicht entsprechen, ist es bis Ab-
lauf der Übergangsfrist in beiden Ländern möglich, 
nicht richtlinienkonforme Produkte aus Drittländern 
rechtmäßig einzuführen. 

Das Gerätesicherheitsgesetz regelt das Inverkehr-
bringen technischer Arbeitsmittel. Inverkehrbrin-
gen ist grundsätzlich „jedes Überlassen technischer 
Arbeitsmittel an andere" (§ 2 Abs. 3 Satz 1 GSG). 
Nach § 2 Abs. 3 Satz 2 GSG n.F. unterliegen jedoch 
technische Arbeitsmittel, die, nachdem sie bereits 
verwendet wurden, erneut in Verkehr gebracht wer-
den, dem Gesetz nur dann, wenn sie aufgearbeitet 
oder wesentlich verändert worden sind. § 2 Abs. 3 
Satz 3 GSG n.F. stellt die Einfuhr in die EG oder 
einen anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens 
dem Inverkehrbringen gleich. Dies bewirkt, daß 
technische Arbeitsmittel, die in einen anderen EWR-

-Staat eingeführt worden sind, als gebrauchte Geräte 
auch in Deutschland frei verkehren dürfen. 

Voraussetzung für eine solche Regelung ist, daß in 
allen Mitglieds- und EWR-Staaten die gleichen Si-
cherheitsanforderungen gelten. Dies ist jedoch in 
Schweden für Maschinen und in Norwegen für 
Spielzeug vorübergehend nicht der Fall. § 2 Abs. 3 
Satz 3 GSG muß daher insoweit eingeschränkt wer-
den. 

Zu Artikel 95 (Änderung der Spielzeugverordnung) 

Die Änderungen dienen der Umsetzung von Arti-
kel 23 in Verbindung mit Anhang II Nr. VIII 1 des 
EWR-Abkommens. 

Zu Artikel 96 (Änderung der Vierten Verordnung 
zum Gerätesicherheitsgesetz) 

Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 23 
in Verbindung mit Anhang II Nr. VI 8 und Nr. VII 9 
des EWR-Abkommens. 

Zu Artikel 97 (Änderung der Verordnung über 
kraftbetriebene Flurförderzeuge) 

Die Änderungen dienen der Umsetzung von Arti-
kel 23 in Verbindung mit Anhang II Nr. III 4 des 
EWR-Abkommens. 

Zu Artikel 98 (Änderung der Verordnung über das 
Inverkehrbringen von persönlichen 
Schutzausrüstungen) 

Die Änderungen dienen der Umsetzung von Arti-
kel 23 in Verbindung mit Anhang II Nr. XXII 1 des 
EWR-Abkommens. 

Zu Artikel 99 (Änderung der Verordnung über das 
Inverkehrbringen von einfachen 
Druckbehältern) 

Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 23 
in Verbindung mit Anhang II Nr. VIII 6 des EWR-
Abkommens. 

Zu Artikel 100 (Änderung der Gefahrstoffverord-
nung) 

Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 30 
in Verbindung mit Anhang VII Buchstabe E Nr. 27 
des EWR-Abkommens. 

Zu Artikel 101 (Änderung des Arbeitsförderungs-
gesetzes) 

Durch Artikel 34 wird der persönliche Geltungsbe-
reich des Aufenthaltsgesetzes/EWG auf Staatsange-
hörige der EFTA-Staaten ausgedehnt. Dieses Gesetz 
zählt vollständig und systematisch die Personen-
gruppen der Ausländer auf, denen Freizügigkeit zu 
gewähren ist, unabhängig davon, ob damit Richtlini-
en der EG in deutsches Recht umgesetzt werden 
oder die Aufnahme unmittelbar anwendbarer ge-
meinschaftsrechtlicher Regelungen nur deklarato-
rischer Art ist. Die vorgesehene Anknüpfung an das 
Aufenthaltsgesetz/EWG in § 40 Abs. 2 Nr. 4 soll die 
Übersicht über das differenzierte Gemeinschafts-
recht bei der Durchführung der Ausbildungsför-
derung nach § 40 AFG erleichtern. Durch die 
Änderung wird sichergestellt beziehungsweise klar-
gestellt, daß mit Inkrafttreten des EWR-Abkommens 
Arbeitnehmer mit der Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaates der EFTA und ihre Familienange-
hörigen sowie die Familienangehörigen der ande-
ren Personengruppen mit Staatsangehörigkeit der 
EFTA-Staaten, denen Freizügigkeit zu gewähren ist, 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/3752 

wie Deutsche Berufsausbildungsbeihilfe erhalten. 
Die Änderung des § 40 Abs. 2 Nr. 4 dient damit der 
Ausführung der sich im Bereich der Personenfreizü-
gigkeit aus den Artikeln 28 bis 39 EWR-Abkommen 
ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 102 (Änderung der Zulassungsverord-
nung für Kassenärzte) 

Die Änderung dient der Ausführung der sich aus 
Artikel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 und An-
hang VII Nr. 4 des EWR-Abkommens ergebenden 
Anpassungsverpflichtung. 

Zu Artikel 103 (Änderung der Zulassungsverord-
nung für Kassenzahnärzte) 

Die Änderung dient der Ausführung der sich aus 
Artikel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 und An-
hang VII Nr. 10 des EWR-Abkommens ergebenden 
Anpassungsverpflichtung. 

Zu Artikel 104 (Änderung des Sozialgesetzbuches) 

Die Änderung trägt der Vorschrift über die vorüber-
gehende Erbringung von Dienstleistungen durch 
Ärzte des EWR-Abkommens und der sich aus Arti-
kel 7 in Verbindung mit Protokoll 1 und Anhang VII 
Nr. 4 und 10 des EWR-Abkommens ergebenden An-
passungsverpflichtung Rechnung. 

Zu Artikel 105 (Änderung des Gesundheits-Re-
formgesetzes) 

Die Regelung soll sicherstellen, daß für die Bezieher 
nur einer deutschen Rente (Einfachrentner), die 
sich in einem EWR-Vertragsstaat gewöhnlich auf-
halten, ein bisher nach bilateralen Sozialabkommen 
vorhandener Krankenversicherungsschutz weiter 
aufrechterhalten wird. Außerdem soll sichergestellt 
werden, daß in anderen EWR-Vertragsstaaten leben-
de Bezieher einer deutschen Rente, die Krankenver-
sicherungsschutz nach deutschen Rechtsvorschrif-
ten genießen, wie in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebende Rentner den entsprechenden Beitrags-
anteil für die Krankenversicherung der Rentner lei-
sten müssen. 

Zu Artikel 106 (Änderungen im Bereich der Sozia-
len Sicherheit von Wanderarbeit-
nehmern) 

Mit der Verwirklichung des Europäischen Wirt-
schaftsraumes werden die Verordnungen (EWG) 
Nr. 1408/71 und 574/72 auch für EWR-Vertragsstaa-
ten anwendbar sein. Diese Verordnungen räumen 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, bilaterale 
Vereinbarungen zu ihrer Durchführung abzuschlie-
ßen. Diese Vereinbarungen sind technischer Natur; 
für sie sieht das Gesetz ein erleichtertes Verfahren 
zu ihrer Inkraftsetzung vor. Dieses erleichterte Ver-

fahren muß auch für bilateriale Vereinbarungen gel-
ten, die mit Vertragsstaaten getroffen werden, die 
nicht EG-Mitgliedstaaten sind. Die Änderungen der 
Artikel 1 bis 4 dienen damit der Ausführung der sich 
aus Artikel 29 EWR-Abkommen in Verbindung mit 
dessen Anhang VI Nr. 1 und 2 ergebenden Anpas-
sungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 107 (Änderung der EGKontrollRV) 

Die Änderungen der §§ 4, 8 und 9 dienen der Ausfüh-
rung der sich aus Artikel 47 Anhang XIII Nr. 23 des 
EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Zu Artikel 108 (Änderung der Straßenverkehrs- 
Zulassungs-Ordnung) 

Die Änderung des § 20 dient der Ausführung der sich 
aus Artikel 23 Anhang II Kapitel I Nr. 1 des EWR

-

Abkommens ergebenden Anpassungsverpflichtun-
gen. 

Die Änderungen der §§ 34 und 72 dienen der Aus-
führung der sich aus Artikel 47 Anhang XIII Nr. 14 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Zu Artikel 109 (Änderung der Verordnung zur 
Durchführung der Richtlinie des 
Rates der Europäischen Gemein-
schaften vom 24. April 1972) 

Die Änderungen der §§ 3, 7 und 8 dienen der Ausfüh-
rung der sich aus Artikel 36 Anhang IX Abschnitt ii 
Nr. 8 bis 10 des EWR-Abkommens ergebenden An-
passungsverpflichtungen. Die Ergänzung lediglich 
um Island in § 8 ist erforderlich, die übrigen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sind bereits in § 8 aufgeführt. 

Zu Artikel 110 (Änderung der Fahrzeugteilever-
ordnung) 

Die Änderungen in § 2 dienen der Ausführung der 
sich aus Artikel 23 Anhang II Kapitel I Nr. 1 des 
EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 

Zu Artikel 111 (Änderung der Verordnung über 
den grenzüberschreitenden kombi-
nierten Verkehr) 

Die Änderungen der §§ 1, 4 und 5 dienen der Aus-
führung der sich aus Artikel 47 Anhang XIII Nr. 13 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtungen. 



Drucksache 12/3752 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Zu Artikel 112 (Änderung der Binnenschiffs-Unter- 
suchungsordnung) 

Die Änderungen der §§ 5 und 7 sowie der Anlagen 2 
und 3 dienen der Ausführung der sich aus Artikel 47 
Anhang XIII Nr. 3, 47 und 49 des EWR-Abkommens 
ergebenden Anpassungsverpflichtungen. 

Zu Artikel 113 (Änderung des Gesetzes zu dem 
Übereinkommen vom 6. April 1974 
über einen Verhaltenskodex bei 
Linienkonferenzen) 

Die Änderungen der Artikel 2 und 4 dienen der Aus-
führung der sich aus Artikel 47 Anhang XIII Nr. 52 
des EWR-Abkommens ergebenden Anpassungsver-
pflichtung. Die Berlin-Klausel in Artikel 7 wurde ge-
strichen. 

Zu Artikel 114 (Rückkehr zum einheitlichen Ver-
ordnungsrang) 

Durch die „Entsteinerungsklausel" des Artikels 114 
wird die spätere Änderung der in Artikel 3, 5, 6, 9, 11, 
12, 15, 16, 17, 19 bis 32, 38, 42, 48, 54 bis 56, 58, 61 bis 64, 
70, 71, 73, 74, 77, 79, 82, 84, 85, 87 bis 93, 95 bis 100, 102, 
103, 107 bis 113 geänderten Verordnungen durch den 
Verordnungsgeber entsprechend der jeweiligen 
Verordnungsermächtigung ermöglicht. 

Zu Artikel 115 (Übergangsvorschriften) 

Artikel 115 trägt durch differenzierte Regelungen 
über die Anwendbarkeit einzelner Artikel des Ge-
setzes den Übergangsvorschriften des EWR-Abkom-
mens für einzelne EFTA-Staaten Rechnung. 

Zu Artikel 116 (Neufassung geänderter Gesetze 
und Verordnungen) 

Da das Mantelgesetz zum EWR-Abkommen zum 
Teil häufig geänderte Gesetze und Verordnungen 
ändert, ist insoweit eine Neubekanntmachung sinn-
voll, die auch die infolge des Mantelgesetzes einge-
tretenen Änderungen berücksichtigt. Dazu bedarf es 
einer Ermächtigung im Mantelgesetz. 

Zu Artikel 117 (Inkrafttreten) 

Artikel 117 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes 
zeitgleich mit dem Inkrafttreten des EWR-Abkom-
mens. 

Artikel 75 tritt abweichend am 1. Oktober 1993 in 
Kraft. 

C. Auswirkungen 

Durch die Ausführung dieses Gesetzes entstehen 
den öffentlichen Haushalten zusätzliche Ausgaben 
in Höhe von rund 5 Mio. DM jährlich. Durch die Aus-
weitung des persönlichen Anwendungsbereichs des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes wegen der 
Änderung in Artikel 33 und infolge der Änderung in 
Artikel 34 ist mit Mehrausgaben in Höhe von rund 
2 Mio. DM pro Jahr zu rechnen, von denen 35 v.H. 
auf die Länder entfallen. Mit der vorgesehenen Aus-
dehnung des persönlichen Anwendungsbereichs des 
Arbeitsförderungsgesetzes (vgl. Artikel 101) sind 
voraussichtlich Mehrausgaben im Haushalt der Bun-
desanstalt für Arbeit in Höhe von rund 3 Mio. DM 
pro Jahr verbunden. Die mit der Ausführung dieses 
Gesetzes verbundenen Mehrausgaben verringern 
sich, wenn EFTA-Staaten den Europäischen Ge-
meinschaften beitreten. Minderausgaben können 
entstehen, wenn anspruchsberechtigte Personen im 
Rahmen der Gegenseitigkeit gewährte entsprechen-
de Leistungen in EFTA-Staaten in Anspruch neh-
men; diese Minderausgaben sind in ihrer Höhe nicht 
abzuschätzen. 

Die Auswirkungen auf die Verwaltungsausgaben 
von Bund, Ländern und Gemeinden lassen sich nicht 
abschätzen, da sich der mit der Ausführung dieses 
Gesetzes verbundene Verwaltungsaufwand in eini-
gen Teilbereichen erhöhen, in anderen aber verrin-
gern wird. 

Von der Ausführung dieses Gesetzes ergeben sich 
wegen Erleichterungen des Waren- und Dienstlei-
stungsverkehrs und einer zu erwartenden höheren 
Intensität des Wettbewerbs tendenziell positive 
Auswirkungen auf Einzelpreise und Preisniveau, 
insbesondere das Verbraucherpreisniveau. Ihr Aus-
maß ist nicht abzuschätzen. 

Die Ausführung dieses Gesetzes wird voraussicht-
lich nicht zu unmittelbaren Auswirkungen auf die 
Umwelt und auf die Situation der Frauen führen. 
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Bericht des Abgeordneten Dr. Fritz Gautier 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung — Druck-
sache 12/3319 — wurde am 28. September 1992 ein-
gebracht und in der 110. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am 8. Oktober 1992 dem Ausschuß für Wirt-
schaft federführend sowie an den Auswärtigen Aus-
schuß, Rechtsausschuß, Finanzausschuß, Ausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung, Ausschuß für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Ausschuß für 
Bildung und Wissenschaft und an den EG-Ausschuß 
mitberatend, an den Haushaltsausschuß mitbera-
tend und gem. § 96 GO-BT, überwiesen. 

Der Auswärtige Ausschuß hat in seiner 64. Sitzung 
am 29. Oktober 1992 die Drucksache 12/3319 beraten 
und empfiehlt mehrheitlich dem federführenden 
Ausschuß für Wirtschaft die Zustimmung. 

Der Finanzausschuß hat die Vorlage am 4. Novem-
ber 1992 mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
und denen der Fraktion der SPD bei Abwesenheit 
der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zustim-
mend zur Kenntnis genommen. Die Gruppe der PDS/ 
Linke Liste hat die Vorlage zur Kenntnis genommen. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat dem 
Gesetzentwurf in seiner 56. Sitzung am 4. November 
1992 einstimmig zugestimmt. 

Der Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit hat in seiner 41. Sitzung am 4. November 
1992 die Vorlage beraten und zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Bonn, den 11. November 1992 

Dr. Fritz Gautier 

Berichterstatter  

Der Ausschuß für Bildung und Wissenschaft hat in 
seiner Sitzung vom 4. November 1992 einstimmig — 
bei Abwesenheit des Vertreters der Gruppe der 
PDS/Linke Liste — beschlossen, der Vorlage zuzu-
stimmen. 

Der EG-Ausschuß hat in seiner 24. Sitzung am 
14. Oktober 1992 dem von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurf — Drucksache 12/3319 — ein-
stimmig zugestimmt. 

Der Haushaltsausschuß hat in seiner Sitzung vom 
29. Oktober 1992 dem Gesetzentwurf in der Mitbera-
tung einvernehmlich bei Abwesenheit der Gruppe 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der 
PDS/Linke Liste zugestimmt. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat den Gesetzentwurf 
in der 40. Sitzung am 4. November 1992 und in der 
41. Sitzung am 11. November 1992 beraten und ihm 
einstimmig zugestimmt. Er hat sich einvernehmlich 
auch die Änderungsanträge der Koalitionsfraktio-
nen von CDU/CSU und F.D.P. zu eigen gemacht, die, 
einer Formulierungshilfe der Bundesregierung fol-
gend, ausnahmslos darauf abzielen, Druckfehler und 
offenbare Unrichtigkeiten des Regierungsentwurfs 
zu korrigieren und keine inhaltlichen Änderungen 
der Regierungsvorlage enthalten. 








